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Zusammenfassung  
 
 
Am 16. August 2005 wurde die Erklärung von Teilbereichen der Landschaftsschutzgebiete 
Lendspitz-Siebenhügel und Maiernigg zum Natura 2000 Gebiet „Lendspitz-Maiernigg“ vom 
Umweltausschuss der Landeshauptstadt Klagenfurt einstimmig befürwortet. Die Kärntner 
Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 13. September 2005 einstimmig beschlossen, in 
der Wörthersee-Ostbucht im Bereich der Landschaftsschutzgebiete Lendspitz-
Siebenhügel und Maiernigg ein Natura 2000 Gebiet im Ausmaß von 77,4 ha einzurichten. 
Unmittelbar nach der Meldung an die Europäische Kommission wurde ein LIFE-Natur 
Projekt vorbereitet und eingereicht, welches aus mehreren Gründen nicht genehmigt 
wurde. Im Frühjahr 2007 wurde die Arge NATURSCHUTZ, welche maßgeblich an der 
Aufbereitung der Datengrundlagen zur Natura 2000-Nominierung und des LIFE-Projekt-
Antrages beteiligt war, von der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten mit der Erstellung 
eines Managementplanes für das Natura 2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg zu erstellen. 
 
Im Natura 2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg sind 77 Grundstücke auf 104 Widmungs-
flächen und 15 verschiedenen Eigentümern, davon 11 Privatpersonen, aufgeteilt. 
Die Stadt Klagenfurt besitzt mit 50 (64,9 %) die meisten Grundstücke, gefolgt von den 
Privaten mit 20 (26 %), dem Land Kärnten mit 3 (3,9 %) und der Österreichischen 
Bundesforste AG sowie der Republik Österreich mit je 2 Grundstücken (2,6 %). 
Bei den Widmungsflächen hat ebenfalls die Stadt Klagenfurt mit 70 Flächen den größten 
Anteil, gefolgt von den Privaten mit 25 und den übrigen mit jeweils 3 Widmungsflächen. 
Den flächenmäßig größten Anteil besitzt die Stadt Klagenfurt mit 63,6043 ha (82,1 %), 
gefolgt von den 11 Privatpersonen mit 7,3022 ha (9,4 %). Die Österreichische 
Bundesforste AG besitzt fast zur Gänze die offene Wasserfläche des Natura 2000-
Gebietes, was einem Anteil von 4,9954 ha (6,5 %) der Gesamtfläche entspricht. Die 
Anteile des Landes Kärnten und der Republik Österreich (Straßen und Fluss) betragen 
0,9356 ha (1,2 %) bzw. 0,5950 ha (0,8 %). 
 
Für die Erstellung des Managementplanes wurden von April bis August 2007 Unter-
suchungen zu Vegetation und ausgewählten Tiergruppen (Landschnecken, Amphibien, 
Reptilien, Vögel, Fledermäuse) durchgeführt sowie avifaunistische Daten aus dem Jahr 
2006 ergänzend hinzugefügt. 
 
Insgesamt wurden 6 FFH-Lebensräume im Ausmaß von 14,87 % kartiert: Oligo- bis 
mesotrophe Gewässer mit Armleuchteralgen (3140), Pfeifengraswiesen (6410), Magere 
Flachlandmähwiesen (6510), Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus (7210*), 
Kalkreiche Niedermoore (7230) und Moorwälder (91D0*). 
Die übrigen 150 Biotopflächen verteilen sich auf 36 verschiedene Biotoptypen mit einer 
Gesamtfläche von 65,9242 ha, was einem Anteil von 85,13 % entspricht. 
Von den 150 Biotopflächen können 40 Flächen im Ausmaß von 34,6907 ha (44,8 %) als 
Feuchtfläche gemäß § 8 des Kärntner Naturschutzgesetzes ausgewiesen werden. 
Von den 36 Biotoptypen scheinen 15 in der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Kärntens auf, davon sind 6 Typen als stark gefährdet (2) und 9 Typen als gefährdet (3) 
eingestuft. 
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Weiters konnte der Nachweis einer der vier in Kärnten vorkommenden FFH-
Molluskenarten erbracht werden. An drei Standorten wurde die Bauchige Windelschnecke 
(Vertigo moulinsiana) gefunden. Dabei handelt es sich um ältere Röhricht- und 
Seggenbestände mit Wasserbezug sowohl im Verlandungsbereich des Wörthersees als 
auch um einen Schilfbestand auf einer verbrachten Grünlandfläche. 
Als Rarität konnte die in Kärnten vom Aussterben bedrohte Glänzende Glattschnecke 
(Cochlicopa nitens) nachgewiesen werden. 
 
Von den 10 im Gebiet bisher nachgewiesenen Amphibienarten konnten lediglich 5 Arten 
bestätigt werden: Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch, Springfrosch und Balkan-Moorfrosch. 
Die Mehrheit der Funde bezog sich auf Laichballenfunde. Die größte Ansammlung an 
Braunfrosch-Laichballen, mit ca. 150 Laichballen, fand sich im Seerosenteich. Als weitere 
Laichgewässer wurden die Wasserflächen im Bereich der Bruchwälder östlich der 
Süduferstraße und der Russengraben genutzt. 
Bereits im Mai war die Mehrzahl der Wasserflächen im Gebiet trocken gefallen. Lediglich 
die Wasserführung im Seerosenteich und im Russengraben war lange genug, um eine 
vollständige Entwicklung der Larven der Amphibien zu ermöglichen. 
Zwischen den verschiedenen Teil-Lebensräumen (Winterquartier, Laichgewässer und 
Sommerlebensraum) führen Amphibien regelmäßig Wanderungen durch. Die tatsächlich 
im Gebiet genutzten Wanderkorridore sind nicht bekannt. Lediglich auf Straßen, wo die 
querenden Amphibien zu sehen sind und leider oft in beträchtlicher Anzahl dem Verkehr 
zum Opfer fallen, werden ihre Wanderwege offensichtlich. Dementsprechend ist bekannt, 
dass über die Süduferstraße (L96) und über den Südring (B70d), östlich der Kreuzung 
Süduferstraße, Amphibienwanderungen queren. 
Hingegen konnte neben der Würfelnatter und Ringelnatter die Blindschleiche erstmals 
nachgewiesen werden. Die Würfelnatter (Natrix tessellata) gilt als Charakterart der 
Wörthersee-Ostbucht und zählt gemäß der FFH-Richtlinie (RICHTLINIE 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen) zu den „streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten 
von gemeinschaftlichem Interesse“ (ANHANG IV). Kärnten wurde zudem in der 
Empfehlung Nr. 27 des Europarates zur Berner Konvention aufgefordert, Schutzmaß-
nahmen für die bedrohte Würfelnatter zu ergreifen. 
 
Hauptaugenmerk bei den Untersuchungen lag auf der Tiergruppe der Vögel. Insgesamt 
wurden 123 Vogelarten seit Jänner 2006 beobachtet. 
Davon sind 10 Arten als besonders schützenswerte Vögel im Anhang 1 der 
Vogelschutzrichtlinie der EU aufgelistet: Blaukehlchen, Eisvogel, Grauspecht, Nachtreiher, 
Neuntöter, Schwarzspecht, Silberreiher, Sperbergrasmücke, Tüpfelsumpfhuhn und 
Wanderfalke. 
Gemäß der Roten Liste Kärntens sind 43 Arten mehr oder weniger stark bedroht, darunter 
20 Arten in der Kategorie NT (Near Threatened = Gefährdung droht), 9 Arten in der 
Kategorie VU (Vulnerable = gefährdet), 3 Arten in der Kategorie EN (Endangered = stark 
gefährdet), 5 Arten in der Kategorie CR (Critically Endangered = vom Aussterben bedroht) 
und 6 Arten in der Kategorie RE (Regionally Extinct = regional ausgestorben oder 
verschollen), wobei zahlreiche Arten im Untersuchungsgebiet nicht brüten, sondern „nur“ 
als Nahrungsgast beobachtet wurden, was aber die Bedeutung des N2000-Gebietes als 
Rast- und Nahrungsplatz für Durchzügler unterstreicht. 
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Von den 25 in Kärnten vorkommenden Fledermausarten konnten auch fast 25 % für das 
Natura 2000-Gebiet bestätigt werden, auch wenn einige Nachweise wenige Meter 
außerhalb des Gebietes erbracht wurden (*): Kleine Hufeisennase (Rhinolophus 
hipposideros), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Myotis sp., Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Weißrand-
fledermaus (Pipistrellus kuhlii), Rauhaut-/Weißrandfledermaus (Pipistrellus nathusii/kuhlii), 
Alpenfledermaus* (Hypsugo savii), Zweifarbfledermaus* (Vespertilio murinus). Von den 
festgestellten Arten sind alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet, die Kleine 
Hufeisennase auch im Anhang II. 
 
Auf Basis der Ergebnisse dieser Untersuchungen und mehrerer Arbeitssitzungen mit 
Vertretern der Stadt Klagenfurt (Umweltschutz, Stadtgarten, Stadtplanung), des Landes 
Kärnten und des Büros GEOS Consulting in Klagenfurt wurden über 20 verschiedenen 
Maßnahmen vorgeschlagen und planerisch dargestellt: 

- Abzäunung von sensiblen Lebensräumen 
- Errichtung eines Holzsteges und Beobachtungsturmes zur Besucherlenkung 
- Vermessung der Natura 2000-Grenzen in kritischen Abschnitten 
- Verbesserung und Errichtung von Tunnel-Leit-Anlagen für Amphibien und Kleintiere 
- Weiterführung der extensiven Wiesenmahd 
- Umwandlung von Ackerflächen und sonstigen Flächen in Extensivwiesen 
- Extensivierung von intensiv genutzten Wiesen 
- Förderung der natürlichen Vegetationsentwicklung (Sukzession) 
- Außernutzungstellen der Waldgebiete zwecks Förderung naturnaher, totholz- und 

baumhöhlenreicher Waldbestände 
- Schwenden von verbuschten Feuchtwiesen und Röhrichten 
- Errichtung von Wasserflächen für Amphibien und andere wassergebundene 

Tierarten 
- Sicherung des Wasserhaushalts des Seerosenteiches 
- Röhrichtbepflanzung im Wörthersee 
- Abgraben von Anschüttungen 
- Rückschnitt von Gehölzbeständen 
- Bekämpfung von Neophytenfluren (Hochstauden und Robinien) 
- Errichtung von speziellen Reptiliensonnenplätzen 
- Rückbau von befestigten Wegen und speziellen Infrastrukturen 
- Ausweisung von Teilen des Wörthersees als Laichschongebiet 
- Ausweisung von Fahrverbotsbereichen im Wörthersee 

 
Von den FFH-Arten, speziellen Indikatorarten, der Vegetation und den Maßnahmen-
vorschlägen wurden Karten erstellt. 
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Einleitung  
 
 
Die Kärntner Landesregierung hat am 13. September 2005 einstimmig beschlossen, in 
der Wörthersee-Ostbucht im Bereich der Landschaftsschutzgebiete Lendspitz-Sieben-
hügel und Maiernigg das Natura 2000 Gebiet „Lendspitz-Maiernigg“ gemäß der Vogel-
schutz-Richtlinie und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie einzurichten. 
Das Natura 2000-Gebiet „Lendspitz-Maiernigg“ hat eine Fläche von 77,4 ha und umfasst 
Teile der beiden Landschaftsschutzgebiete Lendspitz-Siebenhügel und Maiernigg. Im 
Zuge der Abgrenzung des Natura 2000-Gebiets konnten bebaute Grundstücke heraus-
genommen werden, jedoch nicht das FKK-Gelände, da es sich in zentraler Lage, im 
wertvollsten Teil des Schutzgebietes Maiernigg befindet. 
Das Gebiet weist gemäß Standarddatenbogen 8 verschiedene Lebensräume gemäß der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) auf, die zusammen 42,5 % der 
Gesamtfläche einnehmen, darunter verschiedene Feuchtwiesentypen und Moorwälder. 
Insgesamt konnten bisher 7 verschiedene Tierarten (Kleine Hufeisennase, Großes 
Mausohr, Gelbbauchunke, Mairenke, Bitterling, Bauchige Windelschnecke, Flussmuschel) 
nachgewiesen werden, die ebenfalls in der FFH-Richtlinie (Anhang II) angeführt sind. 
Bisher wurden über 120 Vogelarten beobachtet, die dieses Gebiet als Brutplatz, Rastplatz 
auf ihrem Durchzug oder Überwinterungsstätte nutzen, darunter mindestens 21 
Vogelarten gemäß der Vogelschutz-Richtlinie (Anhang I), wie z. B. Sterntaucher, 
Zwergdommel, Seidenreiher, Rohrweihe, Eisvogel, Mariskensänger und Neuntöter. 
 
Gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie legen die einzelnen Mitgliedsstaaten die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen fest, die den ökologischen Erfordernissen den in diesen Gebieten 
vorkommenden Schutzgütern entsprechen. Als geeignete Maßnahme erscheint die 
Erstellung eines Managementplanes. Das Land Kärnten hat in den vergangenen Jahren 
im Rahmen eines INTERREG-Projektes bereits für zahlreiche Natura 2000-Gebiete 
Kärntens derartige Managementpläne erstellt. 
Die Arge NATURSCHUTZ wurde vom Umweltschutzamt des Magistrates Klagenfurt mit 
Schreiben vom 22.02.2007 (Bestellschein 76000) und vom Amt der Kärntner Landes-
regierung, Abt. 20-Uabt. Naturschutz mit Schreiben vom 22.03.2007 (Zahl: -20.NSCH-
180/16-2007) – im Rahmen des INTERREG IIIB CADSES Projekts „PANet-WP 5 Kärntner 
Pilotaktionen“ – mit der Erstellung eines Managementplans betraut. 
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Arbeitsinhalte 
 
 
Die Erstellung des Managementplanes orientiert sich an den Vorlagen des Landes 
Kärnten, welche eine digitale Datenbank zur Grundlage hat. Für die Präsentation werden 
die Ergebnisse in Berichtsform übermittelt. 
 
Die Arbeiten umfassten folgende Tätigkeiten: 
 
1. Projektkoordination 
Interne und externe Betreuung des Projekts, Koordination einer fachübergreifenden 
Arbeitsgruppe. 
 
2. Literaturrecherche 
Aufbereitung der vorhandenen Literatur (Feuchtflächenkatalog, Sonstige 
Untersuchungen). 
 
3. Freilandarbeiten 
Grundlagenerhebung für bestimmte Schutzgüter. Zu diesem Zweck wurden Subverträge 
an die 
- Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung Österreichs für die Tiergruppe 
Chiroptera (Fledermäuse) und 
- Mag. Egbert Kneissl für die Avifauna (Vogelwelt) 
vergeben. 
Die Tiergruppe Gastropoda, vor allem hinsichtlich der Kartierung der FFH-relevanten 
Landschnecken, wurde von Dr. Paul Mildner, Kustos für Zoologie am Landesmuseum für 
Kärnten, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung bearbeitet. 
 
4. Endbericht 
Erstellen eines Endberichts. 
 
5. Kartenerstellung 
GIS-mäßige Aufbereitung der Grundlagen in 
 - Ist-Zustand (Vegetation, Tierwelt), 
 - Maßnahmen-Karte. 
 
6. Booklet 
Erstellen eines mehrseitigen Textes für ein gemeinsames booklet des WP 5 Kärntner 
Pilotaktionen. 
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Eigentumsverhältnisse  
 

Von Mag. Klaus Krainer 
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1. Eigentümer 
 
 
Im Bereich des Wörthersee-Abflusses erfolgte vor kurzer Zeit eine Neuvermessung, 
welche auch eine Änderung der Grenzen zu Folge hatte. Gegenüber der Gesamtfläche 
des Natura 2000-Gebietes ergibt sich eine Differenz von 33 m2. Die Eigentums-
verhältnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. 
 
Tab. 1: Grundstücke im N 2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg nach Grundeigentümer geordnet. 

Name KG Parzelle Fläche Widmung Status 
Land Kärnten 72110 135/1 63 Baufläche Gebäude Land 
Land Kärnten 72117 968 5.403 Straße Land 
Land Kärnten 72195 644 3.890 Straße Land 
Bundesforste 72110 808/1 29 Baufläche Gebäude ÖBF 
Bundesforste 72110 808/1 37.915 Gewässer See ÖBF 
Bundesforste 72117 967 12.010 Gewässer See ÖBF 

Antonius Privatstiftung 72110 135/11 21 Baufläche Gebäude Privat 
Antonius Privatstiftung 72110 135/11 6.606 Wald Privat 
Antonius Privatstiftung 72110 135/13 2.289 Wald Privat 
Antonius Privatstiftung 72110 135/24 3.434 LW Privat 
Antonius Privatstiftung 72110 .169 208 Baufläche Gebäude Privat 
Antonius Privatstiftung 72110 .169 652 Baufläche begrünt Privat 
Buchacher Margarethe 72110 145/1 66 Wald Privat 

Holub 72110 135/21 1.491 Wald Privat 
Mittelberger Familie 72110 135/9 8.689 Wald Privat 
Mittelberger Familie 72110 135/10 57 Wald Privat 
Mittelberger Familie 72110 135/25 585 LW Privat 
Mittelberger Familie 72110 135/26 3.613 Wald Privat 
Mittelberger Familie 72110 135/43 929 Wald Privat 
Mittelberger Familie 72110 135/43 347 Weg Privat 

Weiß Josef 72110 143 1.543 LW Privat 
Weiß Josef 72110 143 1.593 Wald Privat 
Weiß Josef 72110 144 5.081 Wald Privat 

Jereb Familie 72117 814 592 LW Privat 
Jereb Familie 72117 814 8.642 Wald Privat 

Köraus Thomas 72117 758/17 15.909 LW Privat 
Roher Familie 72117 758/36 2.581 LW Privat 

Wucher & Liendl 72117 758/25 2963 LW Privat 
Dirlenbach Ilse 72195 591 1.592 Wald Privat 
Dirlenbach Ilse 72195 592 2.590 Wald Privat 

Bergmann Rudolf 72195 593 949 LW Privat 
Republik Österreich 72110 798/1 7 Baufläche Gebäude Republik 
Republik Österreich 72110 798/1 3.749 Gewässer Fluss Republik 
Republik Österreich 72117 941 2.194 Gewässer Fluss Republik 

Stadt Klagenfurt 72110 135/20 522 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72110 135/39 5.796 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72110 135/39 22.935 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72110 142 531 Baufläche Gebäude Stadt 
Stadt Klagenfurt 72110 142 49.625 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72110 142 72.716 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72110 142 536 Sonstiges Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 758/21 2169 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 758/54 17.363 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 758/54 1.417 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 758/57 4649 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 758/60 1.766 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 815 864 Wald Stadt 
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Stadt Klagenfurt 72117 816/1 22 Baufläche Gebäude Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 816/1 31.345 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 819/1 3.658 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 819/2 628 W Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 819/4 65 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 820 5.822 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 821/1 3.200 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 821/1 14.773 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 821/2 614 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 822/1 3.996 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 822/2 5.297 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 822/3 58.547 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 824/3 13.479 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 825 7.130 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 826/1 1.362 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 826/2 1.223 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 827/1 2128 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 827/1 1036 Gewässer Kanal Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 827/2 1.625 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 827/2 1.064 Gewässer Kanal Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 833 226 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 835 93.020 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 835 21.201 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 838 1.197 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 861 1.259 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 903 1.064 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 904 15 Baufläche Gebäude Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 904 1.958 Baufläche begrünt Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 904 508 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 904 22.890 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 906 1.646 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 948 9.829 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 948 6.346 Ödland Stadt 
Stadt Klagenfurt 72117 949/1 7.896 Gewässer See Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 263/3 8681 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 519 730 Weg Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 522/2 450 Straße Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 546 1353 Gewässer Graben Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/1 972 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/2 821 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/3 848 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/4 655 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/5 800 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/6 830 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 571/7 186 Sonstiges Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 578 12.807 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 578 18.691 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 580 1.150 Baufläche begrünt Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 580 20.805 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 580 29.835 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 580 6.444 Gewässer Teich Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 624 4.273 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 624 341 Gewässer Sumpf Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 633 8.534 LW Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 633 1.052 Wald Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 643 389 Sonstiges Stadt 
Stadt Klagenfurt 72195 648 8.438 Straße Stadt 
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2. Widmungen 
 
 
Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht der Widmungsverhältnisse im Natura 2000-Gebiet. Den 
größten Anteil der 104 Widmungsflächen hat die Widmung „Wald“ mit 37 Flächen, gefolgt 
von der Widmung „LW Landwirtschaftlich genutzt“ mit 29 Flächen, es folgen „Weg“ mit 9 
Flächen, „Baufläche Gebäude“ mit 8 Widmungen. Die übrigen Widmungen weisen 1 bis 4 
Flächen auf. 
 
Tab. 2: Grundstücke im N2000 Gebiet Lendspitz-Maiernigg nach Widmung geordnet. 

Widmung KG Parzelle Fläche Name Status 
Baufläche begrünt 72110 .169 652 Antonius Privatstiftung Privat 
Baufläche begrünt 72117 904 1.958 Stadt Klagenfurt Stadt 
Baufläche begrünt 72195 580 1.150 Stadt Klagenfurt Stadt 
Baufläche Gebäude 72110 135/1 63 Land Kärnten Land 
Baufläche Gebäude 72110 135/11 21 Antonius Privatstiftung Privat 
Baufläche Gebäude 72110 142 531 Stadt Klagenfurt Stadt 
Baufläche Gebäude 72110 .169 208 Antonius Privatstiftung Privat 
Baufläche Gebäude 72110 798/1 7 Republik Österreich Republik 
Baufläche Gebäude 72110 808/1 29 Bundesforste ÖBF 
Baufläche Gebäude 72117 816/1 22 Stadt Klagenfurt Stadt 
Baufläche Gebäude 72117 904 15 Stadt Klagenfurt Stadt 
Gewässer Fluss 72110 798/1 3.749 Republik Österreich Republik 
Gewässer Fluss 72117 941 2.194 Republik Österreich Republik 
Gewässer Graben 72195 546 1353 Stadt Klagenfurt Stadt 
Gewässer Kanal 72117 827/1 1036 Stadt Klagenfurt Stadt 
Gewässer Kanal 72117 827/2 1.064 Stadt Klagenfurt Stadt 
Gewässer See 72110 808/1 37.915 Bundesforste ÖBF 
Gewässer See 72117 949/1 7.896 Stadt Klagenfurt Stadt 
Gewässer See 72117 967 12.010 Bundesforste ÖBF 
Gewässer Sumpf 72195 624 341 Stadt Klagenfurt Stadt 
Gewässer Teich 72195 580 6.444 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72110 135/24 3.434 Antonius Privatstiftung Privat 
LW 72110 135/25 585 Mittelberger Familie Privat 
LW 72110 135/39 5.796 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72110 142 49.625 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72110 143 1.543 Weiß Josef Privat 
LW 72117 758/17 15.909 Köraus Thomas Privat 
LW 72117 758/21 2169 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 758/25 2963 Wucher & Liendl Privat 
LW 72117 758/36 2.581 Roher Familie Privat 
LW 72117 758/54 17.363 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 758/57 4649 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 814 592 Jereb Familie Privat 
LW 72117 819/1 3.658 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 820 5.822 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 821/1 3.200 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 827/1 2128 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 827/2 1.625 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 835 93.020 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72117 904 508 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 571/1 972 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 571/2 821 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 571/3 848 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 571/4 655 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 571/5 800 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 571/6 830 Stadt Klagenfurt Stadt 
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LW 72195 578 12.807 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 580 20.805 Stadt Klagenfurt Stadt 
LW 72195 593 949 Bergmann Rudolf Privat 
LW 72195 633 8.534 Stadt Klagenfurt Stadt 
Ödland 72117 948 6.346 Stadt Klagenfurt Stadt 
Sonstiges 72110 142 536 Stadt Klagenfurt Stadt 
Sonstiges 72195 571/7 186 Stadt Klagenfurt Stadt 
Sonstiges 72195 643 389 Stadt Klagenfurt Stadt 
Straße 72117 968 5.403 Land Kärnten Land 
Straße 72195 522/2 450 Stadt Klagenfurt Stadt 
Straße 72195 644 3.890 Land Kärnten Land 
Straße 72195 648 8.438 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72110 135/9 8.689 Mittelberger Familie Privat 
Wald 72110 135/10 57 Mittelberger Familie Privat 
Wald 72110 135/11 6.606 Antonius Privatstiftung Privat 
Wald 72110 135/13 2.289 Antonius Privatstiftung Privat 
Wald 72110 135/20 522 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72110 135/21 1.491 Holub Privat 
Wald 72110 135/26 3.613 Mittelberger Familie Privat 
Wald 72110 135/39 22.935 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72110 135/43 929 Mittelberger Familie Privat 
Wald 72110 142 72.716 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72110 143 1.593 Weiß Josef Privat 
Wald 72110 144 5.081 Weiß Josef Privat 
Wald 72110 145/1 66 Buchacher Margarethe Privat 
Wald 72117 758/54 1.417 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 819/4 65 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 822/3 58.547 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 824/3 13.479 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 819/2 628 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 821/2 614 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 822/2 5.297 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 814 8.642 Jereb Familie Privat 
Wald 72117 815 864 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 816/1 31.345 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 821/1 14.773 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 822/1 3.996 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 825 7.130 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 835 21.201 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 838 1.197 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 904 22.890 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72117 948 9.829 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72195 263/3 8681 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72195 578 18.691 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72195 580 29.835 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72195 591 1.592 Dirlenbach Ilse Privat 
Wald 72195 592 2.590 Dirlenbach Ilse Privat 
Wald 72195 624 4.273 Stadt Klagenfurt Stadt 
Wald 72195 633 1.052 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72110 135/43 347 Mittelberger Familie Privat 
Weg 72117 758/60 1.766 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72117 826/1 1.362 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72117 826/2 1.223 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72117 833 226 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72117 861 1.259 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72117 903 1.064 Stadt Klagenfrut Stadt 
Weg 72117 906 1.646 Stadt Klagenfurt Stadt 
Weg 72195 519 730 Stadt Klagenfurt Stadt 
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3. Katastralgemeinden 
 
 
In der Tabelle 3 sind die Grundstücke den 3 Katastralgemeinden 72110-Goritschitzen, 
72117-Gurlitsch I und 72195-Waidmannsdorf zugeordnet. 
 
 
Tab. 3: Grundstücke im N2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg nach Katastralgemeinde geordnet. 

KG Name Parzelle Fläche Fläche �  Widmung Name 
72110 Goritschitzen 135/1 63 63 Baufläche Gebäude Land Kärnten 
72110 Goritschitzen 135/9 8.689 8.689 Wald Mittelberger Familie 
72110 Goritschitzen 135/10 57 57 Wald Mittelberger Familie 
72110 Goritschitzen 135/11 21  Baufläche Gebäude Antonius Privatstiftung 
72110 Goritschitzen 135/11 6.606 6.627 Wald Antonius Privatstiftung 
72110 Goritschitzen 135/13 2.289 2.289 Wald Antonius Privatstiftung 
72110 Goritschitzen 135/20 522 522 Wald Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 135/21 1.491 1.491 Wald Holub 
72110 Goritschitzen 135/24 3.434 3.434 LW Antonius Privatstiftung 
72110 Goritschitzen 135/25 585 585 LW Mittelberger Familie 
72110 Goritschitzen 135/26 3.613 3.613 Wald Mittelberger Familie 
72110 Goritschitzen 135/39 5.796  LW Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 135/39 22.935 28.731 Wald Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 135/43 929  Wald Mittelberger Familie 
72110 Goritschitzen 135/43 347 1.276 Weg Mittelberger Familie 
72110 Goritschitzen 142 531  Baufläche Gebäude Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 142 49.625  LW Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 142 536  Sonstiges Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 142 72.716 123.408 Wald Stadt Klagenfurt 
72110 Goritschitzen 143 1.543  LW Weiß Josef 
72110 Goritschitzen 143 1.593 3.136 Wald Weiß Josef 
72110 Goritschitzen 144 5.081 5.081 Wald Weiß Josef 
72110 Goritschitzen 145/1 66 66 Wald Buchacher Margarethe 
72110 Goritschitzen .169 652  Baufläche begrünt Antonius Privatstiftung 
72110 Goritschitzen .169 208 860 Baufläche Gebäude Antonius Privatstiftung 
72110 Goritschitzen 798/1 7  Baufläche Gebäude Republik Österreich 
72110 Goritschitzen 798/1 3.749 3.749 Gewässer Fluss Republik Österreich 
72110 Goritschitzen 808/1 29  Baufläche Gebäude Bundesforste 
72110 Goritschitzen 808/1 37.915 37.944 Gewässer See Bundesforste 
72117 Gurlitsch I 758/17 15.909 15.909 LW Köraus Thomas 
72117 Gurlitsch I 758/21 2.169 2.169 LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 758/25 2.963 2.963 LW Wucher & Liendl 
72117 Gurlitsch I 758/36 2.581 2.581 LW Roher Familie 
72117 Gurlitsch I 758/54 17.363  LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 758/54 1.417 18.780 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 758/57 4.649 4.649 LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 758/60 1.766 1.766 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 814 592  LW Jereb Familie 
72117 Gurlitsch I 814 8.642 9.234 Wald Jereb Familie 
72117 Gurlitsch I 815 864 864 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 816/1 22  Baufläche Gebäude Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 816/1 31.345 31.367 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 819/1 3.658 3.658 LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 819/2 628 628 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 819/4 65 65 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 820 5.822 5.822 LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 821/1 3.200  LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 821/1 14.773 17.973 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 821/2 614 614 Wald Stadt Klagenfurt 
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72117 Gurlitsch I 822/1 3.996 3.996 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 822/2 5.297 5.297 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 822/3 58.547 58.547 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 824/3 13.479 13.479 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 825 7.130 7.130 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 826/1 1.362 1.362 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 826/2 1.223 1.223 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 827/1 1.036  Gewässer Kanal Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 827/1 2.128 3.164 LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 827/2 1.064  Gewässer Kanal Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 827/2 1.625 2.689 LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 833 226 226 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 835 93.020  LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 835 21.201 114.221 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 838 1.197 1.197 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 861 1.259 1.259 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 903 1.064 1.064 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 904 1.958  Baufläche begrünt Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 904 15  Baufläche Gebäude Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 904 508  LW Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 904 22.890 25.371 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 906 1.646 1.646 Weg Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 941 2.194 2.194 Gewässer Fluss Republik Österreich 
72117 Gurlitsch I 948 6.346  Ödland Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 948 9.829 16.175 Wald Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 949/1 7.896 7.896 Gewässer See Stadt Klagenfurt 
72117 Gurlitsch I 967 12.010 12.010 Gewässer See Bundesforste 
72117 Gurlitsch I 968 5.403 5.403 Straße Land Kärnten 
72195 Waidmannsdorf 263/3 8.681 8.681 Wald Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 519 730 730 Weg Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 522/2 450 450 Straße Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 546 1.353 1.353 Gewässer Graben Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/1 972 972 LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/2 821 821 LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/3 848 848 LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/4 655 655 LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/5 800 800 LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/6 830 830 LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 571/7 186 186 Sonstiges Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 578 12.807  LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 578 18.691 31.498 Wald Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 580 1.150  Baufläche begrünt Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 580 6.444  Gewässer Teich Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 580 20.805  LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 580 29.835 58.234 Wald Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 591 1.592 1.592 Wald Dirlenbach Ilse 
72195 Waidmannsdorf 592 2.590 2.590 Wald Dirlenbach Ilse 
72195 Waidmannsdorf 593 949 949 LW Bergmann Rudolf 
72195 Waidmannsdorf 624 341  Gewässer Sumpf Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 624 4.273 4.614 Wald Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 633 8.534  LW Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 633 1.052 9.586 Wald Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 643 389 389 Sonstiges Stadt Klagenfurt 
72195 Waidmannsdorf 644 3.890 3.890 Straße Land Kärnten 
72195 Waidmannsdorf 648 8.438 8.438 Straße Stadt Klagenfurt 
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4. Zusammenfassung 
 
 
Die 77 Grundstücke sind aufgrund von zahlreichen Mehrfachwidmungen pro Grundstück 
auf 104 Widmungsflächen und 15 verschiedenen Eigentümern, davon 11 Privatpersonen, 
aufgeteilt (Tab. 1). 
Die Stadt Klagenfurt besitzt mit 50 (64,9 %) die meisten Grundstücke, gefolgt von den 
Privaten mit 20 (26 %), dem Land Kärnten mit 3 (3,9 %) und der Österreichischen 
Bundesforste AG sowie der Republik Österreich mit je 2 Grundstücken (2,6 %) (Tab. 1, 
Tab. 2). 
Bei den Widmungsflächen hat ebenfalls die Stadt Klagenfurt mit 70 Flächen den größten 
Anteil, gefolgt von den Privaten mit 25 und den übrigen mit jeweils 3 Widmungsflächen 
(Tab. 1). 
Den flächenmäßig größten Anteil besitzt die Stadt Klagenfurt mit 63,6043 ha (82,1 %), 
gefolgt von den 11 Privatpersonen mit 7,3022 ha (9,4 %). Die Österreichische 
Bundesforste AG besitzt fast zur Gänze die offene Wasserfläche des Natura 2000-
Gebietes, was einem Anteil von 4,9954 ha (6,5 %) der Gesamtfläche entspricht. Die 
Anteile des Landes Kärnten und der Republik Österreich (Straßen und Fluss) betragen 
0,9356 ha (1,2 %) bzw. 0,5950 ha (0,8 %). (Tab. 1). 
 

Eigentümer Grundstücke Widmungsflächen Fläche, m 2 Anteil, % 
Land Kärnten 3 3 9.356 1,2 
Österr. Bundesforste AG 2 3 49.954 6,5 
Privat (11) 20 25 73.022 9,4 
Republik Österreich 2 3 5.950 0,8 
Stadt Klagenfurt 50 70 636.043 82,1 

Summe 77 104 774.325 100,0 
 
 
Mehr als die Hälfte des Natura 2000-Gebietes ist mit Wald bedeckt, denn die Widmung 
„Wald“ hat im Natura 2000-Gebiet mit 39,5215 ha (51 %) den flächenmäßig größten 
Anteil, gefolgt von der Widmung „Landwirtschaftlich genutzt“ mit 26,5191 ha (34,3 %). Der 
Anteil des Wörthersees beträgt 7,5 % (5,7821 ha). Die Widmungen „Straße“ und „Weg“ 
folgen mit 1,8181 ha (2,4 %) bzw. 0,9623 ha (1,2 %). Die übrigen Widmungen „Baufläche 
begrünt“, „Baufläche Gebäude“, „Gewässer Fluss“, „Gewässer Graben“, „Gewässer 
Sumpf“, „Gewässer Teich“, „Ödland“ und „Sonstiges“ haben jeweils einen Anteil unter 1 % 
der Gesamtfläche (Tab. 2). 
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Tab. 2: Übersicht über Grundstücke (G), Widmungsflächen (W) und Flächenausmaß der 
jeweiligen Widmungsflächen der verschiedenen Eigentümer. 

 Klagenfurt Privat Kärnten Öbf-AG Österreich �  G (%) / W (%) 

Grundstücke 50 (64,9 %) 20 (26 %) 3 (3,9 %) 2 (2,6 %) 2 (2,6 %) 77 (100) / 104 (100) 
m2 636.043 73.022 9.356 49.954 5.950 774.325 
% 82,1 9,4 1,2 6,5 0,8 100 

Bbegrünt, �  2 1    3 (2,9 %) 
m2 3.108 652    3.760 
% 82,6 17,4    100 (0,5 %) 

Bgebäude, �  3 2 1 1 1 8 (7,8 %) 
m2 568 229 63 29 7 896 
% 63,4 25,6 7,0 3,2 0,8 100 (0,1 %) 

Gfluss, �     2 2 (1,9 %) 
m2    5.943 5.943 
%    100 100 (0,8 %) 

Ggraben, �  1    1 (0,9 %) 
m2 1.353    1.353 
% 100    100 (0,2 %) 

Gkanal, �  2    2 (1,9 %) 
m2 2.100    2.100 
% 100    100 (0,3 %) 

Gsee, �  1  2  3 (2,9 %) 
m2 7.896  49.925  57.821 
% 13,7  86,3  100 (7,5 %) 

Gsumpf, �  1    1 (0,9 %) 
m2 341    341 
% 100    100 (0,04 %) 

Gteich, �  1    1 (0,9 %) 
m2 6.444    6.444 
% 100    100 (0,8 %) 

LW, �  21 8    29 (27,9) 
m2 236.635 28.556    265.191 
% 89,2 10,8    100 (34,3 %) 

Ödland, �  1    1 (0,9 %) 
m2 6.346    6.346 
% 100    100 (0,8 %) 

Sonstiges, �  3    3 (2,9 %) 
m2 1.111    1.111 
% 100    100 (0,1 %) 

Straße, �  2 2   4 (3,8 %) 
m2 8.888 9.293   18.181 
% 48,9 51,1   100 (2,4 %) 

Wald, �  24 13    37 (35,7 %) 
m2 351.977 43.238    395.215 
% 89,1 10,9    100 (51,0 %) 

Weg, �  8 1    9 (8,7 %) 
m2 9.276 347    9.623 
% 96,4 3,6    100 (1,2 %) 
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Vegetation 
 

Von Mag. Klaus Krainer und DI Roland Schiegl 
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1. Allgemeines 
 
Basierend auf den Kartierungsergebnissen der Aktualisierung des Feuchtflächenkatalogs 
der Stadt Klagenfurt wurde das N2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg in der Vegetations-
periode 2007 flächendeckend kartiert. Die Biotopflächen wurden einerseits den 
Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen), andererseits den Biotoptypen der Roten Liste der Biotoptypen 
Kärntens (EGGER et al. 2007) zugeordnet und planerisch dargestellt. 
 
 
2. FFH-Lebensraumtypen 
 
Insgesamt wurden 19 Biotopflächen aus 6 verschiedenen Lebensraumtypen mit einer 
Gesamtfläche von 11,5125 ha (115.125,53 m2) ausgewiesen, was einem Anteil von 
14,85 % der Gesamtfläche des Natura 2000-Gebietes entspricht (Tab. 1). 
 
Tab. 1: FFH-Lebensraumtypen des Natura 2000-Gebietes Lendspitz-Maiernigg. (*)=prioritärer 
Lebensraum. 
 

FFH-Code Typ n Fläche m 2 % 

3140 Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit Armleuchteralgen 1 31.486,25 4,07 

6410 Pfeifengraswiesen 4 9.070,77 1,17 

6510 Magere Flachlandwiese 2 16.439,41 2,12 

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus 8 12.047,84 1,56 

7230 Kalkreiche Niedermoore 2 9.599,21 1,24 

91D0* Moorwälder 2 36.482,05 4,71 

Summe  19 115.125,53 14,87 

 
 
Gegenüber dem Standarddatenbogen mussten einige Korrekturen hinsichtlich der Anzahl 
der FFH-Lebensraumtypen und der jeweiligen Flächenanteile vorgenommen werden: 
 

- der FFH-Lebensraumtyp 6430-Feuchte Hochstaudenfluren konnte nicht bestätigt 
werden, da die Hochstaudenfluren von Neophyten (Japanischer Knöterich, Drüsen-
Springkraut, Kanadische Goldrute) oder Ruderalfluren eingenommen wurden. 

- der FFH-Lebensraumtyp 7140-Übergangs- und Schwingrasenmoore wurde 
entweder dem Typ Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus oder Kalkreiche 
Niedermoore zugeordnet. 

- Der Flächenanteil des FFH-Typs 3140-Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit 
Armleuchteralgen reduziert sich um 50 % von 8 auf 4,05 %. Die offene Wasser-
fläche wurde in mehrere Biotoptypen (Gestauter Hügellandfluss, Seeausfluss, 
Schwimmblatt- und Schwimmpflanzenvegetation, Großröhricht an Stillgewässern 
und Landröhricht) unterteilt, die nicht mehr diesem FFH-Typ zugeordnet werden 
können. 

- Der Anteil des FFH-Typs 6410-Pfeifengraswiese reduziert sich von 4 auf 1,17 %, 
weil einige Flächen dem FFH-Typ 6512-Magere Flachlandwiesen bzw. dem 
Biotoptyp 3.1.2.1-Feuchte bis nasse Fettwiese zugeordnet werden mussten. 

- Der Anteil des FFH-Typs 6510-Magere Flachlandwiese erhöht sich von 1 auf 
2,12 %, weil einige Pfeifengraswiesen diesem Typ zugeordnet werden mussten. 
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- Der Anteil des FFH-Typs 7210-Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus reduziert 
sich von 2 auf 1,56 %, weil einige Flächen mit Strauchweiden bereits zu stark 
verbuscht waren und daher nicht mehr diesem Typ zugeordnet werden konnten. 

- Der Anteil des FFH-Typs 91D0-Moorwälder erfuhr die höchste Reduktion von 25 
auf 4,71 %, weil viele Biotopflächen dem Biotoptyp 9.3.1-Erlenbruch- und -sumpf-
wald (Gesamtanteil von 31,84 %) bzw. dem Biotoptyp 9.3.2-Strauchweidenbruch- 
und -sumpfwald (Gesamtanteil von 6,63 %) zugeordnet werden mussten. 

 
 
2.1 Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit Armleuchtera lgen (3140) 
 
Bei der Neukartierung der offenen Wasserfläche wurden die verschiedenen Biotoptypen 
detailliert ausgewiesen, wodurch eine deutlichere Abfolge der Verlandungszone 
dokumentiert ist. Aus diesem Grund wurde auch der Wörthersee-Abfluss (Glanfurt bzw. 
Sattnitz) extra kartiert (Code 1.3.3.3-Seeausfluss). Dieser reicht bis zur Natura 2000-
Grenze. Östlich davon befindet sich noch ein kleiner Teil des Abflusses im Natura 2000-
Gebiet, welcher bereits im Einflussbereich des Rückstaus der Wehranlage liegt und daher 
dem Code 1.3.2.7.6-Gestauter Hügellandfluss zugeordnet wurde. 
Der offene Wasserbereich wird während der Sommermonate unterschiedlich intensiv 
genutzt. Festgestellt werden konnte, dass neben den Badegästen des FKK-Bades auch 
immer wieder Paddel-, Tret-, Segel- und vereinzelt sogar Motorboote sich dem Ufer 
näherten. Davon ausgenommen ist der Abflussbereich, welcher gleichzeitig als Ein- bzw. 
Ausfahrt der Anlieger beidseitig des Abflusses bis zur Brücke Süduferstraße genutzt wird. 
 
 
2.2 Pfeifengraswiesen (6410) 
 
Insgesamt konnten 4 Teilflächen diesem FFH-Typ zugeordnet werden. Eine Fläche 
befindet sich im Teilgebiet Lendspitz, südwestlich des ehemaligen ORF-Gebäudes, die 
restlichen drei Flächen liegen im Teilgebiet Maiernigg. 
Sämtliche Bestände befinden sich in einem schlechten Erhaltungszustand. Aufgrund 
fehlender Bewirtschaftung sind alle Flächen entweder verbracht oder mit Faulbaum, Rot-
Föhre und Schwarz-Erlen bereits stark verbuscht. Im Übergangsbereich zum Wörthersee 
ist die Pfeifengraswiese mit dem Schneidried-Bestand verzahnt, wobei hier möglicher-
weise die Pfeifengraswiese unter der Ausbreitung des Schneidrieds leidet. 
Als Pflegemaßnahmen wird regelmäßiges Schwenden vorgeschlagen. 
 
 
2.3 Magere Flachlandwiesen (6510) 
 
Die beiden Wiesenflächen befinden sich im Teilgebiet Lendspitz, unmittelbar westlich der 
Tramway. Beide Wiesen werden extensiv bewirtschaftet und sind in einem guten 
Erhaltungszustand. Im wechselfeuchten Randbereich konnte auch der Große Wiesen-
knopf (Sanguisorba officinalis) gefunden werden, worauf hin auch die Schmetterlings-
fauna auf das Vorkommen der Maculina-Arten untersucht wurde. Nachweise dieser FFH-
Arten gelangen aber keine. 
Als Pflegemaßnahme wird die Weiterführung der extensiven Wiesenmahd sowie ein 
Zurückschneiden der in die Wiesen hängenden Sträucher vorgeschlagen. 
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2.4 Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus  (7210*) 
 
Dieser prioritäre FFH-Lebensraumtyp konnte auf 8 Teilflächen kartiert werden, wobei der 
Anteil des Schneidrieds mehr als 50 % der Fläche betrug. 
Die größten Bestände befinden sich im Teilgebiet Maiernigg sowie unmittelbar westlich 
des Schilfweges im Teilgebiet Lendspitz. In den übrigen Biotoptypen (Großröhricht) ist 
kleinflächig Schneidried vorhanden, die Bestände waren jedoch zu klein, um eigene 
Biotopflächen auszuweisen. 
Der Erhaltungszustand der Bestände ist unterschiedlich, die meisten befinden sich 
aufgrund der zunehmenden Verbuschung und Verwaldung (Faulbaum, Strauchweiden, 
Schwarz-Erle) in einem schlechten Zustand. Um die Bestände zu erhalten, sind 
umgehend Pflegemaßnahmen in Form von Schwenden durchzuführen. 
 
 
2.5 Kalkreiche Niedermoore (7230) 
 
Die beiden Moorflächen befinden sich im Teilgebiet Lendspitz, unmittelbar im Bereich der 
Tramway. Beide Flächen werden gemäht, wobei die größere Fläche (am Ende der 
Tramway) bereits Verbrachungstendenzen (Ausbreitung von Neophyten) in Rand-
bereichen aufweist. Die Moorwiesen sind sehr artenreich, neben Orchideen konnten auch 
mehrere kleinere Bestände der Sibirischen Sumpf-Schwertlilie (Iris sibirica) gefunden 
werden. 
Der Erhaltungszustand der Flächen ist sehr gut bis mäßig. Eine Weiterführung der 
extensiven Mahd bzw. Ausweitung der Mahd sowie das Zurückschneiden der in die 
Fläche hineinwachsenden Gehölze ist unbedingt erforderlich. 
 
 
2.6 Moorwälder (91D0) 
 
Bei den zwei ausgewiesenen Beständen handelt sich um einen Birken-Moorwald im 
Teilgebiet Lendspitz im Ausmaß von 2,9831 ha, welcher zwischen den Wiesenflächen und 
dem Schilfweg ausgebildet ist, und einem Rot-Föhren dominierten Bestand (0,6651 ha) im 
Teilgebiet Maiernigg, westlich des FKK-Campingplatzes. 
Der Birken-Moorwald befindet sich in einem sehr guten Erhaltungszustand, der Rot-
Föhren-Moorwald ist die Folge der natürlichen Sukzession zu Lasten der Pfeifengras-
wiese. Die Pfeifengraswiese ist naturschutzfachlich bedeutender, weswegen ein Teil der 
aufkommenden Rot-Föhren geschlägert werden sollte. 
 
 
3. Biotoptypen 
 
Insgesamt wurden 150 Biotopflächen aus 36 verschiedenen Biotoptypen mit einer 
Gesamtfläche von 659.241,61 m2 (65,9242 ha) aufgenommen (Tab. 2), was einem Anteil 
von 85,13 % entspricht. Im Zuge der Digitalisierung wurde eine Differenz von 8,96 m2 zur 
tatsächlichen Natura 2000-Gebietsfläche kartiert. 
Von den 150 Biotopflächen können 40 Flächen im Gesamtausmaß von 346.936,02 m2 
(34,6936 ha) als Feuchtfläche gemäß § 8 des Kärntner Naturschutzgesetzes ausgewiesen 
werden (Tab. 3), was einem Anteil von 44,8 % entspricht. 
Von den 36 Biotoptypen scheinen 15 in der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Kärntens (EGGER et al. 2007) auf, davon sind 6 Typen als stark gefährdet (2) und 9 Typen 
als gefährdet (3) eingestuft (Tab. 2). 
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Tab. 2: Biotoptypen des Untersuchungsgebietes. RLK: Rote Liste Status der Biotoptypen 
Kärntens. 

Code Biotoptyp n Fläche, m 2 % RLK 

1.3.2.7.6 Gestauter Hügellandfluss 1 703,39 0,09  

1.3.3.3 Seeausfluss 1 4.419,53 0,57 2 

1.3.3.10 Entwässerungsgraben 3 4.337,43 0,56  

1.5.2 Schwimmblatt- und Schwimmpflanzenvegetation 1 199,59 0,03 2 

2.2.2.2.1 Großröhricht an Stillgewässern und Landröhricht 12 21.583,06 2,79 3 

3.1.2.1 Feuchte bis nasse Fettwiese 5 17.689,37 2,28 3 

3.1.2.4 Überschwemmungswiese 1 4.518,42 0,58 2 

3.2.2.1.2 Intensivwiese der Tieflagen 7 115.218,64 14,88  

5.1.1.1 Intensiv bewirtschafteter Acker 3 7.811,61 1,01  

5.1.2.2.3 Acker auf vernässtem Standort 1 180,74 0,02 2 

5.4.1.2 Ruderalflur frischer Standorte mit geschlossener 
Vegetation 

2 1.015,24 0,13 3 

6.1.1.6 Neophytenflur 16 5.624,69 0,73  

8.1.1.2 Baumhecke 2 9.052, 58 1,17 3 

8.2.1.1 Weichholzdominierter Ufergehölzstreifen 2 5.255,38 0,68 3 

8.3.2 Laubbaumfeldgehölz mit standorttypischen 
Schlussbaumarten 

5 2.530,42 0,33 3 

8.4.1.2 Laubbaum 2 161,42 0,02 3 

9.3.1 Erlenbruch- und -sumpfwald 15 246.549,73 31,84 2 

9.3.2 Strauchweidenbruch- und -sumpfwald 5 51.340,06 6,63 3 

9.6.5 Bodensaurer Eichenwald 2 16.533,02 2,14 2 

9.12.3 Bodensaurer Rotföhrenwald 1 5.159,57 0,67 3 

9.13.9 Hybridpappelforst 1 1.539,41 0,20  

9.13.13 Laubbaummischforst 7 40.596,72 5,24  

9.13.17 Mischforst aus Laub- und Nadelbäumen 3 47.865,52 6,18  

9.14.1 Vorwald 7 5.998,15 0,77  

11.3 Freizeit-, Erholungs- und Grünfläche 1 11.424,31 1,48  

11.3.2 Park- und Gartenrasen 11 4.752,31 0,61  

11.3.4 Vegetationslose Freizeit- und Sportanlage 3 1.554,35 0,20  

11.5.1.2 Befestigte Straße 6 14.267,87 1,84  

11.5.1.3 Bahnstrecke 1 1.200,22 0,15  

11.5.2.1 Unbefestigter Rad- und Fußweg 3 934,98 0,12  

11.5.2.2 Befestigter Rad- und Fußweg 3 2.580,56 0,33  

11.5.3.2 Unbefestigte Freifläche 5 3.580,25 0,46  

11.6.1 Gebäude 3 1.071,73 0,14  

11.6.1.12 Kleingebäude und Schuppen 6 292,58 0,04  

11.6.2.4 Kleinarchitektur 1 1.587,76 0,21  

11.7.1 Deponie und Kompostieranlage 2 111,00 0,01  

36  150 659.241,61 85,13 15 
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4 Bilddokumentation 
 

 

 

 

 
Abb. 1: Oligo- bis mesotrophe Gewässer 

mit Armleuchteralgen (FFH 3140) 

 Abb. 2: Pfeifengraswiesen (FFH 6410) 

 

 

 

 

 
Abb. 3: Magere Flachlandwiese (FFH 6510)  Abb. 4: Kalkreiche Sümpfe mit Cladium 

mariscus (FFH 7210*) 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Kalkreiche Niedermoore (FFH 7230)  Abb. 6: Moorwälder (FFH 91D0*) 
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Abb. 7: Seeausfluss  Abb. 8: Schwimmblatt- und 

Schwimmpflanzenvegetation 

 

 

 

 

 
Abb. 9: Großröhricht an Stillgewässern und 

Landröhricht 

 Abb. 10: Feuchte bis nasse Fettwiese 

 

 

 

 

 
Abb. 11: Überschwemmungswiese  Abb. 12: Acker auf vernässtem Standort 
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Abb. 13: Ruderalflur frischer Standorte mit 

geschlossener Vegetation 

 Abb. 14: Baumhecke 

 

 

 

 

 
Abb. 15: Weichholzdominierter 

Ufergehölzstreifen 

 Abb. 16: Laubbaumfeldgehölz mit 

standorttypischen Schlussbaumarten 

 

 

 

 

 
Abb. 17: Laubbaum  Abb. 18: Erlenbruch- und -sumpfwald 
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Abb. 19: Strauchweidenbruch- und -

sumpfwald 

 Abb. 20: Bodensaurer Eichenwald 

 

 

 

  

Abb. 21: Bodensaurer Rotföhrenwald   
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Gastropoda 
 

Von Dr. Paul Mildner und Mag. Klaus Krainer 
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Für Kärnten sind drei Schnecken- und eine Muschelart gemäß FFH-Richtlinie, Anhang II, 
relevant. Neben der Vierzähnigen, Bauchigen und Schmalen Windelschnecke (Vertigo 
geyeri, V. moulinsiana, V. angustior) ist es die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus). 
Im Untersuchungsgebiet konnte lediglich die Bauchige Windelschnecke (V. moulinsina, 
Abb. 1) an drei Standorten nachgewiesen werden (Karte Tierwelt). Dabei handelt es sich 
um ältere Röhricht- und Seggenbestände mit Wasserbezug sowohl im unmittelbaren 
Verlandungsbereich des Wörthersees (Teilgebiet Lendspitz und Maiernigg) als auch um 
einen Schilfbestand auf einer verbrachten Grünlandfläche im Teilgebiet Lendspitz (Abb. 
2), welcher östlich an den so genannten „Russenkanal“, dem Süd-Nord verlaufenden 
Graben, angrenzt und durch die Ausbreitung der Neophyten beeinträchtigt ist. 
Aufgrund der speziellen Lebensweise dieser Tiere ist der Erhalt der Lebensräume von 
vorrangigem Interesse. 
Besonders erwähnenswert ist der Nachweis der in Kärnten vom Aussterben bedrohten 
Glänzenden Glattschnecke (Cochlicopa nitens). 
 

 
Abb. 1: Die knapp 3 mm große Bauchige Windelschnecke ernährt sich 
hauptsächlich von auf Pflanzen schmarotzenden Pilzen. (Foto: C. Komposch) 

 

 
Abb. 2: Schilfbestand mit einer kleinen Population der Bauchigen Windelschnecke. 
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Amphibia, Reptilia 
 

Von Mag. Karina Smole-Wiener 
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1. Literaturrecherche 
 
Aus folgenden Untersuchungen und Publikationen liegen Funddaten von Amphibien 
und/oder Reptilien aus dem Projektgebiet vor: 
GUICKING, D. & A. K. SMOLE-WIENER (2003): Genetische Untersuchung der Kärntner Würfelnattern. 

Carinthia II, Band 193/113. 
MILDNER, P (1989): Die Amphibien der Landeshauptstadt Klagenfurt. Naturschutz in Kärnten, 

Band 11, Amt der Kärntner Landesregierung, Klagenfurt. 
SMOLE-WIENER, A. K. (1998): Erhebung der Vorkommen der Würfelnatter (Natrix t. tessellata) in 

Kärnten – Bericht der Untersuchungsjahre 1997 und 1998. Magistrat Klagenfurt, Abt. 
Umweltschutz, Unveröff. Bericht im Auftrag des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abt. 
20, Uabt. Naturschutz, Klagenfurt. 

SMOLE-WIENER, A. K. (1999): Die Würfelnatter (Natrix t. tessellata) in Kärnten.  
 Kärntner Naturschutzberichte, Band 4. 
SMOLE-WIENER, A. K. (2000): Erhebung der Vorkommen der Würfelnatter in Kärnten – Endbericht. 

Unveröff. Bericht, Arge NATURSCHUTZ, Klagenfurt 
SMOLE-WIENER, K., M. JAINDL, C. HEBEIN, K. KRAINER & D. STREITMAIER (2006): INTERREG III A – 

Österreich-Slowenien: Amphibienschutz im Alpen-Adria-Raum unter besonderer 
Berücksichtigung der Lebensraumzerschneidung durch Verkehrswege, 5. Zwischenbericht 
2006, Teil I. Unveröff. Bericht, Arge NATURSCHUTZ, Klagenfurt. 

WIENER, A. K. (1996): Herpetofaunistische Erhebung im Landschaftsschutzgebiet 
Lendspitz/Siebenhügel. Unveröff. Bericht, Magistrat Klagenfurt. 

WIENER, A. K. (1998): Amphibienkartierung Klagenfurt. Unveröff. Bericht, Magistrat Klagenfurt. 
 
Insgesamt sind aus dem Projektgebiet zumindest zehn Amphibienarten und zwei 
Reptilienarten bekannt, die alle gemäß dem Kärntner Naturschutzgesetz zu den gänzlich 
geschützten Tierarten zählen und in Kärnten unterschiedlich stark gefährdet sind (Tab. 1). 
Gelbbauchunke und Alpen-Kammmolch finden sich in der FFH-Richtlinie (RICHTLINIE 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) unter dem ANHANG II (Tier- und 
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere 
Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen). 
 
Tab. 1: Vorkommende Amphibien- und Reptilienarten und ihre Gefährdung gemäß der Roten Liste 

Kärntens (GUTLEB et al. 1999, HAPP et al. 1999) sowie ihre Nennung in den Anhängen der 
FFH-Richtlinie. 

Deutscher Artname Lat. Artname Rote Liste FFH-Anhän ge 
Feuersalamander Salamandra salamandra gefährdet  
Teichmolch  Triturus vulgaris gefährdet  
Alpen-Kammmolch  Triturus carnifex stark gefährdet II und IV 
Gelbbauchunke  Bombina variegata gefährdet II und IV 
Laubfrosch  Hyla arborea gefährdet IV 
Erdkröte  Bufo bufo gefährdet  
Grasfrosch  Rana temporaria regional / in 

Tallagen gefährdet 
 

Springfrosch Rana dalmatina gefährdet IV 
Balkan-Moorfrosch Rana arvalis wolterstorffi stark gefährdet IV 
Wasserfrösche*: 

Seefrosch,  
Kleiner Wasserfrosch, 
Teichfrosch 

 
Rana ridibunda,  
Rana lessonae,  
Rana kl. esculenta 

 
stark gefährdet, 

Forschungsbedarf, 
gefährdet 

 
- 

IV 
- 

Ringelnatter Natrix natrix stark gefährdet  
Würfelnatter Natrix tessellata stark gefährdet IV 

* Die Wasserfrösche wurden nicht artspezifisch unterschieden. 
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Die hohe Artenvielfalt und das Vorkommen seltener und stark gefährdeter Arten zeichnen 
das Projektgebiet als wichtigen Lebensraum für die Herpetofauna in Kärnten aus. 
 
 

 
Abb. 1: Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) ist ein seltenes Schutzgut im Projektgebiet. 
 
 
 

2. Grundlagenerhebung Herpetofauna 
 
2.1. Methode 
 
Im Zeitraum von April bis Juli 2007 wurden 11 Freilanderhebungen zur Erfassung von 
Amphibien, Reptilien und ihren Lebensräumen im Projektgebiet durchgeführt, wobei eine 
Begehung nachts erfolgte. 
Im Zuge der Begehungen wurden Funde von Amphibien unterschiedlicher 
Entwicklungsstadien (Eier, Larven, Jungtiere und Adulte) und von Reptilien registriert. 
Zusätzlich wurden in ausgewählten Gewässern über zwei Nächte Flaschenfallen zur 
Erfassung von Molchen ausgebracht und frühmorgens wieder entfernt. 
Die vorgefundenen Habitate wurden auf ihre Eignung eingeschätzt und Defizite bzw. 
Gefährdungen registriert, um daraus Maßnahmenvorschläge abzuleiten.  
 
 
2.2 Ergebnisse 
 
2.2.1 Amphibienfunde und Lebensräume 
 
Von den aus dem Gebiet bekannten Amphibienarten (vgl. Kap. 1. Literaturrecherche) 
wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung, ergänzt durch Beobachtungen an der 
Amphibienwanderstrecke AW 60 Süduferstraße im Rahmen der Aktion „Rettet die 
Frösche“ (im Auftrag des AKL, Abt. 20, Uabt. Naturschutz), im Frühjahr 2007 folgende fünf 
Amphibienarten nachgewiesen: Teichmolch (Triturus vulgaris), Erdkröte (Bufo bufo), 
Grasfrosch (Rana temporaria), Springfrosch (Rana dalmatina) und Balkan-Moorfrosch 
(Rana arvalis wolterstorffi). 
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Die Mehrheit der Nachweise bezieht sich auf Laichballenfunde, die bereits so weit 
entwickelt waren, dass eine Artbestimmung nicht mehr mit Sicherheit gemacht werden 
konnte, weshalb sie in der Karte (Verweis Karte Tierwelt) zusammenfassend als 
„Braunfrosch“-Laichballen verzeichnet sind. Besonders die in größeren Gelegen 
gemeinsam abgelegten Laichballen konnten nicht eindeutig dem Grasfrosch bzw. Balkan-
Moorfrosch zugeordnet werden, während einzeln abgelegte Laichballen wahrscheinlich 
auf den Springfrosch zurückzuführen sind.  
Die größte Ansammlung an Braunfrosch-Laichballen mit ca. 150 Laichballen fand sich im 
Seerosenteich (Abb. 2). Als weitere Laichgewässer wurden die Wasserflächen im Bereich 
der Bruchwälder östlich der Süduferstraße und der Russengraben genutzt. Obwohl sich 
im April auch in den Bruchwäldern westlich der Süduferstraße sowie im Bereich Maiernigg 
Wasserflächen gebildet hatten, waren in diesen keine Amphibien oder ihr Laich zu finden.  
 

 
Abb. 2: Die größte Ansammlung an Braunfrosch-Laichballen fand sich 
im Seerosenteich. 

 
Bereits im Mai war die Mehrzahl der Wasserflächen im Gebiet trocken gefallen. Die 
aquatische Larvenentwicklung der Molch- und Froscharten sowie der Erdkröte dauert 
zumindest bis zum Frühsommer (Juni/Juli). Lediglich die Wasserführung im Seerosenteich 
und im Russengraben war lange genug, um eine vollständige Entwicklung der Larven der 
Amphibien zu ermöglichen. Für die anderen Wasserstellen ist ein Totalausfall der 
diesjährigen Reproduktion anzunehmen.  
Lediglich die Gelbbauchunke ist an temporäre Wasserstellen, die nur wenige Wochen 
Wasser führen, angepasst. Sie laicht allerdings erst später im Jahr (Mai/Juni). Zu dieser 
Zeit fanden sich im Gebiet keine geeigneten Wasserstellen mehr. Selbst die 
Wasserstellen im Bereich der Wiesen westlich des Südrings, in denen die Gelbbauchunke 
2005 beobachtet wurde (K. KRAINER, pers. Mitt.), waren im Untersuchungsjahr gänzlich 
trocken. 
 
Nach der Laichzeit halten sich adulte Amphibien über die Sommermonate in ihren Land-
Lebensräumen auf, wie z. B. in feuchten Laubwäldern, Hecken, Gebüschen, 
Röhrichtbeständen oder auch Wiesen. Auch die fertig entwickelten Jungtiere verlassen 
das Gewässer in den Sommermonaten und wandern in umgebende Land-Lebensräume 
ab. 



N2000 Lendspitz-Maiernigg, Managementplan    
 
 

Arge NATURSCHUTZ, PN-2007/10/307 

34 

Als Winterquartier nutzen Amphibien häufig Gehölzbestände. Aktuelle Winterquartiere 
sind also überwiegend in den Waldbereichen des Gebietes zu erwarten.  
Zwischen diesen Teil-Lebensräumen (Winterquartier, Laichgewässer und Sommerlebens-
raum) führen Amphibien regelmäßig Wanderungen durch. Die tatsächlich im Gebiet 
genutzten Wanderkorridore sind nicht bekannt. Lediglich auf Straßen, wo die querenden 
Amphibien zu sehen sind und leider oft in beträchtlicher Anzahl dem Verkehr zum Opfer 
fallen, werden ihre Wanderwege offensichtlich. Dementsprechend ist bekannt, dass über 
die Süduferstraße (L96) und über den Südring (B70d), östlich der Kreuzung 
Süduferstraße, Amphibienwanderungen queren. 
 
 
2.2.2 Reptilienfunde und Lebensräume 
 
Beide aus dem Gebiet bekannten Schlangenarten - Ringelnatter (Natrix natrix) und 
Würfelnatter (Natrix  tessellata) (vgl. Kap. 1. Literaturrecherche) - wurden im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung nachgewiesen. Zusätzlich wurden noch zwei Blindschleichen 
(Anguis fragilis) gefunden (Verweis Karte Tierwelt). 
 
Da die Würfelnatter (Natrix tessellata) gemäß der 
FFH-Richtlinie (RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen) zu den „streng zu schützende Tier- und 
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse“ 
(ANHANG IV) zählt, Kärnten zudem in der 
Empfehlung Nr. 27 des Europarates zur Berner 
Konvention aufgefordert wurde, Schutzmaßnahmen 
für die bedrohte Würfelnatter zu ergreifen und sich 
diese Wasserschlange als Charakterart für das 
Gebiet des Seeabflusses anbietet, wurde auf Ihre 
Vorkommen besonderes Augenmerk gelegt. 
 
Abb. 3: Die Würfelnatter (Natrix tessellata) ist eine 
ausgesprochene Wasserschlange. 
 
Aktuelle Beobachtungen von Würfelnattern wurden 
mehrheitlich knapp außerhalb der Grenzen des 
Natura 2000 Gebietes im Lendkanal und an seinen 
Uferböschungen sowie am Wörtherseeufer im 
Bereich der Loretto-Halbinsel gemacht. Im Natura 
2000 Gebiet wurde ein weibliche Würfelnatter im 
Schilfbereich am Beginn der Sattnitz gefunden. Vorangegangene Untersuchungen 
(SMOLE-WIENER 1998, 1999 und 2000) weisen auch die Sattnitz und ihre Uferbereiche als 
aktuelle Würfelnatter-Lebensräume aus.  
Die größeren Gewässer mit ihren Uferzonen stellen zweifellos das Herzstück der 
Würfelnatter-Lebensräume dar. Es gibt derzeit. keine Hinweise darauf, in welchem 
Ausmaß und in welcher Entfernung die Schlangen Lebensräume im „Hinterland“ der 
Gewässer nutzen. Jedenfalls benötigen Würfelnattern geeignete Eiablageplätze und 
Winterquartiere an Land. Es ist durchaus anzunehmen, dass solche im Bereich des 
Natura 2000 Gebietes – unter Umständen in einiger Entfernung von den Gewässern – 
liegen. 
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3. Defizite und Gefährdungen 
 
 
3.1 Verschmutzung/Anschüttungen 
 
Der in weiten Teilen des Gebietes verstreute Müll ist nicht nur eine optische 
Beeinträchtigung, sondern kann für Kleintiere uner Umständen Fallenwirkung haben oder 
eine Verletzungsgefahr darstellen.  
Besonders nachteilig sind die meist kleinräumigen, aber in der Summe beträchtlichen 
Anschüttungen – gerade der wasserführenden Senken – mit Erdmaterial, Astwerk, 
Grünschnitt, etc. (Abb. 4) Die Anschüttungen finden sich meist nahe der Straßen und 
Wege und zerstören sukzessive wichtige Feuchtlebensräume. 
 

 
Abb. 4: Illegale Anschüttung in den Seerosenteich. 

 
 
 
3.2 Verbuschung 
 
Als wechselwarme Tiere sind sowohl Amphibien als auch Reptilien auf die 
Sonneneinstrahlung zur Erwärmung angewiesen. Amphibien bevorzugen besonnte 
Gewässerbereiche zur Eiablage, Reptilien benötigen einen strukturreichen Lebensraum, 
der Versteckmöglichkeiten ebenso wie offene Sonnenplätze in kleinräumigem Wechsel 
bietet.  
Die zunehmende Verbuschung der Feuchtflächen beschattet die Wasserflächen immer 
mehr, wodurch diese an Qualität als Amphibien-Laichgewässer verlieren (Abb. 5). 
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Abb. 5: Die Verbuschung der Wasserflächen beschattet diese zunehmend. 

 
 
 
3.3 Verlandung/Austrocknung 
 
Das rasche Trockenfallen der 
Mehrzahl der Wasserstellen im Gebiet 
und das Fehlen von temporären Klein-
gewässern im Frühsommer (Abb. 6) 
bedingen einen eklatanten Mangel an 
geeigneten Laichgewässern für die 
vorkommenden Amphibienarten im 
gesamten Gebiet.  
Im Vorjahr war die Wasserführung der 
Feuchtflächen nach dem ungewöhn-
lich schneereichen Winter bis in den 
Sommer hinein gegeben, Beobachtun-
gen aus vorangegangenen Jahren 
deuten jedoch darauf hin, dass die 
Jahre mit einem verfrühten Trocken-
fallen der Wasserstellen häufiger sind 
als jene, mit langer Wasserführung. 
Die Laichgewässer spielen naturge-
mäß eine zentrale Rolle für den Fort-
bestand von Amphibien-Populationen. 
Deshalb wird die Problematik der 
unzureichenden Wasserführung als 
die größte Gefährdung für die 
Amphibien im Gebiet erachtet. 

 
 Abb. 6: Die Mehrheit der Wasserflächen war 

2007 bereits Mitte Mai trockengefallen. 
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3.4 Lebensraumzerschneidung 
 
Zwischen den verschiedenen Teil-Lebensräumen der Amphibien und Reptilien finden 
saisonal wiederkehrende Wanderungen statt. Diese Wanderungen werden dann zur 
Gefahr, wenn die Teil-Lebensräume durch Barrieren wie z. B. Straßen zerschnitten sind, 
auf denen ein Großteil der wandernden Kleintiere zu Tode kommt.  
Solche Barrieren stellen im Projektgebiet vor allem der Südring (B70d, Harbacher Straße) 
und die Süduferstraße (L96) dar. 
Als Schutzmaßnahme wurden bereits im November 1992 an der Süduferstraße vier ACO-
Durchlässe eingebaut und im November 1993 Betonschwellen als Leitwände versetzt 
(Abb. 7). Die verwendeten Elemente entsprechen nicht den heutigen Kriterien einer 
dauerhaften Tunnel-Leit-Anlage für Kleintiere und waren von Anfang an nur eingeschränkt 
funktionsfähig (KRAINER & SMOLE-WIENER 2006).  
 

 
Abb. 7: Die Tunnel-Leit-Anlage an der Süduferstraße ist nicht 
funktionstüchtig. 

 
 
3.5 Besucherdruck 
 
Da das stadtnah gelegene Gebiet Ziel für zahlreiche Freizeitaktivitäten ist, ist auch der 
starke Besucherdruck stellenweise als Gefährdung anzusehen. Dies gilt vor allem für die 
Randbereiche des Schutzgebietes bzw. die Uferbereiche von Wörthersee, Lendkanal und 
Sattnitz. Die intensive Nutzung der Wege entlang von Lendkanal und Sattnitz durch 
Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer, Skater, etc. wird für die Herpetofauna als geringe 
Beeinträchtigung eingeschätzt. Problematischer ist das Betreten der Uferböschungen 
bzw. der Schilfbereiche am Beginn der Sattnitz durch Fußgänger, Badende oder auch 
Hunde.  
 
 
 

4. Maßnahmenvorschläge 
 
Entsprechend der erkannten Defizite für die Herpetofauna ergeben sich folgende 
Maßnahmenvorschläge: 
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4.1 Flurreinigung 
 
Als Sofortmaßnahme ist bereits für die kommenden Wintermonate (soweit schneefreie) 
eine flächendeckende Flurreinigung vorzusehen (evtl. Kooperation mit Bundesheer oder 
„Aktionstag“ mit Schulen/Vereinen/Interessierten, etc.). 
Die Anschüttungen in den Randbereichen sollten ebenfalls umgehend entfernt werden 
(verbunden mit einer Neuschaffung von Vertiefungen, neuen Wasserstellen?). Zur 
Vermeidung neuer Anschüttungen ist es unerlässlich, das Bewußtsein der Bevölkerung 
und Anrainer entsprechend zu schärfen – Aufklärung über Informationsveranstaltungen 
(evtl. begleitend zum Abtransport des Anschüttungsmaterials; Medien!), das Aufstellen 
von Info- bzw. Verbots-Tafeln, sowie stärkerer Kontrollen und Exekution des Verbots! 
 

Maßnahme Verortung Umsetzung - Zeitraum 
1.1 Flurreinigung flächendeckend kurzfristig / Winter 2007/08 
1.2 Entfernung von 

Anschüttungen 
flächendeckend (wo vorhanden, z. B. 
Seerosenteich) kurzfristig / Winter 2007/08 

1.3 Information stark frequentierte Bereiche kurzfristig / begleitend zu 1.2 

1.4 Kontrollen  flächendeckend 
(unterschiedliche Intensität) permanent / nach 1.2  

 
 
4.2 Schwenden 
 
Es wird empfohlen, die aufkommenden Gebüsche in den Feuchtflächen stellenweise zu 
entfernen, um wieder mehr besonnte Bereiche zu schaffen und damit zugleich der 
raschen Verlandung der Feuchtflächen etwas entgegenzuwirken. Die Schwendaktionen 
können zeitlich gestaffelt über einige Jahre durchgeführt werden. 
Aus herpetologischer Sicht werden folgende Bereiche für eine teilweise Auslichtung 
vorgeschlagen:  
Die Bruchwälder östlich und westlich der Süduferstraße und die Feuchtfläche westlich des 
Schilfweges südlich des Lendkanals. 
Zusätzlich wird die Errichtung gut strukturierter, besonnter Strukturen, wie Steinmauern 
und -häufen oder Totholzhäufen als Sonnenplätze für Reptilien empfohlen. Als Standorte 
werden vorgeschlagen: Der Waldrand entlang des Schleusenweges östlich der 
Süduferstraße, am Nord-Ufer des geplanten Gewässers in diesem Bereich (vgl. Kap. 3), 
am linken Sattnitzufer im Bereich des geplanten Aussichtspunktes, südlich des 
Lendkanals und im Teilgebiet Maiernigg unweit vom Sattnitz-Ufer (evtl. im Zuge des 
allfälligen Rückbaues des Campingplatzes). 
 

Maßnahme Verortung Umsetzung - Zeitraum 
2.1 
Schwenden/Auslichten 

ausgewählte Standorte – in Abstim-
mung mit ökol. Fachbereichen mittelfristig / 2-5 Jahre 

2.2 Sonnenplätze ausgewählte Standorte – in Abstim-
mung mit ökol. Fachbereichen 

mittelfristig / 2-5 Jahre, 
(Beginn Winter 2007/08) 

 
 
4.3 Schaffung von Kleingewässern 
 
Um das Angebot an Laichgewässern für Amphibien rasch zu verbessern, ist die Anlage 
mehrerer, unterschiedlicher Stillgewässer zu empfehlen. Bei ihrer Planung und 
Ausgestaltung sind amphibienökologische Kriterien zu berücksichtigen.  
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Aus herpetologischer Sicht werden folgende Bereiche als Standorte für neue Gewässer 
vorgeschlagen: Im Randbereich des Waldstücks entlang des Schleusenweges östlich der 
Süduferstraße, am Wiesenrand westlich der Süduferstraße, im Bereich des rückzu-
bauenden Trampelpfades südlich des Lendkanals und im Teilgebiet Maiernigg (evtl. im 
Zuge des allfälligen Rückbaues des Campingplatzes). Die Anlage der Gewässer kann 
gestaffelt über einige Jahre durchgeführt werden, sollte jedoch bereits in den kommenden 
Wintermonaten beginnen, um schon für 2008 das Laichgewässerangebot zu verbessern.  
Speziell für die Förderung der Gelbbauchunke sollten im Bereich der westlichen 
Wiesenränder (westlich Südring) mehrere seichte Kleingewässer angelegt werden, 
vorzugsweise im Randbereich der Wiesen, gut besonnt. 
Weiters ist eine generelle Wiedervernässung des Gebietes anzustreben. Die Ursachen 
der geringer werdenden Wasserführung sind zu prüfen und nach Möglichkeiten der 
Behebung (Öffnen von Dämmen bzw. Strukturen mit Dammwirkung) zu suchen. 
 

Maßnahme Verortung Umsetzung - Zeitraum 
3.1 Neuanlage von 

Stillgewässern 
ausgewählte Standorte – in Abstim-
mung mit ökol. Fachbereichen 

mittelfristig / nächste 3-5 
Jahre ab Winter 2007/08 

3.2 Wiedervernässung 
großflächig (wo möglich, Ziel ist eine 
längere Wasserführung der be-
stehenden Feuchtflächen) 

mittelfristig (langfristig?) 
nächste 3-5 Jahre  

 
 
4.4 Lebensraumverbindung 
 
Im Auftrag des EB&P Umweltbüro Klagenfurt wurde von der Arge NATURSCHUTZ im 
Herbst 2006 ein Konzept zum Lebensraumverbund innerhalb des Natura 2000 Gebietes 
erstellt (KRAINER & SMOLE-WIENER 2006), in dem die Errichtung von sechs Kleintier-
Durchlässen durch die Süduferstraße (L96) und drei Durchlässen durch den Südring 
(B70d, Harbacher Straße) mit begleitenden Leitwänden vorgesehen ist. Mit der 
Umsetzung des Konzeptes wären die drei Teilbereiche des Gebietes über zwei Korridore 
für terrestrische Kleintiere verbunden. 
 

Maßnahme Verortung Umsetzung - Zeitraum 
4.1 Errichtung einer Tunnel-

Leit-Anlage 
gemäß Konzept KRAINER & 
SMOLE-WIENER 2006 

mittelfristig / nächste 3-5 Jahre 
(Beginn Winter 2007/08) 

 
 
4.5 Besucherlenkung 
 
Das Teilprojekt zur Besucherlenkung sollte die Empfehlungen der ökologischen 
Fachbereiche berücksichtigen. Sinnvoll wären zudem auch kleinräumige Absperrungen (z. 
B. der Uferböschungen am Lendkanal und an der Sattnitz) auch außerhalb des 
eigentlichen Schutzgebietes. Der Betritt der Uferböschungen sollte durch geeignete 
Abschrankungen (optisch ansprechend bzw. unauffällig, für Kleintiere passierbar) 
großteils verhindert werden (evtl. ausgewählte Zugangsbereiche schaffen). 
 

Maßnahme Verortung Umsetzung - Zeitraum 
5.1 Besucherlenkung ist zu konzipieren mittelfristig / nächste 3-5 Jahre  
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Avifauna 
 

Von Mag. Egbert Kneissl, Marlis Wiedner-Fian und Mag. Klaus Krainer 
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1. Zielsetzung 
 
 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, einen Überblick über die im Untersuchungs-
gebiet vorkommenden Vogelarten bzw. Brutvogelarten zu liefern. Besondere Beachtung 
fanden Arten, die in einer der folgenden Listen zu finden sind: 
 

- Kärntner Rote Liste (RASS et al. 1999) 
 
- Vogelschutzrichtlinie der EU 

Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
 
- SPEC 1 – 3 (Species of Particular European Conservation Concern) 

 
 

2. Untersuchungsgebiet 
 
Die Grenzen des Untersuchungsgebietes sind in Abbildung 1 zu sehen, es wurden 
folgende Teilflächen bestimmt: 
 
Teilfläche 1: Südlich der Sattnitz bis zur Süduferstraße, begrenzt durch Wörthersee im 

Nordwesten 
Teilfläche 2: Südlich des Lendkanals – begrenzt durch Wörthersee im Westen, Sattnitz 

und Südumfahrung als östliche Grenze, einschließlich Tramway 
Teilfläche 3: Östlich der Südumfahrung 
Teilfläche 4: Zwischen Süduferstraße und Südumfahrung, z. T. begrenzt durch Sattnitz im 

Süden 
 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet mit Teilflächen 1 - 4 
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3. Methodik 
 
3.1 Allgemeines 
 
Für avifaunistische Bestandsaufnahmen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung: 
Revierkartierung, Rasterkartierung, Linientaxierung, Punkt-Stopp-Zählungen. Vor- und 
Nachteile der einzelnen Verfahren sind z. B. bei BIBBY et al. (1995) ausführlich erörtert. 
Revier- und Rasterkartierung schieden für das gegebene großflächige Untersuchungs-
gebiet wegen des zu großen Aufwandes aus. 
 
In der vorliegenden Untersuchung wurde das Verfahren der Linientaxierung angewendet, 
soweit dies die Beschaffenheit des Geländes erlaubte. Die inneren Bereiche der Teilfläche 
1 und 2 konnten wegen des teilweise sehr dichten Unterholzes bzw. aufgrund von unter 
Wasser stehenden Bereichen nicht vollständig flächendeckend bearbeitet werden. 
Gerade diese Bereiche dürften dank der Unzugänglichkeit einen interessanten Lebens-
raum für bestimmte Vogelarten, wie zum Beispiel Spechte, darstellen. 
 
 
3.2 Kartierungszeitraum und Anzahl der Begehungen 
 
Vom 10.04.2007 bis 15.07.2007 fanden insgesamt 28 Begehungen durch den Autor und 
M. Wiedner-Fian statt. Dabei variierten Dauer und Fläche des kartierten Areals und damit 
die Anzahl beobachteter Arten und Individuen sehr deutlich. Die Termine sind im 
einzelnen in Kap. 4. aufgelistet. 
 
Verortung 
Sämtliche Sicht- und Lautbeobachtungen wurden im Gelände auf Orthofotos im Maßstab 
1:2000 eingetragen. Die Fehlergenauigkeit  beträgt dabei in den allermeisten Fällen 
weniger als 30 m. Die Beobachtungen wurden später am PC mit dem Programm ArcView 
auf die digitale Karte des Untersuchungsgebietes übertragen.  
 
 
 

4. Ergebnisse Freilanderhebungen 2007 
 
 
Begehung 10.04.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
10.04.2007, ab 05:45 bis ca. 08:30 
 
Amsel 2 warnend 
Blaumeise 1 singend 
Blaumeise 2 warnend 
Buntspecht 1 
Buntspecht 1 warnend 
Fasan 1 
Fasan 1 rufend 
Kleiber 1 rufend 
Knäkente 4 
Kohlmeise 6 singend 

 Mäusebussard 1 kreisend 
Mönchsgrasmücke �  �  2 
Mönchsgrasmücke 5 singend 
Rabenkrähe 8 
Rotkehlchen 11 singend 
Rotkehlchen 1 warnend 
Stockente �  �  2 
Zaunkönig 3 singend 
Zilpzalp 6 singend 
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Teilfläche 4 Süduferstraße – Südumfahrung 
 
10.04.2007, 08:30 – 10:30 
 
Amsel �  2 
Amsel �  1 warnend 
Amsel 1 Nest 
Blaumeise 1 warnend 
Blaumeise 2 
Buchfink 1 singend 
Buchfink 1 warnend 
Eichelhäher 2 
Fitis 1 singend 
Girlitz 1 singend 
Grauspecht 1 

 Grünfink 2 
Kleiber 2 rufend 
Kohlmeise 3 
Kohlmeise 8 singend 
Mönchsgrasmücke 1 singend 
Rabenkrähe 8 
Rotkehlchen 15 singend 
Weidenmeise 1 singend 
Zaunkönig 3 singend 
Zilpzalp 9 singend 
 

 
 
Begehung 17.04.2007 
 
Teilfläche 1 Südlich der Sattnitz 
 
17.04.2007, 06:00 – 10:00, 3° - 13°, sonnig 
 
Amsel �  1 
Amsel 1 singend 
Amsel 3 warnend 
Blaumeise 3 warnend 
Blässhuhn 1 
Buchfink 16 singend 
Buchfink 1 rufend 
Buntspecht 2 rufend 
Eichelhäher 1 
Gartenbaumläufer 1 singend 
Gartengrasmücke 1 singend 
Grauspecht 1 rufend 
Grauspecht �  1 
Haubentaucher 3 
Kleiber 2 rufend 
Kohlmeise 2 
Kohlmeise 8 singend 

 Mönchsgrasmücke 15 singend 
Ringeltaube 1 rufend 
Rotkehlchen 17 singend 
Rotkehlchen 4 warnend 
Rotkehlchen 2 
Sommergoldhähnchen 1 singend 
Schellente 2 
Singdrossel 1 singend 
Star 1 rufend 
Stockente �  1 
Sumpfmeise 1 singend 
Tannenmeise 1 singend 
Weidenmeise 1 singend 
Wendehals 1 rufend 
Zaunkönig 6 singend 
Zilpzalp 10 singend 
 

 
 
Begehung 18.04.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
18.04.2007, 06:40 – 10:30, 7°, sonnig, später bewöl kt 
 
Amsel 4 warnend 
Amsel �  4 
Amsel �  1 
Blaumeise 2 singend 
Blaumeise 6 warnend 
Buchfink 7 singend 
Buchfink 1 rufend 
Buchfink �  2 
Buntspecht 1 rufend 
Eichelhäher 1 
Fasan �  �  2 
Fasan 1 rufend 
Feldsperling 2 

 Kleiber 1 
Kleiber 2 rufend 
Kohlmeise 2 
Kohlmeise 9 singend 
Kohlmeise 2 warnend 
Kuckuck 2 rufend 
Mönchsgrasmücke 10 singend 
Mönchsgrasmücke 1 warnend 
Mönchsgrasmücke �  2 kämpfend 
Rotkehlchen 19 singend 
Stieglitz 1 
Stockente �  5 
Sumpfmeise 1 singend 
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Gartenbaumläufer 1 singend 
Gartengrasmücke 1 singend 
Grünfink 2 1 mit Nistmaterial 
Grünspecht 2 
Haubentaucher 1 

Weidenmeise 1 
Weidenmeise 1 mit Nistmaterial  
Wendehals 1 rufend 
Zaunkönig 2 singend 
Zilpzalp 11 singend 

 
 
Begehung 21.04.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
21.04.2007, 06:10 – 09:00, warm, sonnig 
 
Amsel �  2 
Blaumeise 1 singend 
Blaumeise 4 warnend 
Blässhuhn 1 
Buchfink 4 singend 
Buchfink 1 rufend 
Buntspecht 1 
Buntspecht 3 rufend 
Feldsperling 1 
Gartenbaumläufer 3 singend 
Grauspecht 1 rufend 
Grünspecht 1 rufend 
Haubentaucher 3 
Kleiber 1 rufend 
Kohlmeise 2 
Kohlmeise 3 singend 

 Kohlmeise 2 rufend 
Kuckuck 2 rufend 
Mäusebussard 1 rufend + 
ziehend 
Mönchsgrasmücke 5 singend 
Mönchsgrasmücke 2 warnend 
Nachtreiher 17 
Rabenkrähe 1 warnend 
Rabenkrähe 1 
Ringeltaube 1 rufend 
Rotkehlchen 8 singend 
Singdrossel 1 singend 
Stockente �  1 
Zaunkönig 3 singend 
Zilpzalp 6 singend 
 

 
 
Begehung 21.04.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal – Bereich Tramway bi s zur südlichen Grenze des 
Untersuchungsgebietes 
 
21.04.2007, ca. 09:00 – 10:20, warm, sonnig 
 
Amsel �  2 
Blaumeise 1 singend 
Blaumeise 1 warnend 
Buntspecht 2 warnend 
Buchfink 1 singend 
Eichelhäher 1 
Fasan �  1 
Kohlmeise �  1 
Kohlmeise 7 singend 
Kuckuck 1 rufend 
Mäusebussard 1 ziehend 

 Mönchsgrasmücke 8 singend 
Nebelkrähe 1 Futter 
suchend 
Rabenkrähe 1 
Ringeltaube 1 rufend 
Rotkehlchen 16 singend 
Stieglitz �  1 
Turmfalke �  1 
Zaunkönig 4 singend 
Zilpzalp 1 singend 
 

 
 
Begehung 22.04.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
22.04.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Nachtigall 1 singend 
Nebelkrähe 1 Nest 
Schwanzmeise 1 
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Begehung 22.04.2007 
 
Teilfläche 4 Süduferstraße – Südumfahrung 
 
22.04.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Pirol 2 singend 
Waldlaubsänger 2 singend 
 
 
Begehung 24.04.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
24.04.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Zaunkönig 4 
 
 
Begehung 25.04.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
25.04.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Silberreiher 1 
 
 
Begehung 26.04.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
26.04.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Pirol 1 singend 
 
 
Begehung 28.04.2007 
 
Teilfläche 4 Süduferstraße – Südumfahrung 
 
28.04.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Rebhuhn 4 
 
 
Begehung 29.04.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
29.04.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Neuntöter �  1 
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Begehung 05.05.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
05.05.2007, 05:30 – 09:15, stark bewölkt nach Regen 
 
Amsel 1 singend 
Amsel 1 warnend 
Amsel �  1 warnend 
Bachstelze 1 
Blaumeise 1 singend 
Blaumeise 2 warnend 
Buchfink 5 singend 
Buchfink 2 rufend 
Buntspecht 2 warnend 
Fasan 2 rufend 
Kohlmeise 5 singend 
Kuckuck 1 rufend 

 Mäusebussard 1 ziehend 
Mönchsgrasmücke 6 singend 
Nebelkrähe 12 
Rabenkrähe 1 
Ringeltaube 2 
Ringeltaube 4 rufend 
Rotkehlchen 4 singend 
Singdrossel 2 singend 
Star 3 
Stockente 4 
Zaunkönig 4 singend 
Zilpzalp 2 singend 

 
 
Begehung 05.05.2007 
 
Teilfläche 4 Süduferstraße – Südumfahrung 
 
05.05.2007, 05:30 – 09:15, stark bewölkt nach Regen 
 
Amsel �  1 
Amsel 2 singend 
Blaumeise 1 warnend 
Buchfink 1 warnend 
Gartenbaumlaüfer 1 singend 
Kleiber 1 
Kohlmeise 6 singend 
Kohlmeise 1 warnend 

 Mönchsgrasmücke 7 singend 
Nebelkrähe 1 warnend, 
Nest 
Nebelkrähe 2 
Pirol 1 singend 
Rotkehlchen 4 singend 
Zaunkönig 2 singend 
Zilpzalp 3 singend 

 
 
Begehung 06.05.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
06.05.2007, ab 05:30, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Fasan �  1 
Fasan �  3 
Kuckuck 2 Kopula 

 Ringeltaube 1 rufend 
Singdrossel 1 singend 
Waldkauz 1 

 
 
Begehung 08.05.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
08.05.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Kleinspecht 1 
Kormoran 1 
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Begehung 08.05.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
08.05.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Schwarzspecht 1 rufend 
 
 
Begehung 10.05.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
10.05.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Sommergoldhähnchen 1 
Ringeltaube 1 
Star juv. 2 >2 
Zaunkönig 4 singend 
 
 
Begehung 10.05.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
10.05.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Neuntöter �  1 
 
 
Begehung 10.05.2007 
 
Teilfläche 4 Süduferstraße – Südumfahrung 
 
10.05.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Fitis 1 singend 
Pirol 1 singend 
Tannenmeise 1 Futter tragend 
 
 
Begehung 11.05.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
11.05.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Grauspecht 1 rufend 
Kuckuck 4 rufend 
Pirol 1 singend 
Stockente �  2 

 Stockente �  2 
Stockente juv. 9 
Waldbaumläufer 1 singend 
Zaunkönig 1 singend 

 
 
Begehung 11.05.2007 
 
Teilfläche 4 Süduferstraße – Südumfahrung 
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11.05.2007, Beobachtung von M. Wiedner-Fian 
 
Waldbaumläufer 1 
 
 
Begehung 12.05.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
12.05.2007, 05:45 – 07:30, 14°, bewölkt nach Regen 
 
Amsel �  2 
Amsel 2 singend 
Amsel 1 warnend 
Blässhuhn 1 
Buchfink 5 singend 
Buchfink 1 rufend 
Buntspecht 1 warnend 
Drosselrohrsänger 1 singend 
Feldsperling 1 
Gartenbaumläufer 1 singend 
Grünfink 1 singend 
Haubentaucher 4 

 Haubentaucher pullus 2 
Kuckuck 2 rufend 
Mönchsgrasmücke 7 singend 
Nebelkrähe 1 warnend 
Rauchschwalbe 3 
Rotkehlchen 1 singend 
Stieglitz 1 
Stockente �  9 
Stockente �  3 
Stockente pullus 8 
Zaunkönig 2 singend 
Zilpzalp 2 singend 

 
 
Begehung 12.05.2007 
 
Teilfläche 1 Südlich Sattnitz 
 
12.05.2007, 07:30 – 09:30, 16°, bewölkt nach Regen 
 
Amsel 2 singend 
Amsel �  1 warnend 
Amsel �  1 
Blässhuhn 2 
Blaumeise 2 warnend 
Buchfink 7 singend 
Buchfink 2 rufend 
Buntspecht �  1 warnend 
Gartenbaumläufer 2 singend 
Grünspecht 1 rufend 
Kleiber 1 rufend 

 Kohlmeise 1 singend 
Kohlmeise 2 warnend 
Kuckuck 4 rufend 
Mönchsgrasmücke 18 singend 
Rohrschwirl 1 singend 
Rotkehlchen 9 singend 
Singdrossel 2 singend 
Stockente 2 
Zaunkönig 5 singend 
Zilpzalp 6 singend 
 

 
 
Begehung 12.05.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal – Bereich Tramway bi s zur südlichen Grenze des 
Untersuchungsgebietes 
 
12.05.2007, ab 09:30 – ca. 10:30 
 
Amsel 1 singend 
Buchfink 2 singend 
Fasan 1 rufend 
Kohlmeise 1 singend 
Kohlmeise 2 
Kuckuck 1 rufend 
Mönchsgrasmücke 4 singend 

 Nebelkrähe 1 
Ringeltaube 1 rufend 
Rotkehlchen 1 singend 
Singdrossel 1 singend 
Star 1 
Stieglitz 1 
Zilpzalp 1 singend 
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Begehung 24.05.2007 
 
Teilfläche 3 Östlich Südumfahrung 
 
24.05.2007, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Feldlerche 1 singend 
Sumpfrohrsänger 2 singend 
 
 
Begehung 15.07.2007 
 
Teilfläche 2 Südlich Lendkanal 
 
15.07.2007, ab 05:00, Beobachtungen von M. Wiedner-Fian 
 
Eisvogel 1 Lendkanal zwischen Seespitz und Fußgängerbrücke 
Pirol 1 singend 
 
 
 

5. Artenlisten 
 
 
5.1 Freilanderhebungen 2007 
 
Während aller Begehungen wurden insgesamt 59 Arten festgestellt, die in der folgenden 
Artenliste (Tab. 1) zusammengestellt sind. Zusätzlich wurden die Klassifizierung nach der 
Roten Liste der Vögel Kärntens, nach SPEC (Species of Particular European 
Conservation Concern), nach der Vogelschutzrichtlinie der EU, sowie Angaben über den 
Status als Brutvogel / Nichtbrutvogel im Untersuchungsgebiet angegeben (Erklärungen zu 
den Kategorien im Anschluss an die Artenliste). 
 
Tab. 1: Artenliste der Freilanderhebungen 2007. 

Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B/N 

Amsel Turdus merula LC   II/2 B 
Bachstelze Motacilla alba LC     B 
Blaumeise Parus caeruleus LC     B 
Blässhuhn Fulica atra LC   II/1, III/2 B 
Buchfink Fringilla coelebs LC     B 
Buntspecht Dendrocopos major LC     B 
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus CR     N 
Eichelhäher Garrulus glandarius LC   II/2 B 
Eisvogel Alcedo atthis EN 3 I N 
Fasan Phasianus colchicus NE     B 
Feldlerche Alauda arvensis NT 3 II/2 B 
Feldsperling Passer montanus LC 3   B 
Fitis Phylloscopus trochilus NT     B 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla NT     B 
Gartengrasmücke Sylvia borin NT     B 
Girlitz Serinus serinus LC     B 
Grauspecht Picus canus NT 3 I B 
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Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B/N 

Grünfink Carduelis chloris LC     B 
Grünspecht Picus viridis NT 2   N 
Haubentaucher Podiceps cristatus NT     B 
Kleiber Sitta europaea LC     B 
Kleinspecht Picoides minor VU     B 
Knäkente Anas querquedula VU 3 II/1 N 
Kohlmeise Parus major LC     B 
Kormoran Phalacrocorax carbo -     N 
Kuckuck Cuculus canorus LC     B 
Mäusebussard Buteo buteo LC     B 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla LC     B 
Nachtigall Luscinia megarhynchos RE     N 
Nachtreiher Nycticorax nycticorax - 3 I N 
Nebelkrähe Corvus (corone) cornix LC   II/1 B 
Neuntöter Lanius collurio LC 3 I B 
Pirol Oriolus oriolus LC     B 
Rabenkrähe Corvus (corone) corone LC   II/1 N 
Rauchschwalbe Hirundo rustica NT 3   B 
Rebhuhn Perdix perdix CR 3 II/1, III/1 N 
Ringeltaube Columba palumbus LC   II/1, III/1 B 
Rohrschwirl Locustella luscinoides NT     B 
Rotkehlchen Erithacus rubecula LC     B 
Schellente Bucephala clangula     II/2 N 
Schwanzmeise Parus caudatus LC     B 
Schwarzspecht Dryocopus martius LC   I B? 
Silberreiher Casmerodius albus -   I N 
Singdrossel Turdus philomelos LC   II/2 B 
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus LC     B 
Star Sturnus vulgaris LC 3 II/2 B 
Stieglitz Carduelis carduelis LC     B 
Stockente Anas platyrhynchos LC   II/1; III/1 B 
Sumpfmeise Parus palustris LC 3   B 
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris LC     B 
Tannenmeise Parus ater LC     B 
Turmfalke Falco tinnunculus LC 3   B 
Waldbaumläufer Certhia familiaris LC     B 
Waldkauz Strix aluco LC     B 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix NT 2   B 
Weidenmeise Parus montanus LC     N 
Wendehals Jynx torquilla VU 3   B 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes LC     B 
Zilpzalp Phylloscopus collybita LC     B 

 
Erläuterungen zu den folgenden Kategorien nach FELDNER et al. (2006): 
 
RLK: Rote Liste Kärntens 

LC: Least Concern (nicht gefährdet) 
NT: Near Threatened (Gefährdung droht) 
VU: Vulnerable (gefährdet) 
EN: Endangered (stark gefährdet) 
CR: Critically Endangered (vom Aussterben bedroht) 
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RE: Regionally Extinct (regional ausgestorben oder verschollen) 
DD: Data Deficient (Datenlage ungenügend) 
NE: Not Evaluated (nicht eingestuft) 

 
SPEC: Species of Particular European Conservation C oncern 

SPEC 1: Europäische Art von globalem Naturschutzbelang 
SPEC 2: Globale Population bzw. Verbreitung konzentriert in Europa; Erhaltungsstatus in 

Europa ungünstig 
SPEC 3: Globale Population bzw. Verbreitung nicht auf Europa konzentriert; 

Erhaltungsstatus in Europa ungünstig 
 
B / N: Brutvogel / Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet 

Die Angabe über den Status als Brutvogel beruht auf der Beobachtung Futter und Nist-
material tragender Tiere, sowie dem Auffinden von Nestern. Die Mehrzahl der 
Beobachtungen in dieser Spalte stammt von M. Wiedner-Fian. 

 
VSRL: Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

I: Anhang I besonders zu schützende Art 
II: Anhang II/1 Art darf im gesamten EU-Gebiet bejagt werden 
 Anhang II/2 Art darf nur in bestimmten Mitgliedsstaaten bejagt werden 
III: Anhang III Vermarktung erlaubt 

 
 
5.2 Datenrecherche 
 
Durch die zeitliche Begrenzung der Untersuchung im Jahre 2007 wurden bei weitem nicht 
alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten registriert. Im Folgenden sind deshalb 
Beobachtungen von M. Wiedner-Fian aus den Jahren 2006 und 2007 aufgelistet. 
 
5.2.1 Freilanderhebungen 2006 
 
In der folgenden Tabelle sind die Beobachtungsdaten aus dem Jahr 2006 von M. 
Wiedner-Fian dargestellt. Die Spalte ID gibt die Nummer des Beobachtungspunktes in 
den nachfolgenden Abbildungen an. 
 
Name Anzahl Datum Ort ID 
Kiebitz 12 25.03.2006 Seerosenteich 34 
Rauchschwalbe >1 28.03.2006 Seerosenteich 4 
Mehlschwalbe >1   5 
Uferschwalbe >1   6 
Graugans 2 12.04.2006 Wiese westlich gegenüber Lakeside 11 
Knäkente 2   12 
Wendehals 1 14.04.2006 Seerosenteich 35 
Kuckuck 1 22.04.2006 Tigerwirt 13 
Mauersegler >1 26.04.2006 Lendspitz 14 
Trauerschnäpper >1 01.05.2006 Buschreihe neben Seerosent. bis Südring 15 
Stieglitz >1   16 
Waldlaubsänger 1   17 
Sumpfrohrsänger 3   18 
Braunkehlchen 2,3  Wiese westlich gegenüber Lakeside 19 
Silberreiher 1   20 
Nachtigall 2,0  Pferdeeisenbahn Endstation bis Lend 21 
Sumpfrohrsänger 5,0 19.05.2006 Seerosenteich 38 
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Dorngrasmücke 1   22 
Rebhuhn 1 20.05.2006 Seerosenteich 23 
Kuckuck 2 21.05.2006 Copula; Büsche südlich Lakeside 40 
Dorngrasmücke 1 01.06.2006 Seerosenteich 22 
Nachtigall 1   39 
Sumpfrohrsänger 2   18 
Wiedehopf 1  Wiese bei Seerosenteich 24 
Wachtel >1 11.07.2006 Seerosenteich 25 
Rotschenkel 4 04.08.2006 Wiese-Büsche südlich Lakeside 26 
Bergpieper >1 15.09.2006 Seerosenteich 27 
Schwanzmeise >1 29.10.2006 Maiernigg/Gelände 28 
Wanderfalke 1 30.10.2006 Seerosenteich 29 
Trauerschnäpper 1 (spät) 04.11.2006 Lendspitz/Höhe Bankerl 42 

 
 
5.2.2 Freilanderhebungen 2007 
 
Im Jahre 2007 wurden von M. Wiedner-Fian die nachfolgenden Arten beobachtet. Die 
Spalte ID gibt die Nummer des Beobachtungspunktes in den nachfolgenden Abbildungen 
an. 
 
Name Anzahl Datum Ort ID 
     
Rothalstaucher 1 07.01.2007 Loretto/Bucht 30 
Beutelmeisennest 1 08.01.2007 im Bereich Schilfweg 31 
Waldohreule 1 03.02.2007 Seerosenteich 32 
Kiebitz 5 25.02.2007 Wiese westlich gegenüber Lakeside 1 
Feldlerche 3   2 
Trauerschnäpper >1 10.03.2007 Seerosenteich/Buschreihe 36 
Wiedehopf 1 11.03.2007 Seerosenteich/Wiese 41 
Bergpieper >1   27 
Singdrossel 4 14.03.2007 Lendspitz/Seeufer 43 
Nachtigall 1 (früh)   44 
Waldschnepfe 2  Seerosenteich/Wiese 3 
Großer Brachvogel 2 16.03.2007 Wiese westl. gegenüber Lakeside 33 
Wacholderdrossel >1 30.03.2007 Seerosenteich Buschreihe 7 
Singdrossel >1   8 
Rotdrossel 2   9 
Bergfink 10   10 
Nachtigall 1  Lendspitz/Seeufer 45 

 
 
Die folgenden Abbildungen 2 bis 6 zeigen alle aus der Datenrecherche resultierenden 
Beobachtungspunkte und markieren die Lage der 4 Abbildungen (Abb. 3 bis 6) der 
Teilansichten DR 1 bis 4 (Abb. 2). 
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Abb. 2: Übersicht der Beobachtungspunkte aus der Datenrecherche. 
 
 

 
Abb. 3: Teilansicht 1 der Datenrecherche (Nummern siehe Kap. 5.2.1 und 5.2.2). 
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Abb. 4: Teilansicht 2 der Datenrecherche (Nummern siehe Kap. 5.2.1 und 5.2.2). 
 
 

 
Abb. 5: Teilansicht 3 der Datenrecherche (Nummern siehe Kap. 5.2.1 und 5.2.2) 
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Abb. 6: Teilansicht 4 der Datenrecherche (Nummern siehe Kap. 5.2.1 und 5.2.2) 
 
 
5.2.3 Wissenschaftliche Vogelberingung 2006 
 
In den Jahren vor 2006 wurden im Untersuchungsgebiet von M. Wiedner-Fian folgende 
Arten im Rahmen der wissenschaftlichen Vogelberingung im Teilgebiet Maiernigg (TF 1) 
beringt und beobachtet: 
 
Name Nahrungsgast / Brutvogel TF 1, beringt  
Birkenzeisig N * 
Blaukehlchen N * 
Braunkehlchen N * 
Dohle B  
Eisvogel B  
Elster B  
Erlenzeisig N  
Gartenrotschwanz N  
Gelbspötter N * 
Gimpel N  
Goldammer B  
Graureiher N  
Grauschnäpper N * 
Haubenmeise N * 
Hausrotschwanz B  
Haussperling B  
Heckenbraunelle N * 
Höckerschwan B  
Kernbeißer B * 
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Klappergrasmücke N * 
Kolkrabe N  
Krickente N  
Lachmöwe N  
Mariskensänger N * 
Mittelmeermöwe N  
Reiherente N  
Rohrammer B  
Schilfrohrsänger N * 
Schlagschwirl N * 
Schwarzkehlchen N * 
Sperber B  
Sperbergrasmücke N * 
Sprosser N * 
Straßentaube B  
Sturmmöwe N  
Teichhuhn N  
Teichrohrsänger B  
Trauerseeschwalben N  
Tüpfelsumpfhuhn B  
Türkentaube B  
Wasserralle B  
Weißbartgrasmücke N * 
Wintergoldhähnchen N  
Zwergschnepfe N * 
Zwergtaucher N  

 
 
5.3 Gesamt-Artenliste 2006-2007 
 
Die Gesamtzahl  der im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten  der Beobachtungsjahre 
2006 und 2007 beträgt 123 Vogelarten . 
Die Arten aus dem Kapitel „5.2 Datenrecherche“ wurden in die Liste eingebracht und in 
Spalte „Datenrecherche“ mit „DR“ gekennzeichnet. 
 

Tab. 2: Liste aller im Untersuchungsgebiet von E. Kneissl und M. Wiedner-Fian registrierten 
Vogelarten der Jahre 2006 und 2007. 

Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B / N 
Daten-  
rech. 

Amsel Turdus merula LC   II/2 B  
Bachstelze Motacilla alba LC     B  
Bergfink Fringilla montifringilla RE   N DR 
Bergpieper Anthus spinoletta LC   N DR 
Beutelmeise Remiz pendulinus RE   B DR 
Birkenzeisig Carduelis flammea LC   N DR 
Blaukehlchen Luscinia svecica svecica CR  I N DR 
Blaumeise Parus caeruleus LC     B  
Blässhuhn Fulica atra LC   II/1, III/2 B  
Braunkehlchen Saxicola rubetra VU   N DR 
Buchfink Fringilla coelebs LC     B  
Buntspecht Dendrocopos major LC     B  
Dohle Corvus monedula NT  II/2 B DR 
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Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B / N 
Daten-  
rech. 

Dorngrasmücke Sylvia communis VU   N DR 
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus CR     N  
Eichelhäher Garrulus glandarius LC   II/2 B  
Eisvogel Alcedo atthis EN 3 I N  
Elster Pica pica LC  II/2 B DR 
Erlenzeisig Carduelis spinus LC   N DR 
Fasan Phasianus colchicus NE     B  
Feldlerche Alauda arvensis NT 3 II/2 B  
Feldsperling Passer montanus LC 3   B  
Fitis Phylloscopus trochilus NT     B  
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla NT     B  
Gartengrasmücke Sylvia borin NT     B  
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus NT 2  N DR 
Gelbspötter Hippolais icterina -   N DR 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula LC   N DR 
Girlitz Serinus serinus LC     B  
Goldammer Emberiza citrinella LC   B DR 
Graugans Anser anser NE  II/1; III/2 N DR 
Graureiher Ardea cinerea NT   N DR 
Grauschnäpper Muscicapa striata LC   N DR 
Grauspecht Picus canus NT 3 I B  
Großer Brachvogel Numenius arquata -   N DR 
Grünfink Carduelis chloris LC     B  
Grünspecht Picus viridis NT 2   N  
Haubenmeise Parus cristatus LC 2  N DR 
Haubentaucher Podiceps cristatus NT     B  
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros LC   B DR 
Haussperling Passer domesticus LC 3  B DR 
Heckenbraunelle Prunella modularis LC   N DR 
Höckerschwan Cygnus cygnus NE  II/2 B DR 
Kernbeißer Coccothraustes coccothr. NT   B DR 
Kiebitz Vanellus vanellus VU 2 II/2 N DR 
Klappergrasmücke Sylvia curruca LC   N DR 
Kleiber Sitta europaea LC     B  
Kleinspecht Picoides minor VU     B  
Knäkente Anas querquedula VU 3 II/1 N  
Kohlmeise Parus major LC     B  
Kolkrabe Corvus corax LC   N DR 
Kormoran Phalacrocorax carbo -     N  
Krickente Anas crecca CR  II/1; III/2 N DR 
Kuckuck Cuculus canorus LC     B  
Lachmöwe Larus ridibundus RE  II/2 N DR 
Mariskensänger Acrocephalus melanopogon -   N DR 
Mauersegler Apus apus LC   N DR 
Mäusebussard Buteo buteo LC     B  
Mehlschwalbe Delichon urbica NT 3  N DR 
Mittelmeermöwe Larus michahellis NE   N DR 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla LC     B  
Nachtigall Luscinia megarhynchos RE     N  
Nachtreiher Nycticorax nycticorax - 3 I N  
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Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B / N 
Daten-  
rech. 

Nebelkrähe Corvus (corone) cornix LC   II/1 B  
Neuntöter Lanius collurio LC 3 I B  
Pirol Oriolus oriolus LC     B  
Rabenkrähe Corvus (corone) corone LC   II/1 N  
Rauchschwalbe Hirundo rustica NT 3   B  
Rebhuhn Perdix perdix CR 3 II/1, III/1 N  
Reiherente Aythya fuligula NT 3 II/1; III/2 N DR 
Ringeltaube Columba palumbus LC   II/1, III/1 B  
Rohrammer Emberiza schoeniclus LC   B DR 
Rohrschwirl Locustella luscinoides NT     B  
Rotdrossel Turdus iliacus NE  II/2 N DR 
Rothalstaucher Podiceps griseigena -   N DR 
Rotkehlchen Erithacus rubecula LC     B  
Rotschenkel Tringa totanus -   N DR 
Schellente Bucephala clangula -    II/2 N  
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobae. CR   N DR 
Schlagschwirl Locustella fluviatilis NE   N DR 
Schwanzmeise Parus caudatus LC     B  
Schwarzkehlchen Saxicola torquata EN   N DR 
Schwarzspecht Dryocopus martius LC   I B?  
Silberreiher Casmerodius albus -   I N  
Singdrossel Turdus philomelos LC   II/2 B  
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus LC     B  
Sperber Accipiter nisus NT   B? DR 
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria RE  I N DR 
Sprosser Luscinia luscinia -   N DR 
Star Sturnus vulgaris LC 3 II/2 B  
Stieglitz Carduelis carduelis LC     B  
Stockente Anas platyrhynchos LC   II/1; III/1 B  
Straßentaube Columba livia NE   B DR 
Sturmmöwe Larus canus -   N DR 
Sumpfmeise Parus palustris LC 3   B  
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris LC     B  
Tannenmeise Parus ater LC     B  
Teichhuhn Gallinula chloropus NT  II/2 N DR 
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus LC   B DR 
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca -   N DR 
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger -   N DR 
Turmfalke Falco tinnunculus LC 3   B  
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana DD  I B DR 
Türkentaube Streptopelia decaocto LC  II/2 B DR 
Uferschwalbe Riparia riparia RE 3  N DR 
Wacholderdrossel Turdus pilaris LC  II/2 B DR 
Wachtel Coturnix coturnix NT 3 II/2 N DR 
Waldbaumläufer Certhia familiaris LC     B  
Waldkauz Strix aluco LC     B  
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix NT 2   B  
Waldohreule Asio otus VU   B DR 
Waldschnepfe Scolopax rusticola DD 3 II/1; III/2 N DR 
Wanderfalke Falco peregrinus NT  I N DR 
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Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B / N 
Daten-  
rech. 

Wasserralle Rallus aaquaticus VU  II/2 B DR 
Weidenmeise Parus montanus LC     N  
Weißbartgrasmücke Sylvia cantillans -   N DR 
Wendehals Jynx torquilla VU 3   B  
Wiedehopf Upupa epops EN 3  N DR 
Wintergoldhähnchen Regulus regulus LC   N DR 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes LC     B  
Zilpzalp Phylloscopus collybita LC     B  
Zwergschnepfe Limnocryptes minimus -   N DR 
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis VU   N DR 

 
Erläuterungen zu den folgenden Kategorien nach FELDNER et al. (2006): 
 
RLK: Rote Liste Kärntens 

LC: Least Concern (nicht gefährdet) 
NT: Near Threatened (Gefährdung droht) 
VU: Vulnerable (gefährdet) 
EN: Endangered (stark gefährdet) 
CR: Critically Endangered (vom Aussterben bedroht) 
RE: Regionally Extinct (regional ausgestorben oder verschollen) 
DD: Data Deficient (Datenlage ungenügend) 
NE: Not Evaluated (nicht eingestuft) 

 
SPEC: Species of Particular European Conservation C oncern 

SPEC 1: Europäische Art von globalem Naturschutzbelang 
SPEC 2: Globale Population bzw. Verbreitung konzentriert in Europa; Erhaltungsstatus in 

Europa ungünstig 
SPEC 3: Globale Population bzw. Verbreitung nicht auf Europa konzentriert; 

Erhaltungsstatus in Europa ungünstig 
 
B / N: Brutvogel / Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet 

Die Angabe über den Status als Brutvogel beruht auf der Beobachtung Futter und Nist-
material tragender Tiere, sowie dem Auffinden von Nestern. Die Mehrzahl der 
Beobachtungen in dieser Spalte stammt von M. Wiedner-Fian. 

 
VSRL: Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

I: Anhang I besonders zu schützende Art 
II: Anhang II/1 Art darf im gesamten EU-Gebiet bejagt werden 
 Anhang II/2 Art darf nur in bestimmten Mitgliedsstaaten bejagt werden 
III: Anhang III Vermarktung erlaubt 

 
 
5.4 Übersicht über gefährdete Vogelarten 
 
Da das untersuchte Gebiet Lebensraum für eine Reihe mehr oder weniger stark bedrohter 
Arten bietet, sind in den folgenden Kapiteln sämtlich in den Jahren 2006 und 2007 festge-
stellten Arten nach unterschiedlichen Gefährdungskategorien zusammengestellt. 
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5.4.1 Rote Liste Kärntens 
 
Nach der Roten Liste Kärntens (RASS et al. 1999) sind von insgesamt 123 Arten der 
Datenrecherche 14 Arten folgenden Gefährungskategorien zuzuordnen: 
 

- stark gefährdete Arten (Endangered EN), 
- vom Aussterben bedrohte Arten (Critically Endange red CR) 

 - regional ausgestorbene oder verschollene Arten ( Regionally Extinct RE) 
 

Art Wissenschaftl. Name  RLK SPEC VSRL B/N 
Bergfink Fringilla montifringilla RE   N 
Beutelmeise Remiz pendulinus RE   B 
Blaukehlchen Luscinia svecica svecica CR  I N 
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus CR     N 
Eisvogel Alcedo atthis EN 3 I N 
Krickente Anas crecca CR  II/1; III/2 N 
Lachmöwe Larus ridibundus RE  II/2 N 
Nachtigall Luscinia megarhynchos RE     N 
Rebhuhn Perdix perdix CR 3 II/1, III/1 N 
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobae. CR   N 
Schwarzkehlchen Saxicola torquata EN   N 
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria RE  I N 
Uferschwalbe Riparia riparia RE 3  N 
Wiedehopf Upupa epops EN 3  N 

 
 
Nach der Roten Liste Kärntens wurden 9 Vogelarten der Kategorie „gefährdete Arten 
(Vulnerable)“  festgestellt. 
 

Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC VSRL B/N 
Braunkehlchen Saxicola rubetra VU   N 
Dorngrasmücke Sylvia communis VU   N 
Kiebitz Vanellus vanellus VU 2 II/2 N 
Kleinspecht Picoides minor VU     B 
Knäkente Anas querquedula VU 3 II/1 N 
Waldohreule Asio otus VU   B 
Wasserralle Rallus aaquaticus VU  II/2 B 
Wendehals Jynx torquilla VU 3   B 
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis VU   N 

 
 
Nach der Roten Liste Kärntens sind 20 Arten der Kategorie „droht Gefährdung (Near 
Threatened)“ zuzuordnen: 
 

Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC VSRL B/N 
Dohle Corvus monedula NT  II/2 B 
Feldlerche Alauda arvensis NT 3 II/2 B 
Fitis Phylloscopus trochilus NT     B 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla NT     B 
Gartengrasmücke Sylvia borin NT     B 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus NT 2  N 
Graureiher Ardea cinerea NT   N 
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Grauspecht Picus canus NT 3 I B 
Grünspecht Picus viridis NT 2   N 
Haubentaucher Podiceps cristatus NT     B 
Kernbeißer Coccothraustes coccothr. NT   B 
Mehlschwalbe Delichon urbica NT 3  N 
Rauchschwalbe Hirundo rustica NT 3   B 
Reiherente Aythya fuligula NT 3 II/1; III/2 N 
Rohrschwirl Locustella luscinoides NT     B 
Sperber Accipiter nisus NT   B? 
Teichhuhn Gallinula chloropus NT  II/2 N 
Wachtel Coturnix coturnix NT 3 II/2 N 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix NT 2   B 
Wanderfalke Falco peregrinus NT  I N 

 
 
5.4.2 Ergebnisse ausgewählter Vogelarten 
 
Für einige der im vorigen Kapitel angeführten gefährdeten Arten werden nachfolgend die 
Einzelbeobachtungen in graphischer Form dargestellt. 
 

 
Abb. 7: Arten der Rote Liste Kärntens: 
 VU = Vulnerable (Gefährdet) 
 EN = Endangered (Stark gefährdet) 
 CR = Critically Endangered (vom Aussterben bedroht 
 RE = Regionally Extinct (regional ausgestorben oder verschollen). 



N2000 Lendspitz-Maiernigg, Managementplan    
 
 

Arge NATURSCHUTZ, PN-2007/10/307 

63 

 
Abb. 8: Arten der Rote Liste Kärntens: NT=Near Threatened (Gefährdung droht). 
 

 
Abb. 9: Arten nach der Vogelschutzrichtlinie der EU Anhang I. 
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5.4.3 Vogelschutzrichtlinie der EU 
 
Nach der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten kommen 
folgende 10 Anhang I-Arten  besonders zu schützende Arten, vor: 
 

Art Wissenschaftl. Name RLK SPEC  VSRL B/N 
Blaukehlchen Luscinia svecica svecica CR  I N 
Eisvogel Alcedo atthis EN 3 I N 
Grauspecht Picus canus NT 3 I B 
Nachtreiher Nycticorax nycticorax - 3 I N 
Neuntöter Lanius collurio LC 3 I B 
Schwarzspecht Dryocopus martius LC   I B? 
Silberreiher Casmerodius albus -  I N 
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria RE  I N 
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana DD  I B 
Wanderfalke Falco peregrinus NT  I N 

 
 
5.4.4 SPEC: Species of Particular European Conserva tion Concern 
 
Nach Klassifizierung entsprechend SPEC fallen in die Kategorie 2 (Art konzentriert in 
Europa, Erhaltungsstatus ungünstig): 
 

Art Wissenschaftl. Name RLK  SPEC VSRL B / N 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus NT 2  N 
Grünspecht Picus viridis NT 2  N 
Haubenmeise Parus cristatus LC 2  N 
Kiebitz Vanellus vanellus VU 2 II/2 N 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix NT 2  B 

 
 
Nach Klassifizierung entsprechend SPEC fallen in die Kategorie 3 (Art nicht auf Europa 
konzentriert, Erhaltungsstatus ungünstig): 
 

Art Wissenschaftl. Name  RLK SPEC VSRL B/N 
Nachtreiher Nycticorax nycticorax - 3 I N 
Rebhuhn Perdix perdix CR 3 II/1, III/1 N 
Waldschnepfe Scolopax rusticola DD 3 II/1; III/2 N 
Eisvogel Alcedo atthis EN 3 I N 
Wiedehopf Upupa epops EN 3  N 
Feldsperling Passer montanus LC 3   B 
Haussperling Passer domesticus LC 3  B 
Neuntöter Lanius collurio LC 3 I B 
Star Sturnus vulgaris LC 3 II/2 B 
Sumpfmeise Parus palustris LC 3   B 
Turmfalke Falco tinnunculus LC 3   B 
Feldlerche Alauda arvensis NT 3 II/2 B 
Grauspecht Picus canus NT 3 I B 
Mehlschwalbe Delichon urbica NT 3  N 
Rauchschwalbe Hirundo rustica NT 3   B 
Reiherente Aythya fuligula NT 3 II/1; III/2 N 
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Wachtel Coturnix coturnix NT 3 II/2 N 
Uferschwalbe Riparia riparia RE 3  N 
Knäkente Anas querquedula VU 3 II/1 N 
Wendehals Jynx torquilla VU 3   B 

 
 
5.5 Zusammenfassung Schutz- und Gefährdungskategori en 
 
Durch Begehungen und Datenrecherche wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 123 
Arten festgestellt. Davon sind 10 Arten als besonders schützenswerte Vögel im Anhang 1 
der Vogelschutzrichtlinie der EU aufgelistet: 
 

Blaukehlchen – Eisvogel – Grauspecht – Nachtreiher – Neuntöter – 
Schwarzspecht – Silberreiher – Sperbergrasmücke – T üpfelsumpfhuhn – 
Wanderfalke 

 
43 Arten sind nach der Roten Liste Kärntens mehr oder weniger stark bedroht: 
 

Near Threatened (Gefährdung droht)    20 Arten 
Vulnerable (gefährdet)      9 Arten 
Endangered (stark gefährdet)     3 Arten 
Critically Endangered (vom Aussterben bedroht)  5 A rten 
Regionally Extinct (regional ausgestorben oder vers chollen)  6 Arten 

 
 
 
6. Maßnahmen 
 
In den vorigen Kapiteln wurde die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für seltene bzw. 
bedrohte Vogelarten aufgezeigt. Um die Funktion des Untersuchungsgebietes als Lebens-
raum und Rückzugsgebiet zumindest zu erhalten oder zu verbessern werden im folgen-
den für einzelne Teilflächen Maßnahmen in Stichworten vorgeschlagen. 
 
 
6.1 Maßnahmen auf Teilflächen bezogen 
 
6.1.1 Teilfläche 1 
 
Südlich der Sattnitz bis zur Süduferstraße, begrenzt durch Wörthersee im Nordwesten: 

- An der Stelle des FKK- Campingplatzes rigorose Renaturierung 
- Im südlichen Waldgebiet alle alten Baumbestände und Totholzbestände be-

lassen: Brut- und Nahrungsquellen für Spechte, Baumläufer, ev. Sperlingskauz, 
Waldkauz 

- Nördlicher Teil mit Schilf und Seeufer: Das Gebiet sollte immer wieder 
geschwendet werden, um Verbuschungen zu entfernen und Neue zu 
vermeiden. Die dadurch anfallenden Totholzhäufen im Gebiet belassen, so 
könnten Ameisenhäufen entstehen, die als Nahrung für Wendehälse dienen 
(diese Art wurde ja mehrfach einschließlich Jungvögeln nachgewiesen); die 
Totholzhäufen eignen sich auch gut als Versteck für Schlangen. 
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- Am Wasser den Schilfbewuchs fördern: eventuell Neuanpflanzung vornehmen; 
das bestehende Schilf durch Absperrung vor den Booten schützen. Dadurch 
könnten wieder Brutmöglichkeiten für Rohrschwirl, Rohrsänger und vielleicht 
auch Drosselrohrsänger und Rallen geschaffen werden. 

 
 
6.1.2 Teilfläche 2 Lendspitz 
 
Der naturbelassene Teil des Lendspitzes zwischen dem Schilfweg und dem Steig direkt 
am Seeufer: 

- Auf jeden Fall für die Öffentlichkeit durch Hindernisse/Gräben sperren, 
Verbotstafeln werden da nichts nützen 

- Hinweis auf sensible Zonen, die nicht betreten werden sollen, entlang des 
Schilfweges und der Tramway. Belassen von Alt- und Totholz. 

 
 
6.1.3 Teilfläche 2 "Strauchbiotop" südwestlich ORF - Gebäude 
 
Dieses Gebiet aus "verfilztem" Baum- und Strauchbiotop zwischen Pferdeeisenbahn und 
Lendkanal südwestlich des alten ORF-Gebäudes sollte (muss!) unbedingt so erhalten 
bleiben bzw. noch mehr vor Zugang geschützt werden. Hier sind Grün- und Grauspecht 
kartiert worden. 
 
 
6.1.4 Teilfläche 2, Wiese Tramway und östlich der S üdumfahrung 

- Nasse Stellen in den Wiesen unbedingt erhalten: Im Frühjahr und im Herbst 
sind diese Wiesen oft unter Wasser und bieten Limikolen und Reihern am 
Durchzug Rast und Nahrung. 

- Die Wiesen sollten frei von Buschwerk gehalten werden für Feldlerche und 
Braunkehlchen 

 
 
6.2 Maßnahmen nach Biotopen 
 
Als Indikatorarten für die einzelnen Biotope im Untersuchungsgebiet werden folgende 
Biotope/Arten angegeben (aus BAUER & BERTHOLD 1996): 
 
6.2.1 Feuchtgebiet - FKK-Gebiet sowie im Schilfgürt el am Seespitz (TF 1 und 

teilweise TF 2) 
 
Kleinspecht  Picoides minor  (Brutvogel lichter, strukturreicher und unfragmentierter 
Laub- und Mischwälder feuchter bis nasser Standorte): 
Schutz und Erhalt natürlicher Feuchtflächen, Belassen von Totholz, Wiedervernässung 
trockengelegter Gebiete. Nadelbäume sind ungünstig, sie bieten ein schlechtes Nahrungs-
spektrum. 
 
Grauspecht  Picus canus (brütet in sehr unterschiedlichen Biotopen, also im Natura 2000 
Gebiet überall; mag Mischwälder, Kulturlandschaften mit Laub- und Beerengehölzen, aber 
auch Feuchtflächen): 
Erhaltung alter, reich strukturierter Laubwälder. Der Grauspecht ist ein Bodenspecht, es 
sollte also großes Augenmerk auf die Erhaltung von Totholzbeständen gelegt werden. 
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Grünspecht  Picus viridis  ähnlich wie Grauspecht, ist auch ein Bodenspecht, braucht 
allerdings auch einige größere offene Flächen. 
 
Wendehals  Jynx torquilla (brütet in offenen oder halboffenen, reich strukturierten 
Landschaften), benötigt niedrig bewachsene, besonnte Freiflächen zur Nahrungssuche, 
sowie alte Bäume als Nistplatz und Rufwarte, brütet in Höhlen anderer Spechtarten und in 
Naturhöhlen, Nahrung während der Brutzeit fast ausschließlich aus Ameisen. 
Erhaltung einer reich strukturierten Landschaft, Ehaltung alter Baumbestände; Förderung 
und Erhaltung von Magerrasen und Ruderalflächen; Maßnahmen zur Ansiedlung und 
Sicherung von Ameisenvölkern. 
 
Rohrschwirl  Locustella luscinoides  (Brutvogel ausgedehnter, wasserständiger 
Verlandungszonen in nährstoffreichen Seen und Mooren, benötigt vorjähriges Röhricht als 
Singwarte und eine mehr oder weniger ausgeprägte Knickschicht zur Nestanlage, stark 
verbuschte Gebiete werden gemieden): 
Erhaltung und Unterschutzstellung aller verbliebenen großen Feuchtgebiete mit 
Röhrichtbestand. Sehr alte Stadien des Schilfröhrichts werden bevorzugt. Auch in Über-
winterungs- und Durchzugsgebieten müssen die Lebensräume erhalten und vor Eingriffen 
geschützt werden, daher auch im Winter Verhinderung von Störungen (Eisläufer). 
 
Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus  (zeigt eine enge Bindung an vertikale 
Strukturelemente des Röhrichts, hohe Halmdichte und Altschilf mit einem Halmabstand 
von < 12cm werden zur Nestanlage bevorzugt): 
Erhalt und Schutz der verbliebenen Feuchtgebiete; Wiedervernässung trockengelegter 
Gebiete: Pflegemaßnahmen zur Erneuerung verlorener Schilfbestände durch Rückschnitt 
der verbuschten Abschnitte; regelmäßige Mahd der Riedwiesen außerhalb der Brutzeit; 
Reduktion der Drainagemaßnahmen (FKK-Campingplatz). 
 
Drosselrohrsänger  Acrocephalus arundinaceus  (Brutvogel mit enger Bindung an sehr 
hohe, vertikale Strukturelemente, bevorzugt nicht allzu dichte, starke Schilfröhrichte, brütet 
auch in Typha- Beständen, in diesem Gebiet bis jetzt nur Durchzügler): 
Erhalt der Feuchtgebiete; Wiedervernässung der trockengelegten Gebiete; Pflegemaß-
nahmen zur Erneuerung verlorener Schilfbestände; Ausweisung von Teilbereichen des 
Sees als Schutzzone mit ganzjähriger Besucherlenkung und Nutzungsverbot. 
 
Wasserralle  Rallus aquaticus  (Brutvogel im naturnahen, dichten und feuchten Röhricht, 
auch in Binsen und Großseggenbeständen mit offenen Wasserflächen: 
Erhaltung und Schutz sowie Wiederherstellung von Feuchtgebieten; Schaffung von 
landseitigen und gewässerseitigen Pufferzonen. 
 
Rohrammer  Emberiza schoeniclus (Brutvogel der landseitigen Schilf- und Verlandungs-
zone mit gut entwickelter Krautschicht, in Seggen und Pfeifengraswiesen): 
Erhalt und Schutz der Feuchtgebiete; Schaffung beruhigter Zonen, Vernässung und 
Renaturierung trockengelegter Gebiete; Teilberuhigung; Pflegemaßnahmen. 
 
 
6.2.2 Trockenwiesen (TF 3) 
 
Rebhuhn  Perdix perdix  (bevorzugt offenes, extensiv bewirtschaftetes Kulturland; aus-
reichend Deckungsmöglichkeiten in Form von Ackerrainen, Staudenfluen und Hecken, 
Nester gerne in Altgrasflächen, Hecken und Stoppelbrachen sind im Winter eine wichtige 
Nahrungsquelle): 
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Förderung von Hecken und Ruderalflächen; Extensivierung der Landwirtschaft. 
 
Wachtel  Coturnix coturnix  (in offener Feldflur mit hochgewachsener Krautschicht; im 
Winter gerne auf Brachflächen): 
Extensivierung der Landwirtschaft. 
 
Feldlerche  Alauda arvensis  (brütet in niedriger Gras- und Staudenschicht; in offenem, 
trockenem Gelände, dichte und hochwüchsige Kulturen sind ungünstig. 
Schaffung zusätzlicher Brach- und Ausgleichsflächen; Erhaltung oder Schaffung von 
Ackerrandstreifen und Ruderalflächen; Stehenlassen von bodendeckenden Wildkraut-
saaten, Mahd nicht während der Brutzeit. 
 
Schwarzkehlchen  Saxicola torquata  (bevorzugt sonniges, trockenes, wenig dicht 
bewachsenes Gelände mit höheren Sitzwarten, Ruderal- und Wiesenflächen, Randzonen 
von Mooren, Streuwiesen): 
Erhalt von reich strukturierten, extensiv genutzten Lebensräumen mit reichem Angebot an 
Randstrukturen. 
 
Wiedehopf  Upupa epops  (brütet in offenem, reich strukturiertem und warmtrockenen 
Gelände; liebt niedrige Vegetation und weichen Boden zur Nahrungssuche; brütet in alten 
Baumbeständen): 
Sicherung und langfristige Erhaltung der alten Feldgehölze und Kopfbäume; Erhaltung gut 
strukturierter, artenreicher Wiesen- und Weidengebiete, insbesondere der Mager- und 
Trockenrasen; Extensivierung der Landwirtschaft. 
 
 
6.2.3 Feuchtwiesen (TF 2 östlicher Bereich) 
 
Braunkehlchen  Saxicola rubetra  (Brutvogel im offenen Gebiet; bevorzugt reich 
strukturierte, niederwüchsige Bereiche; bodennahe Deckung für Nestanlage; Zwerg-
strauch- oder Krautschicht zur Nahrungssuche): 
Feuchtwiesenschutzprogramme; Wiedervernässung; extensive Bewirtschafttung; keine 
Mahd während der Brutzeit. 
 
Kiebitz Vanellus vanellus  (Brutvogel flacher, offener und wenig strukturierter Flächen mit 
kurzer und lückiger Vegetation): 
Extensive Nutzung von Feuchtwiesen;  Erhaltung von Feuchtgebieten, Wiedervernässung 
von trockengelegten Flächen; reiches Angebot an Ruderalflächen. 
 
 
6.2.4 Buschreihen sowie mit Buschwerk dichtbewachse ne Flächen (TF 2 südlich 

ORF-Gebäude) 
 
Nachtigall  Luscinia megarhynchos  (bevorzugt unterholzreiche Laub- und Mischwälder, 
Gehölze, Hecken, verwilderte Parkanlagen, entscheidend sind eine dichte Strauchschicht 
zum Nestbau und zur Jungenaufzucht sowie eine Falllaubschicht zur Nahrungssuche): 
Erhaltung reich strukturierter, unterholzreicher Laub- und Mischwälder; wenig oder keine 
Pflegemaßnahmen an alten Weidenbeständen; Erhaltung restlicher Auwälder. 
In dieses Biotop gehören auch die Grasmücken , die dieselben Ansprüche wie die 
Nachtigall haben. 
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Chiroptera 
 

Von Mag. Dr. Guido Reiter, Ulrich Hüttmeir und Mag. Elisabeth Schober 
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1. Aufgabenstellung 
 
 
Fledermäuse sind heute in Österreich eine der am meisten gefährdeten Wirbeltiergruppen 
(vgl. SPITZENBERGER 2005). Innerhalb der EU erfahren sie durch die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (ANONYMUS 1992) besonderen Schutz. So sind im Anhang II dieser Richtlinie 
sieben der in Kärnten aktuell nachgewiesenen Fledermausarten erfasst, im Anhang IV 
finden sich alle europäischen Arten.  
Fledermäuse werden aufgrund ihrer Indikatoreigenschaften auch zunehmend in 
Naturschutz- und Eingriffsplanungen berücksichtigt: durch ihre komplexen Habitat-
ansprüche können funktionale Beziehungen zwischen verschiedenen Landschafts-
elementen verdeutlicht werden (BRINKMANN et al. 1996).  
Für die Arten bzw. Lebensräume des Anhanges II sind spezielle Schutzgebiete 
auszuweisen. Das Untersuchungsgebiet „Lendspitz-Maiernigg“ ist ein solches Natura 
2000-Gebiet (AT2130000). Obwohl das untersuchte Natura 2000-Gebiet nicht speziell für 
Fledermäuse ausgewiesen wurde, ist es auch dort von Bedeutung, wichtige 
Landschaftselemente für Fledermäuse zu erhalten und zu optimieren. Dadurch können 
diese Gebiete einen Beitrag zum Erhalt der vorkommenden Fledermausarten leisten.  
Ziel dieser Untersuchung ist die Erfassung der Fledermausvorkommen im Natura 2000-
Gebiet „Lendspitz-Maiernigg“. Darauf basierend sollen Vorschläge für eine 
Berücksichtigung der Fledermäuse in den Managementplänen für dieses Natura 2000-
Gebiet erstellt werden. 
 
 

2. Untersuchungsgebiet  
 
�
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südwesten von Klagenfurt. Nördlich wird es 
vom Lendkanal begrenzt, im Westen zieht sich die Grenze entlang der Wörtherseesüd-
ufer-Straße. Der südöstliche Teil des Gebietes umfasst bei der Abzweigung nach Maria 
Wörth Bereiche nördlich und südlich des Südringes. Der Anteil südlich der Glanfurt reicht 
vom Wörther See bis zur Wörther See Südufer-Straße Richtung Maria Wörth (Abb. 1). 
Das Gebiet umfasst verschiedene Habitattypen: vom offenen See über Schilfbereiche und 
Ufervegetation bis zu offenen Wiesen, verbuschenden Wiesen und Laubmischwäldern.  
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3. Methodik  
 
�
Die Kartierungsarbeiten fanden im Sommer 2007 statt, wobei verschiedene 
Untersuchungsmethoden angewendet wurden.  
 
 
3.1 Erhebung mittels Ultraschall-Detektoren im Jagdgebi et 
�
Mit so genannten Ultraschall-Detektoren können Fledermäuse anhand ihrer Ultraschall-
Rufe erfasst werden. Diese Detektoren übersetzen die für Menschen nicht hörbaren 
Ortungsrufe der Fledermäuse in hörbare Frequenzen.  
Zur Beurteilung der Fledermausaktivität wurden an ausgewählten Punkten und 
Transekten qualitative Erhebungen mittels Detektoren durchgeführt (Abb. 2). Hierbei kam 
ein Zeitdehnungsdetektor (Pettersson D-240x, Pettersson Elektronik AB, Schweden) zum 
Einsatz, womit Aufnahmen von Ultraschall-Rufen gemacht wurden. Rufaufzeichnungen 
wurden mittels MP3-Player (Archos Gmini 400 bzw. 402) gespeichert und danach am PC 
mit Hilfe der Analyse-Software BatSound Pro Version 3.31 (Pettersson Elektronik AB, 
Schweden) analysiert. 
An einem Abend (31.07.2007) kam eine automatisierte Ultraschall-Aufzeichnungseinheit 
(„Horchbox“) zum Einsatz. Eine Horchbox ist mit einem Zeitdehnungsdetektor (Pettersson 
D-240x, Pettersson Elektronik AB, Schweden), einem Kassettenrekorder (Sony WM-D6C, 
Sony Corp., Japan) sowie einem Relais (Pettersson Elektronik AB, Schweden) ausge-
stattet. Die Box dient zum Schutz vor Nässe bzw. der Anbringung der Geräte an 
geeigneten Standorten. Der Zeitdehnungsdetektor steuert das Relais über einen eigenen 
Ausgang an, sobald das Signal den auslösenden Schwellenpegel überschreitet. Während 
die Sequenz einmal abgespielt wird, zeichnet der Kassettenrekorder - über das Relais 
gesteuert - das Signal auf. Vorbei fliegende Fledermäuse werden somit registriert und 
aufgenommen, sofern ihre Rufe den Schwellenpegel überschreiten. Der Detektor reagiert 
jedoch auch auf andere Geräusche, wie zum Beispiel Heuschrecken, Wassertropfen, 
Schritte im Gras etc. Eine Zeitangabe zu den Aufnahmen ist nicht möglich.  
Die Auswertungen der aufgenommenen Ruffolgen wurden sowohl anhand von 
Literaturangaben (z.B. AHLEN 1990, AHLEN & BAAGOE 1999, LIMPENS & ROSCHEN 1995, 
PARSONS & JONES 2000, PFALZER 2002, SKIBA 2003, WEID 1988, ZINGG 1990) als auch 
durch Vergleiche mit eigenen Referenzaufnahmen bekannter Individuen durchgeführt. 
Detektorerhebungen wurden am 29.05.2007, 15.06.2007, 16.06.2007, 31.07.2007 und 
12.08.2007 durchgeführt, wobei bei den ersten beiden Terminen die Fledermäuse die 
ganze Nacht und bei den restlichen Terminen bis ca. Mitternacht registriert wurden. 
 
 
3.2 Netzfang im Jagdgebiet  
�
Zur Erfassung von Fledermäusen in ihren Jagdgebieten eignet sich neben 
Detektorkontrollen auch der Lebendfang von Fledermäusen mit so genannten „Japan-
Netzen“. Diese finden sowohl in vogel- als auch in fledermauskundlichen Untersuchungen 
eine breite Anwendung (z. B. BRINKMANN et al. 1996).  
 
Netzfangaktionen wurden am 15.06.2007, 31.07.2007 (jeweils die ganze Nacht) und 
12.08.2007 (bis Mitternacht) durchgeführt (Tab. 1). Die Lage der Netzfangstandorte ist in 
Abbildung 2 ersichtlich. 
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Datum  Netzstandort  Beschreibung  Anzahl Netze/Netzfläche  
15.06.2007  Lendspitz, Straßenbahn-Waggon  Waldweg, 

Waldrand  
11 Netze/ ca. 155 m²  

31.07.2007  Wald zw. Schilfweg und Südring  Lichter Wald  13 Netze/ ca. 185 m²  

12.08.2007  Maiernigg  Waldweg  8 Netze/ ca. 110 m²  
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4. Ergebnisse  
 
 
4.1 Gesamtübersicht  
�
Insgesamt konnten sieben Fledermausarten im Zuge der Untersuchung sicher 
nachgewiesen werden. Weiters konnten ein nicht näher bestimmbares Artenpaar und 
Arten der Gattung Myotis festgestellt werden (Tab. 2).  
Von den festgestellten Arten sind alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet, die 
Kleine Hufeisennase auch im Anhang II (ANONYMUS 1992).  
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Tab. 2: Nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet. Die Tabelle gibt die 
Nachweisart, den Schutzstatus nach der FFH-Richtlinie und der Roten Liste Österreichs nach 
SPITZENBERGER (2005) wieder. Der Stern bezeichnet Nachweise, die knapp außerhalb des Natura 
2000-Gebiets erfolgten (siehe jeweilige Abbildungen).  

Art  Nachweis  FFH Status  Rote Liste Österreich  

Kleine Hufeisennase*   
Rhinolophus hipposideros  

Quartier  II + IV  VU (Gefährdet)  

Wasserfledermaus  
Myotis daubentonii  

Detektor IV  LC (Nicht Gefährdet)  

Myotis sp.  Detektor  -  -  

Zwergfledermaus   
Pipistrellus pipistrellus  

Netzfang, Detektor IV  NT (Gefährdung droht, 
Vorwarnliste)  

Mückenfledermaus  
Pipistrellus pygmaeus  

Detektor IV  DD (Datenlage ungenügend)  

Weißrandfledermaus*  
Pipistrellus kuhlii  

Detektor IV  VU (gefährdet)  

Rauhaut-/Weißrandfledermaus  
Pipistrellus nathusii/kuhlii  

Detektor IV  
NE (Nicht eingestuft, 
Gast)/VU (Gefährdet)  

Alpenfledermaus*  
Hypsugo savii  

Detektor IV  EN (Stark gefährdet)  

Zweifarbfledermaus*  
Vespertilio murinus  

Detektor IV  NE (Nicht eingestuft, Gast)  

 
 
4.2 Festgestellte Fledermausarten  
 
4.2.1 Kleine Hufeisennase – Rhinolophus hipposideros  
�
Ein Individuum der Kleinen Hufeisennase konnte im Keller der Kapelle am Lendspitz 
nachgewiesen werden (Abb. 3). 
 

�
Abb. 3: Nachweise der Kleinen Hufeisennasen (grün) und Wasserfledermäuse (rot) (Quelle: 
KAGIS). 
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4.2.2 Wasserfledermaus – Myotis daubentonii  
�
Mehrere Nachweise der Wasserfledermaus konnten am über der Wasserfläche des 
Wörthersees und am Lendkanal durch Ultraschalldetektoren in Kombination mit 
Sichtbeobachtungen erbracht werden (Abb. 3). 
 
 
4.2.3 Myotis sp.  
�
Nicht näher bestimmbare Aufnahmen von Individuen der Gattung Myotis erfolgten an fünf 
Standorten (Abb. 4). 
 

�
Abb. 4: Nachweise von Individuen der Gattung Myotis (grün), der Alpenfledermaus (rot) und der 
Zweifarbfledermaus (blau) (Quelle: KAGIS). 

 
 
4.2.4 Zwergfledermaus – Pipistrellus pipistrellus  
�
Von der Zwergfledermaus konnten zwei Individuen im Bereich der Pferde-Tramway 
gefangen werden (Abb. 5). Es handelte sich dabei um zwei Weibchen, von denen eines 
säugend und das zweite reproduktiv inaktiv war. 
Des Weiteren wurden Zwergfledermäuse mehrfach mit dem Ultraschalldetektor 
festgestellt (Abb. 5). 
 
 
4.2.5 Mückenfledermaus – Pipistrellus pygmaeus  
�
Die Mückenfledermaus wurde anhand zweier Ultraschall-Aufnahmen im Gebiet 
nachgewiesen. Eine weitere Aufnahme dieser Art erfolgte knapp außerhalb der 
Gebietsgrenze im Bereich des Lendkanals (Abb. 5). 
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4.2.6 Weißrandfledermaus – Pipistrellus kuhlii  
�
Detektor-Nachweise der Weißrandfledermaus erfolgten ausschließlich außerhalb der 
Grenze des Gebietes im Bereich des Lendkanal (siehe Abb. 5). Weitere nicht sicher 
zuordenbare Aufzeichnungen erfolgten für das Artenpaar Weißrand-/Rauhautfledermaus 
(siehe Kap. 4.2.7). 
 
 
4.2.7 Pipistrellus sp.  
�
Ein Individuum der Gattung Pipistrellus wurde im Bereich der Tramway gefangen. Es 
konnte nicht näher bestimmt werden, da es beim Herausnehmen aus dem Netz entkam. 
 
Mit dem Ultraschall-Detektor wurden zudem nicht näher bestimmbare Aufnahmen der 
Artenpaare Pipistrellus pipistrellus/nathusii und Pipistrellus kuhlii/nathusii erbracht. 
 
 

�
Abb. 5: Nachweise der Zwergfledermaus (Fang: grünes Dreieck, Detektornachweis: grüner 
Punkt), der Mückenfledermaus (rot) und der Weißrandfledermaus (blau) (Quelle: KAGIS). 

 
 
4.2.8 Alpenfledermaus – Hypsugo savii  
�
Je ein sicherer und ein möglicher Detektornachweis der Alpenfledermaus erfolgten knapp 
außerhalb des Untersuchungsgebietes im Bereich des Lendkanals (Abb. 4).  
 
 
4.2.9 Zweifarbfledermaus – Vespertilio murinus  
�
Die Zweifarbfledermaus wurde anhand eines Detektornachweises am Rande des 
Untersuchungsgebietes (Lendkanal) nachgewiesen (Abb. 4).  
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5. Diskussion  
 
 
5.1 Artbeschreibungen  
 
5.1.1 Kleine Hufeisennase – Rhinolophus hipposideros  
 
Die Kleine Hufeisennase ist in Süd- und Osteuropa weit verbreitet, ihre Vorkommen 
reichen bis in den Westen der britischen Inseln (SCHOFIELD 1999). Wenngleich die Kleine 
Hufeisennase in Mitteleuropa starke Bestandsrückgänge aufwies und regional vom 
Aussterben bedroht ist (SCHOFIELD 1999), ist diese Art in Kärnten noch weit verbreitet und 
wies in den letzten Jahren eine stabile bis leicht positive Bestandsentwicklung auf (eigene 
Daten der KFFÖ).  
Als Jagdgebiete nutzen Kleine Hufeisennasen fast ausschließlich Wälder verschiedener 
Ausprägung (REITER 2004, SCHOBER 2005), wobei eine gute Anbindung des Quartieres an 
die Jagdgebiete durch Hecken oder Baumreihen notwenig ist. Es kann daher 
angenommen werden, dass die Kleine Hufeisennase das Untersuchungsgebiet als 
Jagdlebensraum nutzt.  
Die Kleine Hufeisennase wird von SPITZENBERGER (2005) in Österreich als „gefährdet“ 
eingestuft, in der FFH-Richtlinie ist diese Art in den Anhängen II und IV aufgelistet 
(ANONYMUS 1992).  
Eine Einschätzung des Erhaltungszustandes nach REITER (2005) erfolgte nicht, da es sich 
beim festgestellten Quartier nur um ein Einzelquartier handelt.  
 
 
5.1.2 Wasserfledermaus – Myotis daubentonii  
 
Die Wasserfledermaus ist in Europa (BOGDANOWICZ 1999) und in Österreich 
(SPITZENBERGER ( 2001) weit verbreitet.  
Die Wasserfledermaus nutzt vor allem Baumhöhlen als natürliche Sommerquartiere, ihre 
Jagdgebiete sind freie, stille Wasserflächen (z. B. ARNOLD et al. 1998). Die Nutzung der 
offenen Seeflächen durch die Wasserfledermaus wurde in dieser Untersuchung 
nachgewiesen. Dass diese Fledermausart im Gebiet auch Sommerquartiere bezieht, ist 
besonders in Bereichen mit alten Baumbeständen durchaus anzunehmen.  
In den Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs (SPITZENBERGER 2005) ist die 
Wasserfledermaus als „nicht gefährdet“ eingestuft, in der FFH-Richtlinie ist diese Art im 
den Anhang IV aufgelistet (ANONYMUS 1992).  
 
 
5.1.3 Myotis sp.  
 
Die Rufe einer Reihe von Arten der Gattung Myotis können bei schlechter 
Aufnahmequalität und/oder fehlenden Zusatzinformationen nicht unterschieden werden. 
Für die erbrachten Aufnahmen kommen eine Reihe von Arten in Frage: Große und Kleine 
Bartfledermaus (Myotis brandtii, Myotis mystacinus), Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii), Fransenfledermaus (Myois natereri) und Wimperfledermaus (Myotis 
emarginatus) ebenso wie die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii).  
Einige dieser Arten sind aus dem weiteren Umfeld des Natura 2000-Gebietes bekannt, 
wobei für manche Arten das Gebiet als Jagdgebiet, für andere sowohl als Jagdgebiet als 
auch für Quartiere geeignet wäre.  
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5.1.4 Zwergfledermaus – Pipistrellus pipistrellus  
 
In Europa kommen die beiden kryptischen westpaläarktischen Fledermausarten Zwerg-
fledermaus, Pipistrellus pipistrellus, und Mückenfledermaus, Pipistrellus pygmaeus, von 
den Britischen Inseln, der Atlantikküste bzw. den Pyrenäen und Südskan-dinavien bis zum 
Mittelmeer sehr häufig vor, seltener auf den mediterranen Halbinseln und in Osteuropa. 
Die Zwergfledermaus ist in den österreichischen Alpen und dem Böhmischen Massiv 
verbreitet, mit Schwerpunkt in den Tälern. Als häufig kann die Zwergfledermaus im 
Allgemeinen nicht bezeichnet werden (SPITZENBERGER 2001). 
Die Sommerquartiere der Zwergfledermaus finden sich meistens in Spalten an Gebäuden. 
In der Wahl des Jagdgebietes ist sie sehr flexibel, bevorzugt jedoch Gehölzränder und 
Gewässer (EICHSTÄDT & BASSUS 1995).  
Nach SPITZENBERGER (2005) ist die Zwergfledermaus in Österreich „potenziell gefährdet“ 
(Vorwarnstufe), in der FFH-Richtlinie ist sie im Anhang IV aufgelistet (ANONYMUS 1992). 
 
 
5.1.5 Mückenfledermaus – Pipistrellus pygmaeus  
 
In Österreich liegen Funde der Mückenfledermaus aus Niederösterreich (SPITZENBERGER 
2001), Salzburg (JERABEK et al. 2005), Oberösterreich (REITER et al. 2005) und auch in 
Wien und Kärnten (unpubl. Daten der KFFÖ) vor, wobei sie nach eigenen Befunden im 
Osten Österreichs häufiger zu sein scheint als ihre Zwillingsart.  
Die Sommerquartiere der Mückenfledermaus finden sich in Spalten an Bäumen und 
Gebäuden, wobei aus Österreich noch keine Quartiere dieser Art bekannt sind. Ihre 
Jagdgebiete sind Wälder und Gewässer (VON HELVERSON & KOCH 2004).  
Die Mückenfledermaus wurde von SPITZENBERGER (2005) in den Roten Listen der 
gefährdeten Tiere Österreichs nicht eingestuft, da die „Datengrundlage“ ungenügend ist. 
In der FFH-Richtlinie ist diese Art im Anhang IV aufgelistet (ANONYMUS 1992).  
 
 
5.1.6 Weißrandfledermaus – Pipistrellus kuhlii  
 
Der europäische Verbreitungsschwerpunkt der Weißrandfledermaus liegt im 
Mittelmeerraum, in Mitteleuropa liegt die nördliche Verbreitungsgrenze nördlich der Alpen 
(VERNIER & BOGDANOWICZ 1999). In Österreich erfolgten die meisten Nachweise dieser Art 
südlich und östlich der Alpen (SPITZENBERGER ( 2001, eigene Daten).  
Die Weißrandfledermaus bezieht Quartiere in Spalten an Gebäuden, ihre Jagdgebiete 
sind Parks, Gehölze und Gewässer (MESCHEDE 2004).  
In den Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs (SPITZENBERGER ( 2005) ist die 
Weißrandfledermaus als „gefährdet“ eingestuft, in der FFH-Richtlinie ist diese Art im 
Anhang IV aufgelistet ((ANONYMUS 1992).  
 
 
5.1.7 Pipistrellus sp 
 
Anhand der mittels Ultraschallrufe festgestellten Artenpaare Pipistrellus 
pipistrellus/nathusii und P. kuhlii/nathusii kann auch das Vorkommen der Rauhaut-
fledermaus (P. nathusii) nicht ausgeschlossen werden. 
Die Rauhhautfledermaus gilt in Österreich als Durchzügler oder Übersommerer bzw. 
Überwinterer (SPITZENBERGER 2001) und wurde in den Roten Listen (SPITZENBERGER 
2005) aufgrund des Status als Gast nicht eingestuft. In der FFH-Richtlinie ist diese Art im 
Anhang IV aufgelistet (ANONYMUS 1992). 
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5.1.8 Alpenfledermaus – Hypsugo savii  
 
Die Alpenfledermaus ist in Europa im Mittelmeerraum verbreitet (MASSON 1999). In 
Österreich liegen Funde aus Villach, Klagenfurt, Graz und Wien vor (SPITZENBERGER 2001, 
eigene Daten). 
Die natürlichen Quartiere sind Felsspalten, in Österreich dürften es vor allem Spalten an 
Gebäuden sein. Die Jagdgebiete sind der Luftraum vor Felswänden, in den Städten aber 
vor allem Parks, Gärten und um Straßenlaternen (MESCHEDE & VON HELVERSON 2004).  
In den Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs (SPITZENBERGER 2005) ist die 
Alpenfledermaus als „stark gefährdet“ eingestuft, in der FFH-Richtlinie ist diese Art im 
Anhang IV aufgelistet (ANONYMUS 1992).  
 
 
5.1.9 Zweifarbfledermaus – Vespertilio murinus  
 
Die Zweifarbfledermaus ist in Europa vom östlichen Frankreich und den Alpenraum über 
die Balkanhalbinsel nach Norden hin verbreitet (BAAGOE 1999). In Österreich liegen 
Nachweise aus allen Bundesländern vor, allerdings gilt diese Art hier als Durchzügler, 
Übersommerer und Überwinterer (SPITZENBERGER 2001).  
In den Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs (SPITZENBERGER 2005) wurde die 
Zweifarbfledermaus nicht eingestuft, sie gilt als Gast. In der FFH-Richtlinie ist diese Art im 
Anhang IV aufgelistet (ANONYMUS 1992).  
 
 
 

6. Management-Maßnahmen  
 
 
Mit den nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen kann eine Förderung der 
Fledermausfauna im Natura 2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg und dessen Einzugsbereich 
(die umliegenden Gebiete) erzielt werden. Dabei werden nicht nur die Arten, die im Gebiet 
aktuell nachgewiesen wurden, sondern auch weitere Arten, die im Gebiet vorkommen 
könnten, berücksichtigt. Dies deshalb, da mit einer höheren Untersuchungs-intensität bzw. 
einem längeren Untersuchungszeitraum mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Arten 
festgestellt werden können.  
 
 
Empfehlung 1  
 
Förderung des natürlichen Baumhöhlen-Angebotes. Das bedeutet einen Quartierverbund 
im Wald aufzubauen, der dauerhaft und flächig mindestens 25-30 Höhlen pro ha (7-10 
Bäume pro ha) bietet. 
 
Maßnahmen 
 
Ebene 1: Sicherung eines Netzes aus Höhlenbäumen , die bereits Höhlen aufweisen, 
Höhlenbäume bis zum natürlichen Zerfall stehen lassen (mind. 3 Bäume pro ha), übrige – 
wenn überhaupt - erst nach 10-20 Jahren nutzen. Wichtig ist die Erhaltung lebenden 
Altholzes!  
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Ebene 2: Aufbau eines Nachfolger-Netzes (Anwärter) für Bäume  der Ebene 1 . 
Bevorzugt werden sollten Baumindividuen mit Anzeichen von Höhlen oder ökologischen 
Qualitäten wie Pilzbefall, zum Teil sollten auch Dürrlinge einbezogen werden als 
Ergänzung, zudem Förderung potenzieller Anwärter durch Freischneiden / Ernte (durch 
den erhöhten Lichteinfluss und die verstärkte Wärmeeinstrahlung steigt die Attraktivität für 
Spechte). 
 
Fledermausarten, die von diesen Maßnahmen besonders profitieren: 
Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, Braunes Langohr, Großer Abendsegler, 
Kleiner Abendsegler, Große Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Mopsfledermaus, 
Rauhautfledermaus. 
 
 
Empfehlung 2  
 
Förderung naturnaher Wälder. Diese stellen für fast alle heimischen Fledermausarten 
regelmäßige Jagdgebiete dar. 
 
Maßnahmen 
 
Aufbau eines strukturierten Waldes mit standortheimischen Baumarten unter 
Berücksichtigung der lokalen und regionalen Bedingungen. Bewirtschaftung, die die 
natürlichen Waldentwicklungsphasen berücksichtigt (räumlich nebeneinander sowie 
ineinander verschachtelt), kommt dem Ziel am nächsten. 
 
Davon profitieren die folgenden Fledermausarten (Reihenfolge nach abnehmender 
Nutzungsintensität): 
Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Mopsfledermaus, Braunes Langohr, 
Rauhautfledermaus, Fransenfledermaus, Große Bartfledermaus, Kleine Hufeisennase, 
Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Wimperfledermaus, Breitflügelfledermaus, 
Wasserfledermaus, Graues Langohr, Nordfledermaus, Zwergfledermaus, Großer 
Abendsegler, Zweifarbfledermaus. 
 
 
Empfehlung 3  
 
Förderung naturnaher, mehrstufiger Waldränder. Diese stellen für viele Fledermausarten 
sowohl wichtige Jagdgebiete als auch Flugrouten dar.  
 
Maßnahmen 
 
Belassen von Pufferstreifen zwischen Agrarflächen und Waldrändern. 
 
Fledermausarten, die von diesen Maßnahmen besonders profitieren: 
Viele heimische Feldermausarten nutzen Waldränder zumindest zeitweise als Jagdgebiet 
und zudem werden diese als Flugrouten benutzt. 
 
 
Empfehlung 4  
 
Gänzlicher Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden und Pestiziden. 
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Fledermausarten, die in besonderem Maße davon profiieren: 
Alle Arten, da die heimischen Arten sich von Insekten ernähren und jede Veränderung der 
Nahrungsgrundlagen Auswirkungen auf die Fledermauspopulationen haben können. 
Zudem reichern sich Insektizide und Pestizide in der Muttermilch an und führen zu 
erhöhter Jungtiersterblichkeit.  
 
 
Empfehlung 5  
 
Schutz von Fließgewässern und Stillgewässern.  
 
Maßnahmen 
 
Keine Verbauungen, da diese die Insektenvielfalt reduzieren. Abfälle und Abwässer nicht 
in die natürlichen Gewässer einleiten bzw. nur in geklärter Form. 
 
Fledermausarten, die in besonderem Maße davon profiieren: 
Vor allem die Wasserfledermaus. Allerdings profitieren nahezu alle Fledermausarten von 
einer vielfältigen Insektenfauna an Gewässern. 
 
 
Empfehlung 6  
 
Förderung einer naturnahen und ausreichend breiten Ufervegetation. 
 
Maßnahmen 
 
Pufferstreifen zwischen Gewässer und Umland erhalten bzw. vielfach wieder herstellen. 
 
Fledermausarten, die in besonderem Maße davon profitieren: 
Viele heimische Arten nutzen den Vegetationsgürtel als Jagdgebiet und Leitlinie. 
 
 
 

7. Zusammenfassung  
 
 
Im Zuge der Erstellung der Management-Pläne für das Natura 2000-Gebiet „Lendspitz-
Maiernigg“ (AT2130000) wurde die Fledermausfauna des Gebietes erhoben. Auf Basis 
der Ergebnisse wurden Vorschläge für ein Management des Gebietes im Hinblick auf 
Fledermäuse gemacht. 
Es wurden drei Fangaktionen mit Japannetzen (zweimal die ganze Nacht, einmal bis 
Mitternacht) durchgeführt. Zusätzlich erfolgten während der Netzfangnächte und an zwei 
zusätzlichen Abenden Aufnahmen von Ultraschallrufen der Fledermäuse. Im Zuge der 
Untersuchung wurde ein Gebäude auf Vorkommen von Fledermäusen kontrolliert. 
Insgesamt konnten sieben Fledermausarten nachgewiesen werden: Kleine Hufeisennase 
(Rhinolophus hipposideros), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Weißrandfleder-
maus (Pipistrellus kuhlii), Alpenfledermaus (Hypsugo savii) und Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio murinus). Weiters konnten zwei nicht näher bestimmbare Artenpaare 
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(Pipistrellus pipistrellus/nathusii und P. kuhlii/nathusiii) und Arten der Gattung Myotis 
festgestellt werden.  
Empfehlungen für eine Förderung der Fledermausfauna im Untersuchungsgebiet 
beziehen sich sowohl auf die Entwicklung des Waldes als auch der Gewässer.  
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Maßnahmen 
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1. Allgemeines 
 
Um die Funktion des Untersuchungsgebietes als Lebensraum und Rückzugsgebiet für die 
verschiedensten Tierarten (entweder FFH- oder Indikatorarten) bzw. die wertvollen 
Lebensräume zumindest zu erhalten oder zu verbessern wurden 26 verschiedene 
Maßnahmen definiert und auch räumlich ausgewiesen. Ähnliche Maßnahmenvorschläge 
wurden zu einem Maßnahmenbündel zusammengefasst. 
 
 
1.1 Abzäunen 
 
Der Abschnitt des Schilfweges zwischen Süduferstraße und Südring wird nicht nur von 
Radfahrern, sondern vor allem auch von Fahrzeuglenkern als Abkürzung genutzt. 
Beidseitig der Straße zeugen Abfälle von der intensiven Nutzung dieses 
Straßenabschnittes. Zusätzlich wird das Gebiet nördlich der Straße als Deponie für 
Grünschnitt genutzt. Um diese Grünschnittdeponie künftig zu verhindern, soll entlang der 
Nordseite ein einfacher Holzzaun errichtet werden. 

 

 
Abb. 1: Abschnitt Schilfweg-Ost 

 
 
1.2 Besucherlenkung 
 
Ein weiteres Teilprojekt des INTERREG-Projekts PANet beschäftigte sich ausschließlich 
mit dem Themenbereich Besucherlenkung und Informationsvermittlung. In gemeinsamen 
Arbeitssitzungen, an welchen auch Vertreter der Stadt Klagenfurt (Abt. Umweltschutz, 
Stadtplanung, Stadtgarten), der Uabt. Naturschutz des Landes Kärnten und des 
Planungsbüros GEOS Consulting teilnahmen, wurden für das Natura 2000-Gebiet 
Lendspitz-Maiernigg mehrere aus naturschutzfachlicher Sicht vertretbare Maßnahmen 
festgelegt. 
Im Teilgebiet Maiernigg soll keine erlebnisorientierte touristische Nutzung erfolgen, diese 
beschränkt sich ausschließlich auf das Teilgebiet Lendspitz. Hier gibt es bereits die 
Tramway, welche in den zentralen Teil des Schutzgebietes führt. Um den Besuchern die 
Möglichkeit zu geben, das Gebiet auf einem Rundweg zu besichtigen, soll vom Ende der 
Tramway ein einfacher Holzsteg (ohne Geländer) bis zum Schilfweg errichtet werden. 
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Als weitere Maßnahme ist vorgesehen, vom Schilfweg den bestehenden Trampelpfad bis 
zum Seeufer (bzw. Ufer des Seeabflusses) auszubessern und am Ufer einen Beob-
achtungsturm zu errichten. Der restliche Abschnitt des parallel zum Ufer führenden 
Weges wird rückgebaut (vergl. Kap. 1.19). 
An dieser Stelle soll die vorliegende Machbarkeitsstudie für ein Natura 2000-
Informationszentrum sowie die Österreichische Vogelwarte im ehemaligen ORF-Gelände, 
welches sich außerhalb des Natura 2000-Gebietes befindet, hingewiesen werden. 
 

 
Abb. 2: Emmi-Antes Holzsteg im Natura 2000-Gebiet Hörfeld-Moor (Steiermark) 

 
 
1.3 Vermessungsarbeiten 
 
Im Zuge der Kartierung musste immer wieder festgestellt werden, dass in bestimmten 
Abschnitten keine eindeutige Vermarkung der Grundstücksgrenzen vorliegt. Vor allem in 
besonders sensiblen Bereichen, z. B. Seerosenteich, Schilfweg, ehemalige ORF-Gebäude 
und Maiernigg-Ost, wurden in Vergangenheit immer wieder Maßnahmen gesetzt, die sich 
nachteilig auf den Naturhaushalt auswirken: 

- Rodung von Weidengebüsch (Schilfweg) 
- Erweiterung der Ackerfläche bis an die Uferböschung 
- Ablagerung von Grünschnitt und sonstigem Material 

Für diese Abschnitte ist eine Vermessung der Grundstücksgrenzen vordringlich. 
Empfohlen werden eine Vermarkung der Grenzen und Anpassung der Natura 2000-
Gebietsgrenze aufgrund durchgeführter Änderungen im Bereich der Seeabflusses. 
 

 

 

Abb. 3: Schilfweg-West  Abb. 4: Bereich Schilfweg-Schleusenweg 
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1.4 Tunnel-Leit-Anlagen 
 
Im Bereich der Süduferstraße, zwischen Kreuzung Südring/Süduferstraße und Kreuzung 
Schilfweg, befindet sich eine bekannte Amphibienwanderstrecke. Diese Wanderstrecke ist 
auch in der Kartei der Amphibienwanderstrecken des Landes Kärnten als AW 60-
Süduferstraße aufgenommen. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurden mit finanzieller 
Unterstützung des Landes Kärnten (über die Aktion Rettet die Frösche), der 
Umweltschutzabteilung der Stadt Klagenfurt und der Arge NATURSCHUTZ eine Tunnel-
Leit-Anlage mit ACO-Elementen als Durchlässe und Beton-Bahnschwellen als Leitwände 
errichtet. Diese Anlage entspricht nicht mehr dem technischen Standard und müsste 
dringend erneuert werden. Im Zuge von Sanierung und Ausbau des Radweges in diesem 
Bereich wurden bereits Maßnahmenvorschläge ausgearbeitet, welche als 
bescheidmäßige Auflagen in das Straßenbauprojekt aufgenommen sind. Zusätzlich sollen 
auch im Bereich des Südringes zwischen den beiden Waldgebieten Kleintierdurchlässe 
eingebaut werden. 
Auf Vorschlag einer Fachgruppe, welche sich mit einem anderen INTERREG-PANet 
Teilprojekt zum Thema Schutzgebiets-Verbund auseinandergesetzt hat, soll auch am 
Westende des Teilgebietes Maiernigg als Verbindung zwischen dem Schutzgebiet 
Maiernigg und dem durch die Süduferstraße getrennten Landschaftsschutzgebiet 
Schrottkogel eine Kleintier-Tunnel-Anlage eingebaut werden. 
 
 

 

Abb. 5: Bestehende Anlage an der 
Süduferstraße 

 Abb. 6: Bereich Südring 

 
 
1.5 Extensive Wiesenmahd 
 
Im Teilgebiet Lendspitz werden die Feuchtwiesen westlich der Tramway und an deren 
Südende bzw. die vernässten Bereiche der großen Wiese östlich des Russenkanals, die 
Fettwiese östlich des Südringes sowie eine Feuchtwiese im Teilgebiet Maiernigg (Landes-
Bad) extensiv bewirtschaftet. Diese Bewirtschaftungsform, keine Düngung (keine Gülle, 
Festmist in Ausnahmefällen), ein- bis zweischürige Mahd je nach Wiesentyp und 
Abtransport des Mähgutes sind beizubehalten. Besonders wichtig ist auch die Mahd der 
Randflächen der Feuchtwiesen, welche zu den Gehölzbeständen hin häufig nicht mehr 
gemäht werden, weil diese Streifen durch die in die Wiese hängenden Gehölze nicht 
befahrbar sind (vergl. Kap. 1.15). 
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Abb. 7: Extensiv bewirtschaftete Feuchtwiese westlich der Tramway 

 
 
1.6 Umwandlung in Extensivwiesen 
 
Sämtliche Ackerflächen werden in Grünlandflächen, die künftig extensiv bewirtschaftet 
werden sollen, umgewandelt. Eine Ackerfläche befindet sich westlich des 
Seerosenteiches (Teilgebiet Lendspitz). In dieser Ackerfläche sowie in der nördlich 
angrenzenden Ackerfläche konnte im Sommer 2007 ein vermehrtes Aufkommen des 
Japanischen Knöterichs festgestellt werden, der zwar mit Pestiziden bekämpft wurde, sich 
aber dennoch auf die angrenzenden Flächen ausbreitete. 
Ebenso ist die östlich des Seerosenteiches als Acker genutzte Fläche in eine Wiese 
umzuwandeln. Mit der Umwandlung wird auch gleichzeitig eine Pufferfläche geschaffen. 
Im Falle der Absiedelung des FKK-Campingplatzes im Teilgebiet Maiernigg ist ein Teil der 
Zufahrtsstraße bzw. der Parkplatz sowie der südliche Teil des Campingareals und ein Teil 
des älteren Camping-Areals in eine Feuchtwiese umzuwandeln. 
Für die Umwandlung ist eine spezielle für diese Standorte abzustimmende Saatgut-
mischung zu verwenden. Die Flächen müssen zunächst umgeackert, eingeeggt und 
schließlich eingesät werden. In den ersten Jahren ist eine mehrmalige Mahd (2-4malig) 
erforderlich. Das Mähgut muss von der Fläche entfernt werden, um den Boden 
auszuhagern. 
 
 

 

 

 
Abb. 8: Bestehende Anlage an der 

Süduferstraße 
 Abb. 9: Parkplatz FKK Campingplatz. 
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1.7 Wiesenextensivierung 
 
Die westlich des Südringes intensiv genutzte Wiese soll weiterhin als Wiese bewirt-
schaftet werden, um den offenen Landschaftscharakter zu erhalten. Die Bewirtschaftung 
ist aber zu extensivieren, eine Düngung mit Festmist ist in einem mehrjährigen Rhythmus 
möglich, der Einsatz von Gülle ist jedoch nicht erlaubt. Die Häufigkeit der jährlichen Mahd 
richtet sich nach der Vegetation und kann 2-3 mal erfolgen. 
 

 
Abb. 10: Fettwiese westlich des Südringes 

 
 
1.8 Sukzession 
 
Lediglich in zwei kleineren Bereichen im Teilgebiet Lendspitz ist die aktuelle Vegetation 
geprägt von Ruderalarten. Aufgrund einer fehlenden Nutzung bzw. der Tatsache, dass 
sich diese Teilflächen in einem sensiblen Gebiet befinden (Zugang über den Schilfweg) 
sollen beide Flächen der natürlichen Vegetationsentwicklung überlassen werden. Beide 
Flächen werden über die Phase des Vorwaldes in einen von Laubbäumen dominierten 
Mischwald übergehen, welcher in weiterer Folge außer Nutzung gestellt werden soll. 
 
 
1.9 Wald-Nutzungsverzicht 
 
Im Hinblick auf zahlreiche Vogel- und Fledermausarten, die unterschiedliche Ansprüche 
an gehölzdominierte Lebensräume haben, ist ein genereller Nutzungsverzicht sämtlicher 
Waldbestände anzustreben. 
Vor allem für Spechte, Baumläufer, ev. Sperlingskauz, Waldkauz und andere 
baumbewohnende Arten bilden Wälder mit alten Baum- und Totholzbeständen wertvolle 
Bruträume und Nahrungsquellen. Die Erhaltung reich strukturierter, unterholzreicher Laub- 
und Mischwälder ist anzustreben, großes Augenmerk auf die Erhaltung von Totholz-
beständen zu legen. 
Die Ausstattung der Waldgebiete soll die natürlichen Waldentwicklungsphasen (räumlich 
nebeneinander sowie ineinander verschachtelt) widerspiegeln und aus standortstypischen 
Baumarten zusammengesetzt sein. Solche Waldgebiete stellen für fast alle heimischen 
Fledermausarten regelmäßige Jagdgebiete dar. Dies kann nur erreicht werden, wenn 
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bereits bekannte standortsfremde Gehölzbestände (Robinien, Hybrid-Pappeln) entfernt 
und in naturnahe und typische Bestände umgewandelt werden. 
 
 
1.10 Schwenden 
 
Auf alten SW-Orthofotos und alten Ansichtskarten aus den 1950er Jahren ist zu 
erkennen, dass große Teile der Verlandungszone beider – damals noch nicht 
existierender – Schutzgebiete bzw. der ausgedehnten Grünlandflächen zwischen dem 
See und dem Stadtzentrum als landwirtschaftliche Fläche genutzt wurden. Mit wenigen 
Ausnahmen, wie die unmittelbaren Uferbereiche und einzelne Gehölzinseln, wurden die 
überwiegend nassen Wiesen extensiv bewirtschaftet. Südlich des heute mittlerweile außer 
Betrieb gestellten ORF-Geländes befand sich sogar ein Bauernhof. Über das Gebiet 
verteilt gab es auch zahlreiche Heuhütten, von denen die letzte erst vor kurzer Zeit der 
Erweiterung des Lakeside Parks zum Opfer gefallen ist. 
Die landwirtschaftliche Nutzung der ufernahen Bereiche wurde allmählich eingestellt, 
sodass heute viele der ehemaligen Streuwiesen bereits verbuscht oder verwaldet sind. In 
den meisten Fällen hat sich auf diesen Flächen ein Erlen-Weiden-Bruchwald bzw. ein 
Birken-Moorwald entwickelt, auf trockeneren Standorten gesellen sich Rot-Föhre und 
gelegentlich Fichte dazu. Auf stärker vernässten Stellen dominieren Schneidried- und 
Großseggenbestände. Die Niedermoorbereiche mit den Schneidried- und 
Pfeifengrasbeständen sind mittlerweile infolge der geänderten Wasserverhältnisse 
zunehmend von der Verwaldung bedroht. Faulbaum, Schwarz-Erle, Asch-Weide und Rot-
Föhre kommen auf und verdrängen allmählich die Niedermoorvegetation. Am stärksten 
von der Verbuschung bedroht sind die Schneidried-Bestände im Teilgebiet Lendspitz 
sowie in der Verlandungszone Maierniggs bzw. die Pfeifengraswiesen im Teilgebiet 
Maiernigg. Auch das Aufkommen der Weiden und Erlen in den bedeutenden 
Amphibiengewässern beidseitig der Süduferstraße führt zu einem Verlust der für 
Amphibien wichtigen Laichgewässer. 
Vor einigen Jahren wurde mit Unterstützung der Stadt Klagenfurt (Abteilungen Entsorgung 
und Stadtgarten) und Schülern des BORG Klagenfurt im Teilgebiet Maiernigg eine 
Schwendaktion durchgeführt. 
Der prioritäre Lebensraum „Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus (Schneidried)“ 
zwischen Schilfweg und Seeufer ist durch die Ausbreitung der Asch-Weiden und Erlen 
besonders gefährdet. Dieser Bestand ist vorrangig zu schwenden. Die Arbeiten können 
bereits in den Wintermonaten 2007/2008 durchgeführt werden. Die übrigen Flächen sind 
im Laufe der nächsten Jahre zu bearbeitet. Das anfallende Schnittgut kann gehäckselt 
und als Hackschnitzel verwendet werden. 
 

 

 

Abb. 11: Mit Weiden bestockte Feuchtwiese  Abb. 12: Schneidried-Bestand am Schilfweg 
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1.11 Errichtung von Wasserflächen 
 
Das Trockenfallen der Mehrzahl der Wasserstellen, die Verlandung und das Fehlen von 
Kleingewässern im Frühsommer bedingen einen eklatanten Mangel an geeigneten 
Laichgewässern für die vorkommenden Amphibienarten im gesamten Gebiet.  
Die Laichgewässer spielen naturgemäß eine zentrale Rolle für den Fortbestand von 
Amphibien-Populationen. Um das Angebot an Laichgewässern für Amphibien rasch zu 
verbessern, ist die Anlage mehrerer unterschiedlicher Stillgewässer erforderlich. Bei ihrer 
Planung und Ausgestaltung sind amphibienökologische Kriterien zu berücksichtigen.  
Aus herpetologischer Sicht werden folgende Bereiche als Standorte für neue Gewässer 
vorgeschlagen: 

- Auf Fettwiese zwischen Schilfweg und Schleusenweg östlich der Süduferstraße, 
- am Wiesenrand westlich der Süduferstraße, 
- im Bereich des rückzubauenden Trampelpfades südlich des Lendkanals 
- Auf Teilfläche des FKK-Campingplatzes. 

Die Anlage der Gewässer kann gestaffelt über einige Jahre durchgeführt werden, sollte 
jedoch bereits in den kommenden Wintermonaten beginnen, um schon für 2008 das 
Laichgewässerangebot zu verbessern. Speziell für die Förderung der Gelbbauchunke 
sollten im Bereich der westlichen Wiesenränder (westlich Südring) mehrere seichte 
Kleingewässer angelegt werden, vorzugsweise im Randbereich der Wiesen, gut besonnt. 
Weiters ist eine generelle Wiedervernässung des Gebietes anzustreben. Die Ursachen 
der geringer werdenden Wasserführung sind zu prüfen und nach Möglichkeiten der 
Behebung (Öffnen von Dämmen bzw. Strukturen mit Dammwirkung) zu suchen. 
 

 

 

 

Abb. 13: Fettwiese zw. Schilfweg und 
Schleusenweg 

 Abb. 14: Neophytenflur nahe Russenkanal 

 
 

 

 
Abb. 15: FKK-Campingplatz  Abb. 16: Trampelpfad nahe Glanfurtufer 
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1.12 Sicherung Wasserhaushalt 
 
Ergänzend zur Neuschaffung von Klein-
gewässern für Amphibien und sonstige 
wassergebundene Tierarten sind die 
bestehenden Kleingewässer, vor allem 
im Bereich beidseitig der Süduferstraße 
und der Seerosenteich infolge des 
Austrocknens durch allmähliche Verlan-
dung (Verbuschung) gefährdet. Aus 
diesem Grund sind entsprechende Maß-
nahmen zur Sicherung des Wasserhaus-
haltes zu setzen (vergl. auch Kap. 1.10). 
 

 
 Abb. 17: Abfluss Seerosenteich, 9.9.2007 
 
 
1.13 Röhrichtbepflanzung 
 
Seit Jahrzehnten nehmen die Röhrichtbestände in der Ostbucht des Wörthersees 
sukzessive ab. Die Ursachen sind vielfältig: neben vorwiegend anthropogenen Einflüssen 
(z. B. Wellenschlag, Befahrung mit div. Booten, Badenutzung) wird das bereits 
geschwächte Röhricht durch den Wasservogelbestand (Bissschäden durch Blässhuhn, 
Schwäne, etc.) zusätzlich beeinträchtigt. Die unterschiedlichen Nutzungen führen zu einer 
Auslichtung und in weiterer Folge zum Verschwinden des Röhrichtbestandes und der 
Schwimmblattgesellschaften. Unmittelbar betroffen davon sind sämtliche im Röhricht 
brütenden Vogelarten (z. B. Haubentaucher, Rohrsänger, Rohrammer, Rohrschwirl, 
Wasserralle), weiters Amphibien und Würfelnatter. Das Röhricht dient auch anderen 
Tierarten (Schmetterlingen, Schnecken) als wichtiger Lebensraum. So konnten in den 
wasserseitigen Röhrichtbeständen beider Teilgebiete hohe Populationen der europaweit 
geschützten Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinisiana) nachgewiesen werden. 
Die von der Arge NATURSCHUTZ seit 1993 im Teilgebiet Maiernigg durchgeführte 
wissenschaftliche Vogelberingung zeigt, dass die Anzahl röhrichtspezifischer Vogelarten 
(z. B. Rohrschwirl, Rohrammer, Rohrsänger) im Laufe der Jahre abgenommen hat, was 
auf den Rückgang des Röhrichtbestandes zurückzuführen ist. Der Rückgang des 
Röhrichtbestandes bedeutet somit auch für bestimmte Zugvögel (z. B. Rohrsänger, 
Bartmeise, Blaukehlchen, Uferschwalbe), die im Röhricht ihre Schlafplätze einnehmen 
oder nach Nahrung suchen, den Verlust als Rastplatz. 
Die Stabilisierung des vorhandenen Röhrichtbestandes und eine Erweiterung des 
Röhrichts soll durch eine gezielte Bepflanzung und begleitende Maßnahmen (vergl. Kap. 
1.20 und 1.21) erreicht werden. 
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Zur Zeit wird von der Abteilung Umweltschutz der Stadt Klagenfurt an einem 
Einreichprojekt für das Förderprogramm LIFE+ gearbeitet, welches dieses Thema zum 
Inhalt hat und noch dieses Jahr eingereicht werden soll. 
 

 

 

Abb. 18: Schilfbestand Maiernigg  Abb. 19: Abgestorbene Schilfrhizome 
 

 

 

 

Abb. 20: Auswirkungen des Wellenschlags  Abb. 21: Potenzielle Schilffläche 
 
 
1.14 Abgraben von Anschüttungen 
 
Der FKK-Campingplatz besitzt am Wörtherseeufer einen kleinen Badeplatz, welcher mit 
einem Becken und einer Liegefläche aus Holz ausgestattet ist. Im Falle der Absiedelung 
des Campingplatzes ist dieser Badeplatz zu entfernen und die Anschüttung abzugraben. 
 

 
Abb. 22: Badeplatz FKK-Campingplatz 
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1.15 Rückschnitt von Gehölzbeständen 
 
Der Übergangsbereich zwischen den extensiv bewirtschafteten Feuchtwiesen und den 
verschiedenen Gehölzbeständen (Hecken, Feldgehölzen, Bruchwälder) ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sich die Gehölze zunehmend ausbreiten und die bewirtschaftbare 
Fläche geringer wird. Mit den landwirtschaftlichen Geräten ist aufgrund der in die Wiese 
hängenden Äste eine Bewirtschaftung nicht mehr möglich. Die Randstreifen beginnen zu 
verbrachen und zu verbuschen. Im Hinblick auf die hohe naturschutzfachliche Bedeutung 
der Feuchtwiesen wird ein regelmäßiger Rückschnitt der angrenzenden Gehölzbestände 
empfohlen. 
 

 
Abb. 23: In Wiesen hängende Gehölzbestände 

 
 
1.16 Neophyten-Bekämpfung 
 
Im gesamten Natura 2000-Gebiet konnte eine Ausbreitung der Neophytenflora festgestellt 
werden. Vor allem nicht bewirtschaftete Wiesenflächen und anthropogen beeinflusste 
Flächen entlang von Wegen (vor allem entlang des Schilfweges) werden fast zur Gänze 
von Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera), Kanadischer Goldrute (Solidago 
canadensis) und Japanischem Knöterich (Fallopia japonica) eingenommen. Dies führte 
auch dazu, dass die vor wenigen Jahren noch als Feuchte Hochstaudenfluren kartierten 
Lebensräume im Randbereich der Feuchtwiesen und Kleingewässer mittlerweile zur 
Gänze von den Neophyten überwuchert sind. Besonders drastisch stellt sich die Situation 
entlang des Schilfweges sowohl zwischen Süduferstraße und Südring als auch im 
Abschnitt zwischen Süduferstraße und Lendkanal dar. Die Böschungen im östlichen Teil 
sind von einem dichten Bestand des Drüsigen Springkrautes bewachsen, welches sich 
bereits allmählich in den angrenzenden Weidenbestand ausbreitet. Auch der Japanische 
Knöterich breitet sich bereits in die Bruch- und Sumpfwälder aus, besonders auffallend ist 
dies am westlichen Ende des Schilfweges zwischen der Siedlung und dem Beginn des 
Natura 2000-Gebietes. Der Japanische Knöterich breitet sich auch über die Ackerflächen 
aus. Eine Bekämpfung dieser Neophyten ist nur über ein eigens dafür erstelltes Konzept 
möglich. 



N2000 Lendspitz-Maiernigg, Managementplan    
 
 

Arge NATURSCHUTZ, PN-2007/10/307 

95 

Ein weiteres Problem stellt das Aufkommen der Robinie (Robinia pseudacacia) im 
Waldgebiet zwischen Südring-Süduferstraße und Schilfweg dar. Am unteren Osthang des 
Rotföhren-Eichenwaldes breitet sich auf einer kleinen Fläche dieses Gehölz aus. Die 
einzelnen Individuen sind noch nicht sehr kräftig, sodass eine effiziente Bekämpfung in 
Form des Ausgrabens bzw. Ausreißens noch möglich ist. 
 

 

Abb. 24: Goldrutenflur südlich der Tramway-
Endstation 

 Abb. 25: Japanischer Knöterich entlang des 
Schilfweges östlich der Süduferstraße 

 
 
1.17 Reptiliensonnenplätze 
 
Als wechselwarme Tiere sind sowohl Amphibien als auch Reptilien auf die Sonnen-
einstrahlung zur Erwärmung angewiesen. Reptilien benötigen einen strukturreichen 
Lebensraum, der nicht nur Versteckmöglichkeiten, sondern auch offene Sonnenplätze in 
kleinräumigem Wechsel bietet. Infolge fehlender Bewirtschaftung potenzieller Lebens-
räume stellt die zunehmende Verbuschung dieser Plätze neben anderen Faktoren 
(Störung durch Besucher, Lebensraumzerstörung) eine zusätzliche Beeinträchtigung für 
die Reptilen dar. 
Daher wird die Errichtung gut strukturierter, besonnter Strukturen wie Steinmauern und -
häufen oder Totholzhäufen als Reptiliensonnenplätze empfohlen, die im Zuge verschie-
denster Maßnahmen geschaffen werden können. Als Standorte werden vorgeschlagen: 

- Nordufer des geplanten Gewässers zwischen Schleusenweg und Schilfweg (östlich 
Südring) 

- linkes Sattnitzufer im Bereich des geplanten Beobachtungsturmes 
- entlang des geplanten Rückbaues des Trampelpfades zwischen Ufer und Schilfweg 
- Gelände des FKK-Campingplatzes im Zuge des Rückbaues. 

 
 
1.18 Müllbeseitigung 
 
Entlang der Wege und Straßen (Schilfweg, Tramway, Geh- und Radweg Süduferstraße, 
Schleusenweg, Lendkanal, Trampelpfad) können Getränkedosen, Plastikflaschen, 
Zigarettenpackungen, sonstige Verpackungen, Zeitungen etc. gefunden werden. Vom 
Schilfweg führen auch immer wieder schmale Steige in die nördlich angrenzenden 
Waldflächen zu kleinflächigen Ablagerungen (vor allem Grünschnitt). An zwei Stellen 
konnten ältere Mülldeponien (Autoreifen, Bekleidungsstücke, Dosen etc.) entdeckt 
werden. Diese kleinen Deponien sind zu entfernen. Weiters wird empfohlen, in 
Kooperation mit verschiedenen Organisationen (Arge NATURSCHUTZ, Jagdgesellschaft, 
Nostalgiebahnen in Kärnten) eine jährliche Aktion für eine Flurreinigung durchzuführen. 
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Abb. 26: Kleine Mülldeponie nördlich des Schilfweges (östlich der Süduferstraße) 

 
 
1.19 Rückbau-Maßnahmen 
 
Das Landschaftsschutzgebiet Lendspitz-Siebenhügel, welches lediglich durch den 
Lendkanal von dem nördlich intensiv touristisch genutzten Bereich (Strandbad, Europa-
park) getrennt ist, ist vor allem durch den Schilfweg, einer asphaltierten Verbindungs-
straße entlang des Wörtherseeabflusses Glanfurt (=Sattnitz) zwischen Lendspitz und 
Süduferstraße, erschlossen. Diese Straße dient als beliebter Rad-, Jogging-, Skater- und 
Spazierweg. Im Natura 2000-Gebiet führt ein Stichweg vom Schilfweg parallel dazu 
Richtung Norden zum Lendkanal. Von diesem Stichweg führen auch mehrere 
Trampelpfade an die Uferbereiche von Wörthersee und Glanfurt, welche von zahlreichen 
Besuchern als kostenlose Badeplätze genutzt werden. Ebenso wurden im Laufe der Zeit 
kleinere Badebuchten geschaffen und Sitzbänke aufgestellt. Der Stichweg wird nicht nur 
von Fußgängern und Radfahrern, sondern auch gelegentlich von Campern genutzt, die an 
geeigneten Stellen ihr Zelt aufschlagen. Infolge der intensiven Nutzung ist abschnittsweise 
ein Großteil des Röhrichts bereits verschwunden, an anderen Uferstellen stark beein-
trächtigt. Die Seeufer des Landschaftsschutzgebietes Lendspitz sind durch diese Nutzung 
besonders betroffen. Die Trampfelpfade führen in sensible Röhrichtzonen, welche für 
bestimmte Vogelarten (Haubentaucher, Rohrsänger etc.) als Brutplatz nicht mehr genutzt 
werden können und auch in den angrenzenden Schneidried-Bestand. Auch gedankenlose 
Hundehaltung zeigt negative Auswirkungen auf sensible Arten. Dieser Stichweg hat 
gleichzeitig eine Dammfunktion, wodurch das Hinterland vom See abgetrennt ist. 
Infolge der geplanten Besucherlenkung und der Röhrichtbepflanzung wird ein Rückbau 
des Stichweges an den Einstiegsstellen auf einer Länge von mindestens 20 m Länge bis 
auf die Niederwasser-Anschlagslinie vorgeschlagen. Ein weiterer Rückbau könnte im 
mittleren Abschnitt erfolgen. Durch den Rückbau wird einerseits ein Beruhigung des 
sensiblen Übergangsbereiches erreicht andererseits kann das Hinterland bei Hochwasser 
über die neu geschaffenen Öffnungen mit Wasser versorgt werden. 
Ebenso ist der Weg vom FKK-Campingplatz zum Badeplatz am Wörtherseeufer bis auf 
Niederwasser-Anschlagslinie bzw. ein wenig darunter rückzubauen. 
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Abb. 27: Stichweg mit Sitzbank  Abb. 28: Stichweg mit Ufersicherung 
 

 

Abb. 29: Stichweg mit Seezugang  Abb. 30: Stichweg 
 
 
1.20 Laichschongebiet Wörthersee 
 
Die bereits mehrmals angeführten Beeinträchtigungen der Verlandungszone beidseitig 
des Seeabflusses sowie der Boots- und Badebetrieb wirken sich auch nachteilig auf die 
Fisch- und restliche Unterwasserfauna aus. Nachdem es sich hier um den größten 
weitestgehend unberührten Uferabschnitt der gesamten Wörthersee-Ostbucht handelt, 
wird die Ausweisung der gesamten Wasserfläche als Laichschongebiet vorgeschlagen. 
 

 
Abb. 31: Uferabschnitt des Natura 2000-Gebietes 
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1.21 Fahrverbot am Wörthersee 
 
Die offene Wasserfläche des Natura 2000-Gebietes ist durch Boots- und Badebetrieb 
ebenfalls stark beeinträchtigt. Wenn auch die Störung durch Boote und Badende nur in 
den Sommermonaten gegeben ist, wirkt sich diese für zahlreiche Röhrichtbrüter fatal aus. 
Der durch den Bootsverkehr hervorgerufene Wellenschlag und das Befahren der 
äußersten Röhrichtbestände wirkt sich ebenfalls nachteilig auf diesen sensiblen 
Lebensraum aus. Obwohl innerhalb eines 200 m Streifens vom Ufer aus ein generelles 
Motorboot-Fahrverbot herrscht und von den lokalen Bootsvermietern darauf hingewiesen 
wird, dass das Befahren der Röhrichte nicht gestattet ist, wird dieser Abschnitt regelmäßig 
von verschiedensten Bootstypen befahren. Davon ausgenommen sind jedoch die Segel- 
und Ruderbootsinhaber, die entlang des Seeabflusses (Glanfurt) bis zur Schleuse ihre 
Wochenendhäuser und Ankerplätze besitzen. 
Mittelfristig soll mit Ausnahme eines Aus- und Einfahrtskanals für die Bootsbesitzer des 
Seeabflusses und des Privatsteges im Teilgebiet Maiernigg die gesamte offene 
Wasserfläche als Fahrverbotszone für Motorboote und Teilbereiche zusätzlich für sonstige 
Wasserfahrzeuge (inkl. Luftmatratzen) durch Bojen gekennzeichnet werden. 
 

 
Abb. 31: Nutzung der freien Wasserfläche im Natura 2000-Gebiet 

 
 
1.22 Keine Maßnahmen 
 
Für einige Teilflächen, z. B. Röhrichtzonen, Straßen, Wege, „Russenkanal“, Seeabfluss im 
Natura 2000-Gebiet, Gebäude- und Freitzeitflächen (Teilgebiet Maiernigg) werden keine 
Maßnahmen vorgeschlagen. 
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2. Maßnahmenplanung 
 
Die Auflistung der Maßnahmen werden dem Zeithorizont „kurzfristig“, „mittelfristig“ und 
„langfristig“ zugeordnet, wobei als Grundlage der Zeitraum des aktuellen EU-
Förderprogrammes 2007-2013 herangezogen wird und mit Beginn 2008 somit 6 Jahre zur 
Verfügung stehen. Bei Berücksichtigung der möglichen Umsetzung spezieller 
Schwendmaßnahmen, die bereits mit November 2007 begonnen werden können, 
verlängert sich der Zeitraum nur unwesentlich. 
Auf die Erstellung einer Prioritätenreihung wird verzichtet, da für bestimmte Maßnahmen 
Behördenverfahren erforderlich sind, deren Abwicklung zeitlich nicht abschätzbar ist. 
 
 
2.1 Kurzfristige Umsetzung 
 
Der Zeitraum für die Umsetzung wird mit 1-2 Jahren festgelegt. Für einzelne Maßnahmen 
(Errichtung von Kleingewässern) sind Behördenverfahren erforderlich. Die Errichtung der 
Kleintier-Durchlässe sind zum Teil bereits in einem abgeschlossenen Verfahren 
bescheidmäßig als Auflage festgehalten. 

 
Maßnahme Eigentum Verfahren 

Schwendaktion im Schneidried-Bestand zwischen Schilfweg 
und Wörtherseeufer Privat nein 

Sanierung der Amphibien-Tunnel-Leit-Anlage an der Südufer-
straße, welche im Zuge der Errichtung des Radweges 
Minimundus-Viktring durchgeführt werden kann 

Land fertig 

Errichtung der Kleintier-Anlage Südring zwischen den Waldge-
bieten beidseitig des Südringes, welche im Zuge der Sa-
nierung des Südringes und Umbau des Kreuzungsbereiches 
Südring-Süduferstraße durchgeführt werden kann 

Land, Stadt fertig 

Weiterführung der extensiven Wiesenmahd Stadt, Privat nein 

Förderung der natürlichen Vegetationsentwicklung 
(Sukzession) Stadt, Privat nein 

Rückschnitt von Gehölzbeständen Stadt nein 

Abzäunung von sensiblen Lebensräumen Stadt nein 

Vermessung und Anpassung der Natura 2000-Grenzen in 
kritischen Abschnitten Stadt ja 

Außernutzungstellen der Waldgebiete zwecks Förderung 
naturnaher, totholz- und baumhöhlenreicher Waldbestände Stadt, Privat nein 

Errichtung von Wasserflächen für Amphibien und andere was-
sergebundene Tierarten im Teilgebiet Lendspitz Stadt ja 

Bekämpfung von Neophytenfluren (Robinien) Stadt, Land ja/nein 

Errichtung von speziellen Reptiliensonnenplätzen Stadt ja 

Rückbau von befestigten Wegen (Stichweg parallel zum 
Schilfweg) Stadt ja 

Müllbeseitigung Stadt, Privat nein 

 
 
 



N2000 Lendspitz-Maiernigg, Managementplan    
 
 

Arge NATURSCHUTZ, PN-2007/10/307 

100 

2.2 Mittelfristige Umsetzung 
 
Der Zeitraum für die Umsetzung wird mit 3-4 Jahren festgelegt: 
 

 
Maßnahme Eigentum Verfahren 

Umwandlung von Ackerflächen und sonstigen Flächen in 
Extensivwiesen Stadt, Privat nein 

Schwenden der übrigen verbuschten Feuchtwiesen, Röhrichte 
und Kleingewässer Stadt, Privat nein 

Sicherung des Wasserhaushaltes des Seerosenteiches Stadt ja 

Bekämpfung von Neophytenfluren (Hochstauden) Stadt, Privat nein 

Abgraben von Anschüttungen Stadt ja 

Ausweisung von Teilen des Wörthersees als Laichschongebiet Stadt, Privat ja 

Rückbau von Wegen und speziellen Infrastrukturen (FKK-
Campingplatz) Stadt ja 

Ausweisung von Fahrverbotsbereichen im Wörthersee Privat ja 

Fortsetzung der Errichtung von Wasserflächen für Amphibien 
und andere wassergebundene Tierarten im Teilgebiet 
Lendspitz 

Stadt ja 

 
 
2.3 Langfristige Umsetzung 
 
Der Zeitraum für die Umsetzung wird mit 5-6 Jahren festgelegt: 

 
Maßnahme Eigentum Verfahren 

Extensivierung von intensiv genutzten Wiesen Stadt, Privat nein 

Errichtung eines Holzsteges und Beobachtungsturmes zur 
Besucherlenkung Stadt ja 

Röhrichtbepflanzung im Wörthersee Stadt, Privat ja 

Errichtung von Wasserflächen am FKK-Campingplatz Stadt ja 

 
 
 

3. Finanzierungsmodelle 
 
 
Für die Finanzierung der Maßnahmen stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. 
 
 
3.1. Naturschutzbudget des Landes Kärnten 
 
Das Land Kärnten als offizieller Vertreter der Republik Österreich (als Mitgliedsstaat) ist 
verpflichtet, die Sicherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der nach den EU-
Naturschutz-Richtlinien (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie) ange-
führten Arten und Lebensräume (Schutzgüter) zu gewährleisten. 
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Im Budgetposten Schutzgebietsmanagement sind Mittel für Grundlagenerhebung und 
Umsetzungsmaß-nahmen bereitgestellt. Diese Mittel können auch als Eigenmittel für die 
verschiedenen Förderprogramme eingesetzt werden. 
 
 
3.2. Naturschutzbudget der Stadt Klagenfurt 
 
Ein Großteil des Natura 2000-Gebietes befindet sich im Eigentum der Stadt Klagenfurt, 
die mit den bisherigen Aktivitäten (Nominierung, LIFE-Projektantrag, Managementplan) 
großes Interesse an der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung des Natura 2000-
Gebietes gezeigt und entsprechende Mittel für diese Projekte eingesetzt hat. Aus dem 
Naturschutzbudget können ebenfalls Mittel als Eigenmittel für kofinanzierte Projekte 
eingebracht werden. 
 
 
3.3 Kärntner Naturschutzabgabe 
 
Mit Änderung des Kärntner Naturschutzgesetzes vom 29. September 2005, LGBl. 
49/2005, wurde vom Kärntner Landtag die „Abgabe für die Inanspruchnahme der Natur“ 
(Naturschutzabgabe) – allgemein als „Schotterschilling“ bezeichnet – beschlossen. Der 
Ertrag der Abgabe ist gemäß §50a, Abs. 4, von der Landesregierung zweckgewidmet für 
Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Natur zu verwenden. Die Gemeinden, in 
welchen bewilligungspflichtige Anlagen zur Gewinnung von Bodenschätzen liegen, 
können auf Ansuchen zur Förderung eines Naturschutzprojektes mindestens 20 % des 
Ertrages der betroffenen Gemeinde lukreieren. Zwar sind in der Landeshauptstadt 
Klagenfurt keine bewilligungspflichtigen Anlagen gemeldet, dennoch besteht die 
Möglichkeit der Förderung von Naturschutzprojekten aus diesem Budget. 
 
 
3.4 Ländliche Entwicklung 2007-2013 
 
Im – noch nicht offiziell genehmigten – Österreichischen Programm für die Entwicklung 
des Ländlichen Raumes 2007-2013 sind im Artikel 52b iii) in Verbindung mit Artikel 57 der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 Anhang II Punkt 5.3.3.2.3 der Verordnung (EG) Nr. 
1074/2006 als Maßnahme 323 mehrere Fördergegenstände angeführt, die die Erhaltung 
und Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Ressourcen, insbesondere von 
Lebensräumen und Arten, die durch die Richtlinien 79/409/EWG (Vogelschutz) und 
92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat) geschützt sind, zum Ziel haben: 

- Managementpläne für Natura 2000-Gebiete, 
- Biotopschutz- und Entwicklungsprojekte inkl. Renaturierungen wertvoller Feucht-

lebensräume sowie die Herstellung und Erhaltung von Landschaftsstrukturen, 
einschließlich Kosten für den Grunderwerb, 

- Schutzgebietsmanagement und Betreuung für Natura 2000-Gebiete, 
- Infrastrukturmaßnahmen für die landschaftsgebundene Erholung und Wissens-

vermittlung in Natura 2000-Gebieten. 
Förderwerber können Vereine, Juristische Personen, Schutzgebietsverwaltungen und 
Gebietskörperschaften sein. 
Die Projekte können bis zu 100 % gefördert werden. 
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3.5 LIFE+ 
 
Mit der neuen Verordnung der EU zum Förderprogramm „LIFE+“ können Projekte im 
Bereich „Natur und biologische Vielfalt“ eingereicht werden, welche den Schutz, die 
Erhaltung, Wiederherstellung und Überwachung der Funktionsweise von natürlichen 
Systemen, von natürlichen Lebensräumen sowie von wildlebenden Pflanzen und Tieren, 
um den Verlust an biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 zu stoppen, zum Inhalt haben. 
Gefördert werden Landschaftspflege und Artenschutzmaßnahmen einschließlich der 
Verbesserung der ökologischen Kohärenz der Natura 2000-Netze sowie die Ausarbeitung 
und Umsetzung von Aktionsplänen zur Erhaltung von Arten und Lebensräumen. 
Grenzüberschreitende Projekte haben eine bessere Chance auf Genehmigung durch die 
EU. Die Kofinanzierung durch die EU beträgt 50 % in Ausnahmefällen bis zu 75 %. 
Die Abteilung Umweltschutz der Landeshauptstadt Klagenfurt bereitet derzeit ein LIFE+ 
Projekt zum Thema „Röhrichtbepflanzung im Natura 2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg“ 
vor. 
 
 
3.6 INTERREG 2007-2013 
 
Die Europäische Strukturpolitik sieht im Förderprogramm Österreich-Slowenien in der 
Priorität 2 – Nachhaltige Entwicklung die Möglichkeit der Förderung von naturschutz-
relevanten Projekten im Aktivitätsfeld „Management der natürlichen Ressourcen“ vor. 
Im Förderprogramm Österreich-Italien sind in der Priorität 2 – Raum und Nachhaltigkeit 
Projekte im Aktivitätsfeld 1 Schutzgebiete, Natur- und Kulturlandschaft, Umweltschutz und 
Artenvielfalt förderfähig. 
Die Abwicklung von INTERREG-Projekten ist aufgrund der neuen Förderrichtlinien sehr 
aufwändig und aus finanztechnischer Sicht nur von Gebietskörperschaften durchführbar. 
Der vorliegende Bericht wurde zur Hälfte über ein derzeit in Abschluss befindliches 
INTERREG-III B CADSES Projekt kofinanziert, welches von der Abt. 20-Uabt. Naturschutz 
des Landes Kärnten als Projektträger beauftragt wurde. 
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Katasterplan  
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Vegetation  
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Vegetation - Einzelflächen  
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Tierwelt  
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Maßnahmen  
 
 


